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OBERST DER SCHUTZPOLIZEI BERNHARD GRIESE

wurde am 17. Januar 1887 in Ribnitz (Mecklenburg) geboren. Nach mehr-

facher Auszeichnung im Weltkrieg schied er als Leutnant aus dem Heer

aus. Vom Jahre 1919 ab stand er im Dienst der deutschen Polizei. Zu Beginn

dieses Krieges stellte er sich, aus dem Ruhestand kommend, erneut der

Polizei zur Verfügung. — Oberst der Schutzpolizei Griese erreichte als Führer

einer Stoßgruppe in beispielhaftem Draufgängertum nach schweren nächt-

lichen Häuserkämpfen eingeschlossene deutsche Kräfte, baute seine durch

das harte Ringen stark beanspruchten Soldaten in den Verteidigungsring

ein und erzwang am nächsten Tage durch schneidig geführten Vorstoß die

Öffnung des Zufahrtsweges.

-STURMBANNFÜHRER RUDOLF MÜHLENKAMP

wurde am 9. Oktober 1910 als Sohn eines Regierungsrates in Metz-Mon-

tenich geboren. Nach Besuch des Gymnasiums war er im Kraftfahrzeug-

wesen tätig. Seit vielen Jahren steht er ganz im Dienst der Schutzstaffel. —

-Sturmbannführer Mühlenkamp überrannte als Führer einer Voraus-

abteilung in hartem Kampf drei Panzergrabenstellungen der Sowjets und

drang in den Westteil einer Stadt am Don ein. Unaufhaltsam stieß er weiter

bis an den Fluß vor und schuf dadurch die entscheidenden Voraussetzungen

für den Übergang zweier Divisionen.

4-STANDARTENFÜHRER UND OBERST DER

SCHUTZPOLIZEI OTTO GIESEKE

wurde am 24. März 1891 als Sohn eines Landwirts in Hohenhameln (Kreis

Pleine) geborex. Bereits im Weltkrieg 1914 bis 1918 zeichnete er sich als

junger Offzier hervorragend aus. Als bewährter Freikorpskämpfer trat er

dann in die Reihen der Polizei. - -Standartenführer und Oberst der

Schutzpolizei Gieseke hat an der Einschließungsfront von Leningrad aus

eigenem Entschluß und durch rücksichtslosen Einsatz seiner Person an der

Spitze einer von ihm schnell zusammengestellten Reservekompanie ver-

zweifelte Durchbruchsversuche weit überlegener Feindkräfte verhindert.

-HAUPTSTURMFÜHRER HANS DORR

als Sohn eines Bauern am 7. April 1912 in Sontheim im Allgäu geboren,

erlernte das Fleischerhandwerk. Im Mai 1933 schloß er sich der Schutz-

staffel an. Infanteristische Ausbildungslehrgänge und der Besuch der 4y-Jun-

kerschule Tölz folgten. - 44-Hauptsturmführer Dorr stieß mit einer kleinen

Kampfgruppe aus eigenem Entschluß, trotz zähesten feindlichen Wider-

standes auf den Kuban vor, erzwang in schwerem Feuer des Gegners auf

Floßsäcken den Übergang und bildete am jenseitigen Ufer einen Brücken-

kopf, der für den weiteren Einsatz seiner Division von entscheidender Be-

deutung war.

-STURMBANNFÜHRER UND MAJOR DER

SCHUTZPOLIZEI KARL SCHÜMERS

stammt aus Düsseldorf. Er wurde dort als Sohn eines Polizeioberwachtmei-

sters am 17. Oktober 1905 geboren, war einige Jahre bei einer Bank tätig

und trat 1927 in den Polizeidienst. - 44-Sturmbannführer und Major der

Schutzpolizei Schümers vereitelte bei harten Nahkämpfen südostwärts des

Ladogasees an der Spitze rasch von ihm zusammengestellter Stoßtrupps

zweimal in kampfentscheidenden Augenblicken örtliche Einbrüche stärkerer

bolschewistischer Kräfte in kühnem Gegenstoß.



4-UNTERSCHARFUHRER AUGUST ZINGEL
wurde am 20. Januar 1921 in Schortens bei Heidmühle in Oldenburg geboren.
Mit 13 Jahren kam er zur Hitler-Jugend und schon Ende des Jahres 1937
meldete er sich zur Schutzstaffel. z-Unterscharführer Zingel drang an der
Spitze eines Stoßtrupps über einen Fluß südostwärts des Ilmensees und ver-
nichtete eine wichtige Beobachtungsstelle des Feindes. Aus eigenem Ent-
schluß stieß er weiter vor und nahm 10 schwere und 22 kleine Bunker in
trrmrm
H-OBERFÜHRER HERBERTGILLE
am 8. März 1897 in Gandersheim-Harz als Sohn eines Fabrikbesitzers ge-
boren, erhielt im Kadettenkorps eine Erziehung und Ausbildung, deren
Güte er als Offizier des ersten Weltkrieges unter Beweis stellte. In späteren
Jahren war er nach längerer Tätigkeit in der Landwirtschaft, in freien Be-
rufen tätig. Seit 1931 gehört er der Schutzstaffel an. - 4y-Oberführer Gille
zeichnete sich als Führer einer Vorausabteilung durch hervorragende Tapfer-
keit und Entschlußkraft aus. Ihm ist vor allem zu danken, daß seine Division
in kürzester Zeit den Kuban erreichen und überschreiten konnte.
4
-HAUPTSTURMFÜHRER UND HAUPTMANN DER
SCHUTZPOLIZEI WILHELM DIETRICH
wurde am 17. November 1912 in Ehringhausen (Kreis Alsfeld) als Sohn
eines Reichsbahnbeamten geboren. Bereits 1931 trat er — nach Ablegung
des Abiturs - der NSDAP bei. Im Polizeidienst wurde er im Juni 1936
zum Leutnant der Schutzpolizei befördert. — 44-Hauptsturmführer und
Hauptmann der Schutzpolizei Dietrich zeichnete sich bei den Kämpfen süd-
lich des Ladogasees durch hervorragende Tapferkeit und unerschütterliche
Energie aus. Immer wieder trat er an der Spitze seines Bataillons zum Gegen-
stoß an, bis der Feind unter schweren Verlusten seine Durchbruchsversuche
aufgab.
-UNTERSCHARFÜHRER UND WACHTMEISTER
DER SCHUTZPOLIZEI RUDOLF SEITZ
am 11. Oktober 1919 in Charlottental im Gau Bayreuth als Sohn eines Ar-
beiters geboren, erlernte das Bäckerhandwerk. Nach Ableistung der Arbeits-
dienstpflicht meldete er sich als Freiwilliger zum Schutzpolizei-Ausbildungs-
bataillon Wien-Mödling. - y-Unterscharführer und Wachtmeister der
Schutzpolizei Seitz bezog bei einem schweren feindlichen Durchbruchsver-
such südlich Leningrad aus eigenem Entschluß mit seiner Pak eine weit
vorgeschobene Stellung. Trotz eigener Verwundung verhinderte er in stunden-
langem Feuerkampf ein weiteres Vorgehen der Bolschewisten, bis eigene Ver-
stärkungen herangeführt waren.
W-UNTERSCHARFÜHRER HANS HIRNING
stammt aus Ulm. Er wurde dort als Sohn eines Bergsekretärs am 14. Novem-
ber 1922 geboren. Nach kurzer Ausbildung in einer Gärtnerei trat er als
Kaufmannslehrling in ein Textilunternehmen ein. Mehr als 6 Jahre tat er
Dienst in der Hitler-Jugend. - -Unterscharführer Hirning bewies im Ver-
laufe des Ostfeldzuges wiederholt besondere Kühnheit. Ganz ungewöhnlichen
Schneid zeigte er bei Kämpfen südostwärts des Ilmensees. Aus eigenem
Entschluß vernichtete er eine feindliche Pak, die 120 m vor den eigenen
Linien in Stellung gegangen war, indem er sich an das Geschütz heranarbeitete
und es nach Niederkämpfung der Geschützbedienung sprengte.
V
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-OBERSTURMBANNFÜHRER HARRY POLEWACZ
wurde am 31. März 1909 als Sohn eines Schneidermeisters in Berlin geboren.
Im Jahr 1929 schied er aus der Reichswehr aus und war dann in einer For-
schungsstelle tätig. Der NSDAP gehörte er bereits 1926 an. Noch vor der
Machtübernahme wurde er 4/-Mann. - 4-Obersturmbannführer Polewacz
stürmte im Terek-Gebiet an der Spitze seines Bataillons zäh verteidigte
Feindstellungen, riß durch sein persönliches tapferes Vorgehen die im Schwer-
punkt angesetzte Kompanie durch das Hauptkampffeld des Gegners vor
und schuf dadurch die Grundlage für den weiteren Angriff seiner Division. -
4-Obersturmbannführer Harry Polewacz ist am 12. Januar 1943 bei den
schweren Kämpfen im Osten gefallen.
-HAUPTSTURMFÜHRER MARKUS FAULHABER
wurde am 22. Juli 1914 in Schömberg (Württemberg) als Sohn eines Fuhr-
halters geboren. Mit 19 Jahren stellte er sich in den Dienst der Schutz-
staffel. Politische Bereitschaft, -Verfügungstruppe, 3-Junkerschule sind
die Marksteine seiner Laufbahn. - -Hauptsturmführer Faulhaber hat
während der Kämpfe im Südabschnitt der Ostfront bei einem kühnen und
entschlossenen Gegenstoß, durch den ein bolschewistischer Durchbruchs-
versuch vereitelt wurde, außergewöhnliche Tapferkeit an den Tag gelegt.
4-HAUPTSTURMFÜHRER HANNS GEORG VON CHARPENTIER
ist Straßburger. Am 16. Juli 1902 wurde er dort als Sohn eines Rittmeisters
a. D. geboren. Nach Besuch des Gymnasiums diente er in der Freiwilligen-
Schwadron eines Husaren-Regiments. Einer längeren Tätigkeit in der Land-
wirtschaft folgte die Übernahme und Leitung eines Turnier- und Reit-
stalles. — 4-Hauptsturmführer v. Charpentier wehrte bei harten Kämpfen
im Raum von Toropez schwere, von Panzern unterstützte Durchbruchs-
versuche des Gegners ab und verteidigte mit seiner Schwadron eine für die
weitere Kampfführung wichtige Ortschaft 13 Tage lang erfolgreich in er-
bittertem Kampf.
-HAUPTSTURMFÜHRER HUGO EICHHORN
ist der Sohn eines Maschinenheizers. Er wurde am 11. Februar 1911 in Weil-
münster im Taunus geboren. Nach einer Tätigkeit als Kaufmann und Ver-
waltungsbeamter besuchte er die Ordensburgen Krössinsee und Vogelsang.
Frühzeitig schloß er sich der NSDAP an. - 44-Hauptsturmführer Eichhorn
warf sich während der Kämpfe im Dongebiet Anfang Januar 1943 an der
Spitze von nur zwei Kompanien rasch entschlossen einem angreifenden
bolschewistischen Regiment entgegen, wehrte dadurch den feindlichen Vor-
stoß ab und fügte dem Gegner schwere, blutige Verluste zu.
-OBERSTURMBANNFÜHRER MAX SCHÄFER
wurde am 17. Januar 1907 als Sohn eines Bäckermeisters in Karlsruhe ge-
boren. Schon während seiner beruflichen Tätigkeit setzte er sich aktiv für
die Bewegung und ihre Gliederungen ein. Im Jahr 1935 wurde er in die
44-Verfügungstruppe übernommen. — gy-Obersturmbannführer Schäfer hielt
am Manytsch einen Brückenkopf, an dem sich die Absetzbewegung seiner
Division vollziehen sollte. Von zahlenmäßig weit überlegenen feindlichen
Kräften umgangen, faßte er zur Freihaltung der Rückmarschstraße sein
Bataillon zu einem Gegenstoß zusammen und schlug, selber an der Spitze
vorstürmend, den Feind in harten Kämpfen.
Diese Ehrentafel wird in der Reihenfolge der Verleihung des Ritterkreuzes fortgeführt.
Herausgeber: Der Reichsführer . -Hauptamt, Bln. Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 31. Die Texte lieferte das  Führungshaupt
amt; die Fotos stammen von Kriegsberichtern der Waffen f und  Pol. Div. - Druk: Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, Berlin SW68.
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Überal, wo in den arischen Völkern der Gedanke an das Reidh aufleuchtete, fand

er ■ichtbaren Ausdruck in dem gleichen Zeichen - dem Hakenkreuz. Mannigfad

wurde es abgewandelt, je nadh der Zeit, in der es erschien, und je nac dem Volks-

tum, das es aus sich heraus gebar. Der Sinn blieb immer und überall der gleiche:

Vereinen, was zu■ammengehört! Nun beginnt ■eine Forderung in Furopa Birk-

lichkeit zu werden. Die Völker finden zueinander. Sie gruppieren sich um die Mitte,

Deutschland, und nehmen die Pläte ein, die ihnen zustehen. Aus einem Neben-

und Gegeneinander wird ein Miteinander - ein Reidh, ein Volk, ein Führer!



Rembrandt /Der Mann mit dem Goldhelm



Idee und Ge■talt des Reiches
Das nationalstaatliche Denken muß überwunden werden
o klar der gegenwärtige Kampf zunächst der Sicherung unseres Vater-
landes gegen den Ansturm aus dem Osten gilt, so eindeutig heben sich
doch jetzt schon die Konturen einer neuen Ordnung Europas ab, die nicht
mehr den Grenzen des alten nationalstaatlichen Denkens folgen. Was heute
Millionen in Europa unter die Waffen ruft, das ist nicht mehr der Kampf
um Rohstoffe und Lebensraum allein, sondern der Wille zu einer revolu-
tionären Neugestaltung dieses Kontinents, für die es sich lohnt, zu leben
und zu sterben. Die Tatsache, daß Tausende von Norwegern, Nieder-
ländern, Flamen und Wallonen in den Reihen der Waffen-3■ an der Ost-
front kämpfen, ist nur ein Symbol für die erwachende Kraft der germa-
nischen Völker, die über die Grenzen ihrer seitherigen staatlichen Ordnung
hinweg den Weg in eine neue Zukunft suchen. Es kann kein Zweifel be-
stehen, daß wir mit unseren Vorstellungen über das, was in Europa einmal
kommt, wenn dieser schwere und erbitterte Kampf zu Ende sein wird, uns
bereits jetzt jenseits der Grenzen des alten nationalstaatlichen Denkens
bewegen. Kein denkender Mensch in Europa glaubt, daß am Ende dieses
schweren Ringens, wie immer das Schicksal entscheiden wird, die Wieder-
kehr der alten staatlichen Ordnungen, wie sie im Versailler Vertrag geplant
und festgelegt wurden, stehen könne. Ebenso wie die Opfer des ersten
Weltkrieges dem deutschen Volk ein Anrecht auf eine Neuordnung im
Innern des Reiches gegeben haben, so sind auch die Opfer dieses Krieges
nur gerechtfertigt, wenn an seinem Ende eine Neuordnung in Europa steht,
die der Weite und Tiefe der nationalsozialistischen Revolution entspricht,
die sich in der Mitte dieses Kontinents vollzogen hat. Diese Neuordnung
kann nur aus dem Gedanken der Rasse heraus erfolgen. Die Niederländer,
die Flamen, die Wallonen, die Skandinavier, die heute neben uns kämpfen
in den Reihen der Waffen-7½, verteidigen ja nicht nur ihre Heimat gegen
den Ansturm Asiens, sie kämpfen auch nicht nur für die Erhaltung der
europäischen Kultur, sondern sie sind die Pioniere einer Neuordnung
Europas auf der Grundlage des germanischen Gedankens.
Es vollzieht sich dabei im europäischen Großraum ein ähnlicher Vorgang,
der vor rund 70 Jahren zur Gründung des Bismarck-Reiches geführt hat.
Damals sind die deutschen Einzelstaaten auf der Grundlage des national-
staatlichen Prinzips im Reich aufgegangen. Die nationalsozialistische Revo-
lution hat das nationalstaatliche Denken gesprengt und an seine Stelle das
Rassedenken gesetzt. Am Ende dieses Krieges muß daher eine Neuordnung
Europas auf der Grundlage der germanischen Solidarität stehen. Das
nationalstaatliche Denken hat seinen Höhepunkt im Bismarck-Reich ge-
funden. In dem Augenblick, in dem die unermeßliche Welle des Ansturms
aus dem Osten an die europäischen Grenzen vorschlug, findet dieser Konti-
nent wieder zurück zu der großen historischen Ordnung, die er Jahr-
hunderte früher auf der Grundlage des Germanentums bereits aufgerichtet
hatte. Wir sind an einem Punkt der Entwicklung angelangt, an welchem
der Rassegedanke die historisch-politische Wirklichkeit zu gestalten beginnt.
1
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Volk und Nation erscheinen nunmehr nur als besondere Ausprägungen
dieses Gedankens. Die Revolutionierung des Denkens über den Staat, di■
sich zunächst innerhalb unseres Reiches vollzogen hat, hat bereits' ihre
Wellen jenseits der alten Reichsgrenzen geschlagen. Sie ist nicht mehr auf-
zuhalten und räumt mit den Irrtümern des alten liberalistischen Staats-
begriffs ebenso auf, wie sie unerbittlich die alten, durch die englische Gleich-
gewichtspolitik künstlich gebildeten kleineren Staaten über den Haufen
rennt. Die Probe der Auseinandersetzung mit dem asiatischen Gegner hat
das Staatensystem von Versailles nicht bestehen können. Und wir stehen
heute, inmitten des Kampfes und inmitten der Not, vor einer staatlichen
Neuordnung Europas, der Geburt des Reiches der Rasse. Das ist
das Ziel unseres Kampfes. Zu seinen Trägern sind alle die berufen, die in
ihrem Wesen durch das gleiche Blut bestimmt sind. Der Deutsche fühlt sich
allerdings als der Kern dieses Reiches, das den ganzen Raum unserer Rasse
umfassen soll. Auch er darf daher dieses Reich nicht als eine Ausweitung
seiner Nationalstaatsidee betrachten. Die deutsche Nationalstaatsidee fand
ihre letzte Erfüllung im Jahre 1938. Unsere Gegner wollen den Völkern
Europas-einreden, daß alles, was darüber hinaus erfolgt, nur Ausfluß eines
deutschen Imperialismus sei. Auch in diesem Punkt haben sie die national-
sozialistische Revolution nicht begriffen. Sie kann nicht zum Imperialismus
führen, sondern muß, ihren eigenen Prinzipien gemäß, den deutschen
Nationalstaat in ein umfassendes germanisches Reich eingliedern. Alle Ver-
suche, das künftige Verhältnis der germanischen Staaten zum Reich staats-
rechtlich zu definieren, müssen scheitern, da die vorhandenen und dabei
angewendeten Begriffe wie Völkerbund, bundesstaatliches System, Föde-
ralismus aus der Welt der Vergangenheit stammen und an der Revolutio-
nierung unseres Denkens durch den Rassebegriff vorbeigehen. Die deutsche
Revolution ist zur germanischen Revolution geworden. Uber die Schlacht-
felder des gewaltigsten Krieges gegen eine Welt von Feinden, die den Keim
einer neuen Ordnung des Lebens durch die deutsche Revolution zu ersticken
versuchen, erhebt sich machtvoll der Ruf an die germanischen Völker zu
ihrem einen germanischen Reich.
Das ewige Reich
Die Idee des nordischen Reiches ist zudem nicht aus unserer heutigen Zeit
geboren. Sie begleitet unser ganzes geschichtliches Leben als die Vorstellung
einer geordneten Welt, in welcher das Menschentum unserer Rasse führend
ist durch seine künstlerische Schöpferkraft, durch seine Erfindungsgabe,
durch seine Befähigung zur Schaffung eines organischen, in der Idee eines
Reiches geschlossenen Gefüges. Die Jahrhunderte stolzer deutscher Kaiser-
geschichte sind uns wieder nahe, darüber hinaus alle Reiche, die nordischer
Führerkraft ihre Entstehung verdanken: das Reich des Cheruskers Armin,
des Batavers Civilis, Marbods, der Burgunder, der Wandalen, Theoderichs
und Karls des Großen, der das germanische Abendland begründete, der
Waräger von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, der Wikinger und der
Normannen. Die Geschichte dieser germanischen Völker ist unsere eigene
Geschichte. Wir können heute erleben, daß in den Reihen der Waffen-4
führende Männer des germanischen Volkstums, das jahrhundertelang außer-
halb des Reiches einen schweren und einsamen Kampf gegen die Uber-
2



fremdung geführt hat, auftreten und vom Reich sprechen als einer Idee,
die sie durch diesen Kampf hindurch getragen und bewahrt haben. Das ist
ein Beweis für die fortwirkende Kraft einmaliger geschichtlicher Gestaltung
und ein Beleg dafür, daß die Idee des Reiches auch außerhalb des Staates
der Deutschen lebendig geblieben ist. Es handelt sich nun darum, das Ge-
schichtsbild, das bei den germanischen Völkern des Westens und des Nor-
dens auf Grund einer feindlichen Propaganda und einer falschen Schul-
erziehung entstanden ist, zu revidieren und die tatsächlichen geschichtlichen
Verhältnisse wiederherzustellen, gemäß deren die Niederländer, die Flamen,
Wallonen und die Skandinavier jahrhundertelang als Glieder des Reiches
ein freies und reiches kulturelles Leben geführt haben. Wir müssen in Jahr-
hunderten denken. Die feindliche Propaganda hat in diesen Ländern das
Vordergründige überlebensgroß herausgehoben. Staatliche Gebilde, die
durch die Französische Revolution und durch die englische Gleichgewichts-
politik künstlich und krampfhaft hervorgerufen wurden, können vor dem
ehernen Gesetz der Geschichte nicht bestehen. Heute erleiden die Staats-
schöpfungen des 19. Jahrhunderts ihren endgültigen Zusammenbruch. Die
Idee des Reiches aber entsteht wie der Phönix aus der Asche bei allen
Völkern, die germanischen Blutes sind und die den Glauben an die Existenz-
berechtigung eines staatlichen Sonderlebens ohne oder gar gegen das Reich
verloren haben. Die Idee des Reiches ist die stärkste Erinnerung dieses
Kontinents und zugleich die stärkste reale Kraft für eine dauernde ge-
schichtliche Ordnung.
Das Reich und Europa
Wir sind uns heute klar darüber, daß die germanischen Staatsschöpfungen
der Vergangenheit nur deshalb von vorübergehender Dauer waren, weil sie
die Kraft der Rasse aus dem Gefühl eines unerschöpflichen Reichtums
heraus immer wieder im fremden Volkstum verströmen ließen. Der Rasse-
gedanke verpflichtet uns für die Zukunft zu stärkster Bewahrung
und Konzentration unserer Kraft. Aus diesem Sichselbstverströmen
und einem oft mangelnden oder allzu geringen Selbstbewußtsein entstand
auch der tragische Zwiespalt, der das mittelalterliche Kaiserreich beherrscht.
Nur so ist es zu erklären, daß das damals schon germanisch geordnete
Europa dem Universalismus der römischen Kaiseridee und dem
Christentum zum Opfer fiel und wertvolles Blut für Ideen einsetzte,
die im Widerspruch zu seiner Tradition und seiner Weltanschauung standen.
Es ist notwendig, die Fehler der Vergangenheit klar zu erkennen, wenn die
Zukunft gestaltet werden soll: Darüber hinaus müssen wir aber daran fest-
halten, daß eine bleibende Ordnung in Europa nur durch das Reich be-
stimmt werden kann. Europas Schicksal wird wie in der Vergangenheit so
auch in der Zukunft durch das Schicksal des Reiches bestimmt. Europa war
eine Einheit, das Zentrum der menschlichen Kultur, solange das Reich groß
und mächtig war. Zur Zeit des Höhepunktes seiner Macht betrachteten sich
die Könige von England und Frankreich als die Lehensträger des deutschen
Kaisers. Europa war aber friedlos und dem Angriff raumfremder Mächte
preisgegeben, als das Reich zerfiel. Wir müssen uns daran erinnern, daß so-
wohl der Name als auch die geschichtliche Wirklichkeit, die wir mit dem Wort
Europa umfassen, eine Schöpfung der nordischen Rasse sind. Das Reich ist
3
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daher auch für die Zukunft die Mitte und die Vormacht Europas,

das magnetische Zentrum, das die germanischen Völker anzieht und zu-

sammenhält. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Formen der politischen

Ordnung festzulegen, die für die europäische Völkergemeinschaft in der

Zukunft zu entwickeln sind. Die Antwort auf die Frage, welches staats-

rechtliche Verhältnis die Niederländer, die Wallonen, die Skandinavier zum

Reich erhalten, kann erst am Ende des Krieges und auf Grund der Ent-

scheidung des Führers gegeben werden. Sie erfolgt sicherlich nach Maßgabe

der Beteiligung dieser Völker án dem Kampf um die Neugeburt dieses

Kontinents. Sie erfolgt auf keinen Fall nach einem für alle gleichmäßig

festgesetzten starren Schema, und sie kann auch nicht mit den Mitteln und

aus dem Wortschatz der liberalistischen, völkerrechtlichen und staatsrecht-

lichen Theorie erfolgen. Was erstehen wird, ist eine echte Gemein-

schaftsordnung, innerhalb der jedes Glied nach Leistung und

Einsatz für das Ganze und auf Grund der Besonderheit und Eigenart

des einzelnen Volkes seinen Platz und seinen Rang einnimmt. Die Stellung

der einzelnen germanischen Volkseinheiten innerhalb dieses Reiches wird

bestimmt durch die politischen und geistigen Energien, die von ihm aus-

gehen. Die letzte Entscheidung fällt nicht an den Konferenztischen, sondern

auf den Schlachtfeldern, auf denen die germanischen Völker als gleich-

berechtigte Glieder des kommenden Reiches unter deutscher Führung um

ihre Zukunft kämpfen. Die Waffen- hat vom Führer die Aufgabe er-

halten, die germanische Idee besonders zu pflegen. Es wird ihre vornehmste

Pflicht sein, das kommende Reich vorzubereiten, für das in ihren Reihen

Angehörige aller germanischen Völker kämpfen und fallen.

Un■er Reich i■t von die■er Welt! - Ja, es i■t ■o

■ehr von dieser Welt, daß es mich ganz persönlich

angeht. Es beginnt nicht er■t in der politischen und

militäri■chen Wirklichkeit, ■ondern es beginnt in

meiner eigenen Bru■t. - Das Reich wird so weit ver=

wirklicht, ■oweit ich es ■elbst, in mir, meiner Familie

und Sippe, als gottgewollte Ordnung verwirk=

liche. Das i■t eine hohe und heilige Verpflichtung

und fordert von mir härte■te Arbeit an mir ■elb■t.



Ein indogermanisches Dokument
Wo indogermanische Völker
CH, DARIUS, DER GROSSE
Staaten begründen, sind sie
von der Idee des Reiches
KONIG, DER KONIG DER
erfüllt. Sie gehört zum ewi-
gen Glaubensinhalt arischen
KONIGE, DER KONIG DER LAN
Menschentums auf dieser
Erde.DernebenstehendeText
DER, DER KONIG DIESER LAND
ist aus dem Original wörtlich
SCHAFT HIER, DES WISCHTASPA
übersetzt. Er ist 2 Urkunden
entnommen, die aus dem 6.
SOHN, DER ACHAMENIDE.
Jahrhundert vor. unserer
Zeitrechnung stammen. Ein
seiner arischen Abkunft stolz
ES KÜNDET DARIUS, DER KONIG:
bewußter, großer iranischer
Herrscher, Darius I., läßt den
AHURAMAZDA, DER GROSSTE
Reichsgedanken als hohen
Auftrag des Schicksals in die-
DER GOTTER, DER SCHUF MICH,
ser Form vor uns erstehen.
Überall,wo Indogermanen auf
DER MACHTE MICH ZUM KO=
dieser Erde erscheinen, gehen
sie in die Geschichte ein durch
NIG, DER UBERTRUG MIR DIE-
Schöpfung von Staaten und
Reichen, sei es im Reich des
SES REICH, DAS GROSSE, DAS
Darius, im Reich Alexanders
ROSSE- UND MENSCHENREICHE.
des Großen oder im römischen
Weltreich und im Reich Karls
des Großen, der dem Abend-
ES KUNDET DARIUS, DER KONIG:
land die germanische Form
des Reiches geschenkt hat.
DIES IST DAS REICH, DAS ICH
Nicht irgendwelche fremdvöl-
kische Lehre hat dem Germa-
IN HANDEN HALTE, VON DEN
nentum die Idee der staatli-
chen Ordnung weiter Gebiete
SKYTHEN, DIE JENSEITS SOGD
desKontinents gegeben. Eben-
so wie auf dem religiösen Ge-
LEBEN, AN BIS HER NACH
biethatdasIndogermanentum
ATHIOPIEN, VON INDIEN AN
auf dem Gebiet der politischen
Gestaltung von Staaten und
BIS HER NACH SARDIS. DAS
Völkern eigenschöpferische
Leistungen aufzuweisen, die
ÜBERTRUG MIR AHURAMAZDA,
als große Weltreiche in die Ge-
schichteeingegangensind.Die-
DER GROSSTE DER GOTTER.
sesBewußtseinmacht unsstolz
und verpflichtet uns zugleich
MICH SCHIRME AHURAMAZDA
gegenüber den Ahnen und den
nachfolgenden Geschlechtern.
UND MEINE SIPPE.
(Text überreicht durch Prof. Dr. Wüst, München)
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Erlebnis an derGrenze zweierWelten
Is wir im Morgengrauen des 22. Juni 1941 nach eine Woche voll un-
erträglicher Spannung den Bug überschritten und das Tor in die ge-
heimnisvoll gehütete Welt der Sowjets aufbrachen, waren wir uns wohl alle
klar darüber, daß nun der Krieg in ein besonderes Stadium eingetreten
war. Es gab unter den Millionen, die damals an allen Stellen der beinahe
2000 Kilometer langen Front zum Angriff antraten, wohl keinen, der nicht
die erschütternde Größe des Augenblicks empfunden hätte. Als um 3.15 Uhr
das gewaltige Trommelfeuer ungezählter Batterien anhub und wir mit
bleichen Gesichtern in den schwarzen Brodem hinüberstarrten, der sich jen-
seits des Flusses erhob, hat sich keiner der alten Krieger, die um mich
standen, eines Zitterns zu erwehren vermocht: Das war keine Furcht — es
war vielmehr ein Erschauern vor der Gewalt der Ereignisse, die uns ur-
plötzlich in ihren Bann zogen. Die rasende Folge ungeheurer Schlachten, in
die uns das Schicksal hineinwarf, ließ uns keine Zeit mehr, über die alltäg-
lichen Notwendigkeiten des Krieges hinaus weiteren Gedanken nachzu-
hängen. Von Zeit zu Zeit nur, in kurzen Gefechtspausen oder bei der Bereit-
stellung zu erneutem Angriff, überkam uns jäh das stolze Bewußtsein, selbst
aktive Träger eines gewaltigen Geschehens zu sein.
Am nachhaltigsten empfing ich diesen Eindruck beim Beginn eines Angriffs
auf eine stark befestigte Stadt. Es war gegen Abend, ich war auf Befehl
meines Kommandeurs vorgefahren, um den Bereitstellungsraum des Ba-.
taillons zu suchen. Der Feind legte ein verheerendes Feuer auf alle An-
marschwege; unter das Zerbersten der Granaten mischte sich das Pfeifen
der MG.-Garben, der ganze Horizont ringsum schien zu brennen. Ich lag
am Rande einer Anhöhe und schaute um mich. Von rückwärts kamen die
Fahrzeuge der Kompanien in großen Abständen heran. Die Fahrer schienen
jeden Einschlag im voraus zu berechnen und wichen den Granaten mit
großer Geschicklichkeit aus. Durch die grell beleuchteten Wolken brachen
feindliche Tiefflieger, jagten ihre verderbliche Saat auf die Straßen und
verschwanden wieder im schützenden Grau. Die' starke Feuerwirkung
zwang die Truppe in der Talmulde hinter mir zum Absitzen, die Fahrzeuge
blieben in Deckung, und das Gerät wurde freigemacht. Nun entwickelte
sich ein Bild, dessen Großartigkeit mir unvergeßlich bleiben wird. In breiter
Entfaltung zogen die Kompanien an mir vorüber in die beginnende Schlacht
hinein. Es schien mir wie ein Gang in das Schicksal. Wie von magischer
Gewalt getrieben schritten sie Mann hinter Mann, ohne Hast und ohne
Zögern dem Verderben entgegen. Keiner blieb zurück, stur an die Fersen
des Vordermannes geheftet strebte jeder vorwärts - oft mit schwerem
Gerät belastet — ohne auch nur für den Bruchteil eines Augenblicks den
Schritt zu verhalten. In dieser Sekunde ward das Schicksal in aller Deut-
lichkeit sichtbar. Hunderte von Männern von völlig verschiedenartiger
Gestalt und Herkunft einem absolut gleichen Gesetz unterworfen, das sie
so restlos in seinen Bann gezogen hat, daß sie nicht einmal mit dem Ge-
danken zu spielen vermögen, dem Kommenden auszuweichen. Im Gegen-
teil, sie schienen das Geschehen ganz in ihren eigenen Willen aufgenommen
zu haben, sie schienen ein Teil der Schlacht selbst geworden zu sein.
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Die Kraft, die den Einzelnen in solchen Augenblicken unaufhaltsam vor-
wärts treibt, entspringt weder dem Gehorsam, noch dem Bewußtsein der
Pflicht, sondern einem inneren Muß, dessen letzte Gründe verborgen sind,
vor dem es dennoch kein Entrinnen gibt. In jenem kostbaren Augenblick
offenbarte sich die elementare Gewalt des Krieges. Dieses Bild erscheint,
gemessen an dem gewaltigen Anblick der Schlachten früherer Jahrhunderte,
belanglos - mir erschien es als Urbild der Schlacht, denn nur selten tritt
ein Ereignis im modernen Kriege sichtbar in Erscheinung. Im allgemeinen
spielt sich das Geschehen im Verborgenen ab, und das Auge erblickt nur
winzige Ausschnitte, die als Symbol für den Gesamtablauf der Dinge gelten
müssen. An jenem Abend ist mir die elementare Kraft des Krieges am ein-
dringlichsten ins Bewußtsein getreten. Ich erlebte sie wieder in den gewal-
tigen Panzerschlachten der folgenden Wochen, bis das Geschoß des Feindes
mich jäh aus dem kriegerischen Geschehen herausriß.
Aus diesem Erleben resultiert jene soldatische Einstellung, die ich als den
Bann der Front bezeichnen möchte. Wer jemals den heißen Atem der
Schlachten verspürte' und das unermeßliche Glück des Siegers zu kosten
bekam, ist der Front verfallen, mag er wollen oder nicht. Mit magischer
Gewalt zieht es ihn immer wieder in jenen Bannkreis des Todes, da das
Leben auf des Schwertes Schneide gewogen wird. Er bedarf jener äußersten
Bewährungsprobe, die die Kraft des menschlichen Herzens offenbart, denn
jedem Sieg der Waffen geht ein Sieg der Herzen voraus. Wer nicht einmal
wenigstens durch das Toben der Schlachten geschritten ist, hat sein Dasein
nur zur Hälfte gelebt.
„Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“ Der Gehalt dieses Wortes ist mir
erst angesichts des Feindes zur Gewißheit geworden. Alles wahrhaft Große
kann nur unter Blut und Schmerzen geboren werden. Der Tod besitzt die
größte Schöpferkraft dieser Erde, er verleiht den Zielen der Lebenden die
rechte Weihe. Unter dem Schatten des Todes erhält das Leben seine höchste
Heiligkeit. Das menschliche Dasein bleibt leer und ohne Sinn, wenn es
nicht ständig und fühlbar bedroht ist. Nur ein Leben unter Gefahren ist
wert gelebt zu werden. Dieser Grundgedanke zieht sich wie eine gleich-
bleibende Melodie durch das Sinnen und Trachten unseres Volkes. Der
Krieg verleiht uns die Gabe, die eigenartigen Beziehungen unserer Ahnen
zum Sterben zu verstehen. Die Germanen — und wir dürfen uns doch wohl
als ihre Erben betrachten — haben immer ein besonderes Verhältnis zum
Tode besessen. Dieser Erscheinung sind die römischen Legionäre ebenso
fassungslos gegenübergestanden wie der französische Poilu. Die elementare
Kraft des „Furor teutonicus“, der bis in die tiefsten Wurzeln unseres Seins
hinabreichende Ausbruch ursprünglichster Gewalten, ist von fremden
Nationen immer nur mit Schaudern empfunden worden. Diese Art der
Todesbereitschaft ist völlig unterschieden von dem Selbstvernichtungsdrang
unserer bolschewistischen Gegner. Unter Todesbereitschaft verstehe ich den
bewußten Willen, wenn notwendig das persönliche Dasein für die Erhal-
tung der Lebenskraft einer höheren Einheit aufzuopfern. Leben und Tod
sind hier einander bedingende Erscheinungen. „Und setzet ihr nicht das
Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein.“ Der Bolschewismus
ist das zerstörende Prinzip schlechthin, die Verneinung aller Werte, die ein
höheres Dasein erst ermöglichen, er ist der Haß gegen jede Art wirklichen
2
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Menschentums. Der Selbstvernichtungstrieb der bolschewistischen Horden

entspringt ganz anderen Motiven als die Todesbereitschaft des deutschen

Soldaten. Er hat seine Wurzel in dem Empfinden der Wertlosigkeit des

menschlichen Lebens. Man kann daher auch die fanatische Widerstands-

kraft und den sturen Angriffswillen bolschewistischer Truppenteile nicht

eigentlich als Tapferkeit bezeichnen. Ein Selbstmörder, der sein Dasein

fortwirft, ist nicht tapfer. Die männliche Tugend der Tapferkeit gedeiht

nur dort, wo das Leben als letzter und höchster Wert angesehen wird, und

wo man das eigene Dasein bewußt zum Opfer bringt, um dem Leben der

Gesamtheit zu dienen. Dieses Opfer besitzt noch etwas von seiner ur-

sprünglichen religiösen Weihe. Der Soldatentod ist ein Opfer an die Gott-

heit, an jenen geheimnisvollen Urquell des Lebens, von dem alle Kraft aus-

strahlt, die unsere Welt bewegt. Krieg ist Gottesdienst in letztmöglicher

Gestalt. Wer das nicht empfindet, ist vielleicht Soldat, niemals aber Krieger

von Beruf und Geburt gewesen. Der Krieg ist eine Hymne an das Leben,

denn der Tod ist die Voraussetzung des Daseins. In der äußersten Nähe des

Todes feiert das Leben seine höchsten Triumphe; hier erreicht es einen

Grad an Reinheit und Heiligkeit, der den Sterblichen sonst verschlossen

bleibt.

In seinen Toten verehrt ein Volk sich selbst. In der großen Armee der

Gefallenen verschwindet der Einzelne mit seinen Vorzügen und Fehlern —

er ist geweiht durch die Größe seines Opfers, die den Lebenden nun Ziel

und Richtung vorschreibt. Keine Macht auf Erden ist so groß wie die der

Toten in ihren Gräbern. Sie sind es, die den menschlichen Gemeinschaften,

ihren Fahnen und Zeichen die höchste Weihe verleihen. Alle Heiligkeit

auf Erden geht von den Toten aus, denn „eine Idee ist soviel wert, als

Männer für sie zu sterben bereit sind".

Die Nähe des Todes allein vermag den Menschen zu befreien. Der Feig-

ling ist der Sklave seiner selbst, der Tapfere wandelt unter den Göttern.

Ihn vermag nichts zu erschüttern, er hat sich seinem Schicksal hingegeben

und sich den Willen der Gottheit ganz zu eigen gemacht. Er vermag den

höchsten Triumph allen Menschentums zu erleben, den man als Heldentum

bezeichnen mag. Der Held ist den Göttern nahe. In ihm erlebt eine kämp-

ferische Gemeinschaft ihre Personifizierung. Er ist ihr Zeichen und Symbol.

Alle echte Religion ist zunächst Heldenverehrung, denn der Held ist Schir-

mer des Lebens und Vollstrecker des Schicksals. In seinen Taten offenbart

sich der Wille der Gottheit unmittelbar.

Hans-HenningFestge

Ein jeglich Reidh, das in ■ich ■elbst geteilt ist, zergeht.

Al■o zergeht kein Reich ohne eigene Zerteilung.

Die hödhste Aufbauung eines Hau■es und Bund-

nis eines Reiches i■t, daß ■ie wandeln in einem.

PARACELSUS



Auf der Burg Rarl■tein bei Prag wurden lange Zeit die Krönungskleinodien des Reiches aufbewahrt
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Der Reidhsapfel



Die Reichskleinodien

Bekenntnis eines Niederländers

an erster Stelle etwas „Übernatürliches“. Unser Reich ist keine übernatür-

liche Angelegenheit, sondern natürliche Wirklichkeit und vor allem Zu-

kunft. Aber doch eine Zukunft, die auch eine alte Vergangenheit hinter

sich hat, „geheiligte Überlieferung“, und untrennbar ist diese Überliefe-

rung mit den Kleinodien verbunden.

Diese Kleinodien haben stark auf die Phantasie von Tausenden gewirkt

und können das noch, auch auf unsere. So konnte es in einer Zeit, als

das Christentum alles in Wundergeschichten umdeutete, geschehen, daß

die Reichslanze zur Reliquie wurde.

Einst war diese Lanze das meist verehrte Zeichen des Reiches. Wir wissen

heute, daß sie von Siegener Stahl geschmiedet ist im 8. Jahrhundert. Aber

der Wunderglaube ließ diese Lanze nicht unberührt. Mittendrin wurde

ein merkwürdig geformter Eisenstab befestigt, und dieser Stab wurde

verehrt wie ein Nagel von dem Kreuz Christi. Diese Lanze vertrat die

königliche Macht, und mit der Lanze wurde diese Macht nach uraltem

germanischem Brauch übertragen. So erhielt der Burgunderkönig Rudolf II.

im Jahre 922 die Lanze, die damals das Symbol der Langobarden war.

Jedoch im Jahre 926 mußte Rudolf sie zu Worms Heinrich I. geben, also

dem ersten Reich. Bevor diese Lanze also Reichslanze wurde, wurde sie

schon durch die Germanenfürsten als Zeichen ihrer Würde benutzt. Als

Otto der Große 955 die Ungarn auf dem Lechfeld (bei Augsburg) be-

siegte, tat er dies unter dem Siegbanner dieser Reichslanze. So war sie

einst viel mehr als ein kostbares Museumsstück. Unter ihrem Zeichen

schlugen Kaiser des Reiches ihre Schlachten, bis unter Heinrich IV. (1086

bis 1ö88) einer ihrer Träger fiel und die Lanze selbst verloren gewesen ist.

Der Schaft war schon lange verlorengegangen, und wahrscheinlich ist sie

nun auch gebrochen. Aber dann verliert sie ihre Bedeutung gegenüber

anderen Reichskleinodien. Legenden werden gesponnen um die alte Waffe;

sie wird zum heiligen Speer des Gralstempels, zur Lanze des Märtyrers,

des heiligen Sebastian.

An ihre Stelle trat die Kaiserkrone. Einst war es fürstlicher Brauch, daß

jeder Kaiser seine eigene Krone hatte. Aber hundert Jahre nach der Lanze

kam aus dem gleichen germanischen Burgund ein Krone, die die Kaiser-

krone werden sollte, als Burgund dem Reich einverleibt wurde. Diese

Krone wurde nun Sinnbild der Macht und Größe des Reiches. An der

Vorderseite, mitten unter dem Kreuz, befand sich einst ein Edelstein, der

den Namen „Waisen“ trug. Dieser Stein ist verlorengegangen; nach 1423

wird er nicht mehr genannt, und jetzt ist an seine Stelle ein etwas zu

kleiner Stein eingefügt worden. Waisen bedeutet: der Einzige, der Allein-

stehende. Der Name des Steines wurde der Name der Krone. Der große
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Dichter Walther von der Vogelweide nannte zum ersten Male in einem
Gedicht im Jahre 1198 die Krone mit diesem Namen. Er sagt darin, daß
die Krone, wenn sie auch viel älter als Philipp ist, ihm doch herrlich paßt,
wenn sie auch nicht für ihn persönlich gemacht ist.
Die Reichskleinodien umfassen eine große Anzahl kostbarer Stücke. Da
sind dann die Zeichen der Reichsherrlichkéit: die Kaiserkrone, das Schwert,
das Zepter und der Reichsapfel, Zeichen der Weltmacht. Aber auch das
Reichsornat gehört dazu. Das sind die Kleider, die bei der Kaiserkrönung
getragen werden: Mantel und Handschuhe. Und schließlich das „Heiltum“,
die Reliquien.
Dieser Ornatsmantel ist ein besonderes Prachtstück; auf feuerroter Byzan-
tiner Seide sind goldene Löwen gestickt, die Kamele anspringen, von
Perlen umsäumt. Wir wissen, daß der Mantel im Auftrage von Roger II.
von Sizilien angefertigt wurde und daß er in Palermo gemacht ist. Wer
war dieser Roger? Ein Wikingerfürst aus dem Geschlecht der Normannen,
die einst Sizilien zu einem Machtfaktor von Bedeutung im Mittelmeer ge-
macht haben und deren Bauwerke noch heute stehen. Rogers Ahnen waren
vor hundert Jahren aus der Normandie gekommen, wo sie das beispielhafte
Normannenreich gegründet hatten.
So sehen wir, wie mit diesen Kleinodien die germanische Geschichte von
Jahrhunderten verbunden ist, wie sehr diese bewegte Zeit daraus zu uns
spricht. Die Schiffe, mit denen diese adligen Normannen einst gen Süden
fuhren, trugen bronzene Wimpel mit Bändern, wie wir eines aus jener
Zeit aus Schweden kennen.
Heinrich VI. brachte Sizilien zum Reich und damit den Kronschatz. Hundert-
fünfzig Lasttiere waren nötig, diesen Schatz zu transportieren. Heinrich
barg diese Kostbarkeiten in der Staufenburg Trifels in der Rheinpfalz.
So kam auch der fürstliche Mantel zu den Reichskleinodien.
Im Jahre 1350, während der Aufstände der Hussiten, ließ Karl IV. die
Kleinodien nach Prag überbringen. Im Jahre 1421 wurden sie nach Un-
garn mitgenommen. So befanden sie sich innerhalb, aber auch außerhalb
des Reiches, bis die Freie Stadt Nürnberg nach vielen Unterhandlungen mit
dem Kaiser und dem Papst die Zustimmung erhielt, „für ewig“ die Klein-
odien verwahren zu dürfen.
Im Aufzug, unter großer Begeisterung der Bevölkerung, wurden sie am
22. März in die Stadt eingeholt. Einmal im Jahr, zu Ostern, wurden sie
von da an der Bevölkerung auf dem Platz gezeigt.
Der Rat der Stadt verwahrte die Stücke sorgfältig; bei Kaiserkrönungen
wurden sie nach Aachen, Rom oder Regensburg gebracht und sofort nach
der Krönung nach Nürnberg zurückgebracht; am Tage danach wurden sie
dann dem Volke gezeigt, damit man sich davon überzeugen konnte, daß
sie gut verwaltet wurden.
Im Jahre 1796, als die Franzosen in Deutschland einrückten, wurden sie
über allerlei Irrwege unter großer Gefahr nach Wien gebracht. Erst 1818
wagte man es, in Wien bekanntzumachen, daß sich die Kleinodien dort
befanden.
Im Jahre 1938 brachte Adolf Hitler sie wieder von Wien nach Nürnberg
zurück, in die Mitte des Reiches.
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So sehen wir, wie diese Kleinodien verbunden sind mit der germanischen

Geschichte. Weit im Osten, irgendwo am Schwarzen Meer, entstand die

Lanze, weit im Süden wurde für einen Wikinger der Mantel gewebt und

gestickt. Im Westen fertigte ein Kunstschmi■d die Krone an und setzte

funkelnde Steine hinein. Und zusammen wurden sie verbunden mit dem

Reich in Aufgang und Not - eine wunderbare Geschichte und eine Ge-

schichte, die noch fortgesetzt wird, wenn diese Dinge auch für uns jetzt

eine andere Bedeutung haben, wenn wir sie auch nicht mehr mitnehmen in

der Schlacht, und wenn sie auch keine Reliquien mehr für uns sind.

Aber sie gehören zum Mythus des Reiches, der für uns ein Mythus des

Blutes ist, „heilige Uberlieferung“, lebende Wirklichkeit, Bild der Zukunft,

auch für uns schließlich nicht vom Wissen über Entstehen und Werden

bis in die fernsten Vergangenheiten unserer Rasse zu trennen.

Mythus ist ein großes Wort; wir wollen es nicht mißbrauchen, aber wir

dürfen es verbinden mit der großen Idee unseres Reiches!

J.C.Nachenius, Niederlande

Rebellion oder Aufbruch

ls Kaiser Karl IV. mit Böhmen, dem Kernstück seines Landesfürsten-

_tums, die deutsche Kaiserkrone verknüpft hatte, schien seine Neuord-

nung des Reiches abgeschlossen. Er errichtete nicht mehr Pfalzen in allen

Teilen des Reiches, sondern hatte — unter den Eindrücken seiner jugend-

lichen Lehrjahre in Frankreich — eine Hauptstadt, Prag, auszubauen be-

gonnen. Aus seiner Zeit künden Bauwerke und Kunstdenkmäler bis in

unsere Tage hinein von der Größe des Grundrisses seines Bauprogramms.

Deutsche Handwerker, Kaufleute, Gelehrte und Künstler, Herrengeschlechter

und königliche Stadtgemeinden waren die bestimmende Trägerschicht dieser

geistigen und wirtschaftlichen Ordnung Böhmens. Kaiserkrone, Reichs-

schwert und die anderen Heiltümer des Reiches hatten in der Mitte des

Landes auf der eigens dafür erbauten Burg Karlstein ihren Einzug gehalten,

Sie sollten damit den ganzen Aufbau dieser Länder weihen und diese zum

'Schutze der Reichsinsignien verpflichten. Schon ein Blick über die gotischen

Türme der Stadt und die Einkehr in der vor nun 495 Jahren errichteten

ersten Universität des Deutschen Reiches in Prag geben einen hinreichend

starken Eindruck dieses Bauplanes einer Hauptstadt im Herzland des

Reiches.

DiehussitischeRebellion

Und doch sollte dieses Mittelstück der mittelalterlichen deutschen Ostfront

den Bau des Reiches nicht weiterführen. Im Lande selbst sprengte die

Lussitische Rebellion einer Anzahl tschechischer Landschaften und einer

Gruppe tschechischer Ritter, Handwerker und Kleriker diesen Plan ihres

Landesfürsten. Ein knappes Menschenalter nach dem Tode des Kaisers war

in einem düsteren Brande Böhmens Stellung bereits vernichtet. Kaiser
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Karl IV. hatte einst nichts unterlassen, um auch die tschechischen Kräfte des
Landes heranzuziehen und ihnen die Wege zum Vorwärtskommen zu ebnen.
Er war so weit gegangen, daß darüber offensichtlich der bis dahin starke
Zustrom deutschen Blutes in diese Länder und ihre unerschlossenen Kultur-
und Wirtschaftsfelder rasch abzuebben begann. Weil sich aber andererseits
in dieser Sammellinse des Reiches all die Waldenser, Picarden und anderen
„Ketzer“ gegen die herrschende Kirche und den einengenden Dogmenzwang
aus allen Teilen des Reiches einfanden, hatten die anarchischen Kräfte im
Tschechentum ein leichtes Spiel. Billig und rasch ließen sich Schlagworte
aus den deutschen Streitgesprächen entlehnen und in Fahnen und Symbole
umprägen, unter denen sich alle Elemente der Unordnung, Destruktion und
wirtschaftlichen Zügellosigkeit sammelten. Die Ergebnisse dieser 15 hussi-
tischen Sturmjahre gegen das Reich erbrachten aber für die Stürmer selbst
die völlige Entwertung Böhmens als Glied des Reiches auf nahezu ein Jahr-
hundert, die weitgehende Lockerung der reichstreu und wehrhaft gebliebe-
nen deutschen Randlandschaften aus dem lehensrechtlichen Verbande
Böhmens, die Vernichtung der wirtschaftlichen Kraft in Stadt und Berg-
werk, die weitgehende Verödung des tschechischen Bauernlandes. Dies alles
aber mußte geopfert werden, ohne daß eine tragende Idee, ein schöpferisches
staatliches Konzept, ein über Jahrhunderte wirkendes Werk aus dieser
Hussitenzeit erwachsen wäre. Es war eine fruchtlose Rebellion gegen das
Reich, die die Rebellen selbst entscheidend geschwächt hat.
Der deutsche Aufbruch
Die Enkel der Kämpfergeneration in Deutschland, die einst gegen die
hussitische Rebellion angetreten war, entfesselten aber dann um 1500 einen
völlig andersartigen Sturm. Sie hatten des Reiches Schwäche von den un-
glücklichen Schlachten in Böhmen und Polen her noch im Gedächtnis. Die
Ohnmacht von Kaiser und Reich beherrschte die Eindrücke ihrer Jugend-
jahre. Aus ihren Fehden, wehrhaften Städten, streitfesten Gelehrtenstuben
und Künstlerwerkstätten wehte ein frischer Gedankengang. Wirken doch
heute noch, ungebrochen durch all die Jahrhunderte, die großen deutschen
Tafelgemälde eines Albrecht Altdorfer aus Augsburg und Albrecht Dürer
aus Nürnberg. Die Meister Matthias Grünewald, der am Rhein, und Veit Stoß,
der an der Weichsel schuf, und die anderen spätgotischen Maler, Bildhauer
und Baumeister wirkten bewußt und betont für ihr deutsches Volk. Bewegt
aber waren sie von dem Blick auf eine wenn auch romantische Reichsidee,
die sich in dem jungen ritterlichen Kaiser Maximilian zu verkörpern schien.
Ihre Holzschnitte und Kupferstiche, wie das vom „Ritter, Tod und Teufel“,
wurden auf den Jahrmärkten von den breiten Schichten der Bürger- und
Bauernschaft ebenso gekauft wie die Traktate und Büchlein in der neuen
Buchdruckerkunst, in denen Gelehrte und Dichter voll revolutionären
Schwunges gegen die völkische Überfremdung schrieben. Kämpfend er-
arbeitete sich Doktor Paracelsus sein neues Lehrgebäude von der deut-
schen Arzneikunst, in gleicher Weise erschloß der Geologe Agricola dem
deutschen Bergmann das Wesen der Erzadern im Gebirge. In diesen Jahren
wurde aber auch die Rechtsordnung des deutschen Bauerndorfes oft mit
Feuer und Schwert umkämpft und erstritten und dann weit in den Osten
zur Grundlage für die Befreiung der Bauern im Rahmen der anderen
12



Völker getragen. Ebensoweit drangen das neue deutsche Bergrecht als

Grundgesetz dieser Knappengenossenschaften und auch andere Hütten- und

Zunftordnungen. Die deutschen Landsknechtsfähnlein aber wehrten den

Türken im Osten und den Franzosen im Westen ab und zeigten das Bild

des wehrhaften „Haufens“, dem das Wappen des Reiches im Fahnen-

tuch stand.

In diesen gewaltigen Aufbruch eines volkhaften Denkens und Schaffens

gehört auch der junge Martin Luther. Er steht in einer Front mit all den

Altersgenossen aus den Reihen der Künstler, die um Besinnung auf die

Wurzeln des deutschen Wesens ringen. Aber auch die Reichsritterschaft und

die Königlichen Kaufherren in Lübeck und Augsburg, die den politischen

Neubau des ganzen Reiches forderten, sind zugleich Empörer gegen die

Tyrannei der Papstkirche wie gegen die Zersetzung des Reiches durch den

volksfremden Gedanken des Fürstenstaates. Diesem deutschen Aufbruch

sind dauernde Erfolge auf vielen Gebieten europäischen Geistes -und

Wirkens gelungen. Seine Sendboten haben mit den Kaufleuten tief in den

Osten und über Spanien hinaus bis in den neuen Kontinent Amerika

Brücken geschlagen und neue Stützpunkte gebaut, in gleicher Weise die

nordischen Länder mit Italien verbunden. Kaiser Maximilian I., der diesen

Künstlern und Denkern nahestand, hatte seine Herkunft und Ahnen im

Kreise der großen germanischen Heerkönige und Sagengestalten gesehen,

wie die Erzfiguren der Totenwache seines Innsbrucker Grabmales eindrucks-

voll erweisen. , Aber der in den Niederlanden erzogene spanische Habs-

burger Karl V., sein Enkel, hat als Kaiser diesen deutschen Aufbruch nicht

erkannt und daher als gestaltende Kraft nicht übernommen. Das ist zu

einem der tragischen deutschen Schicksale geworden, und darunter mußte

die politische Saat dieser ersten Jahrzehnte nach 1500 auf dem staatlichen

Felde verdorren. Die Keimkraft dieses gesamtdeutschen Aufbruches aber

war in ihrer Ganzheit so elementar, daß sie durch die Jahrhunderte in den

Kunst- und Bauwerken lebendig blieb und im Gedankengut heute weiter-

wirkt.

KurtOberdorffer

lichts i■t ein Staat ohne Volk, ein ■eelenlofes Runstwerk, nichts i■t

ein Volk ohne Staat, ein leibloser, luftiger Schemen, wie die welt-

flüchtigen Zigeuner und Juden. Staat und Volk in eins geben er■t ein

Neich, und de■■en Erhaltungsgewalt bleibt das Volkstum.

eutschland, wenn es einig mit sich, als deutsches Gemeinwesen, seine

ungeheuern nie gebrauchten Rräfte entwickelt, kann ein■t der Begründer

des ewigen Friedens in Europa, der Schußengel der Menschheit ■ein.

FRIEDRICH LUDWIG JAHN
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Fin■t gab es ein deut■shes Reich das lbte tau■send

Jahre, aber es wußte nichts von den natürlichen

Murzeln ■einer Rraft und wurde ein Reich ohne

das deutsche Volk. Alls es zerbrochen war, ent-

■tand aus dem Schutthaufen ein neues deut■ches

Reich, das aus politischen Notwendigkeiten

geboren wurde. Machtgebietend und glänzend

■tand es da, aber die Deutschen unterließen es,

die ihnen von einem genialen #ei■ter ge■chenkte

Form mit dem Inhalt ihres Aüe■ens zu erfüllen.

Die Söhne büßten für die Väter mit ihrem

Blut, aber aus ihrer Buße erwuchs ihnen die

Kraft zum neuen Meg. Zum dritten Male nun

i■t die Frage des Schick■sals ge■tellt, und es gibt

kein Ausweichen und kein Manken - das neue

deut■che Reich wird ■ein das Reich des deutschen

Volkes, im Gei■t und in der Bahrheit, und das

Schick■al hat es dazu be■timmt, den deutschen

Raum zu ge■talten nach dem #aß■tab der

tiefen und gläubigen Sehn■ucht, die in zwei-

tau■end Jahren die be■ten Deutschen erfüllt hat.

WERNER BEUMELBURG
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BEETHOVEN IN JAPAN

Graf Hidemaro Konoye, Japans berühmter Komponist und Dirigent, der sich

auch in Deutschland als feinsinniger Darbieter deutschen Musikschaffens einen

Namen gemacht hat, schreibt:

erstaunt zu hören, daß es auch bei uns in Japan nicht wenige Philosophen

gibt, die ausschließlich in der Kantschen Welt leben. Wohl konnten Sie

es noch verstehen, als ich Ihnen erzählte, daß ich im Arbeitszimmer eines

japanischen Philosophen einen Stein fand, den er sich auf einer Pilgerfahrt

nach Königsberg auf dem Hof der alten Universität heimlich dort in seine

Tasche gesteckt hatte. Diese Verehrung mutete Sie nicht fremd an, und Sie

konnten sich auch noch vorstellen, daß die Größe der Kantschen Gedanken

auch im fernöstlichen Inselreich weiterlebt. Ich kann aber nicht begreifen,

warum Sie so verwundert waren, daß es in der Musik hierzu Parallelen

gibt — daß gerade die deutschen Klassiker, Bach, Beethoven, Mozart, Haydn

sowie Schubert, Schumann und Brahms, diese Parallelen bilden. Sie können

mit berechtigtem Stolz von der Musik dieser großen Meister als von

„unserer deutschen Musik“ reden — wir Ausländer beneiden Sie alle

darum. Gewiß, die Musik dieser deutschen Klassiker ist genau so boden-

ständig wie etwa die Musik Tschaikowskijs in Rußland oder Smetanas in

Böhmen. Aber trotzdem dürfen Sie, lieber Freund, nicht vergessen, daß

gerade diese deutschen Klassiker mit ihrer Größe und Tiefe Kulturschatz

der ganzen Welt weit über die deutschen Grenzen hinaus geworden sind,

in einem solchen Maße, wie es bei den anderen Nationalkomponisten nicht

der Fall ist. Die ungarischen, spanischen oder nordischen Komponisten

bleiben doch immer irgendwie eine „lokale Angelegenheit“. Schauen Sie

sich doch einmal die Konzertprogramme der Großstädte an, ganz gleich,

welcher Weltstadt, ob Paris, London, New York, Moskau oder Tokio - zu

50 bis 80 Prozent werden Sie deutsche Klassiker auf dem Programm finden.

Lieber Freund, es wäre traurig, wenn Sie und mit Ihnen alle Ihre Lands-

leute nicht anerkennen wollten, daß die Größe Ihrer Genies die ganze Welt

umfassen kann. Sie brauchen auch keine Befürchtungen zu haben, daß in

Japan Ihre großen deutschen Meister „japanisch“ gespielt werden. Wenn

auch vielleicht ein Italiener geneigt sein mag, Schubert aus der Perspektive

Rossinis zu sehen, oder wenn ein Russe Brahms wie Tschaikowskij spielt,

so ist diese Gefahr für uns nicht gegeben, da die Musik meiner Heimat ja

von der europäischen völlig wesensverschieden ist. Wir können also gar

nicht anders, als deutsche Musik so deutsch wie möglich zu empfinden und

wiederzugeben. Im Gegenteil scheint mir die kultische Beziehung des Be-

griffs Musik bei uns in Japan den Weg zum Ethos der großen deutschen

Meisterwerke und besonders zu ihrem heroischen Inhalt zu erschließen.

Japan wár immer sehr musik- und tanzliebend. Unser Volk hatte schon

stets ein tiefes Empfinden für Kunst. Im 8. bis 9. Jahrhundert war der
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Kulturstand der japanischen Musik ein besonders hoher. Aber diese Musik
hat sich nicht fortentwickelt. Durch ihre Verbundenheit mit dem religiösen
Zeremoniell ist sie auf dem Stande früherer Jahrhunderte verblieben. Es
ist daher nur zu verständlich und durchaus natürlich, daß das japanische
Volk, als plötzlich Beethoven, Mozart, Schubert und die vielen schönen
deutschen Volkslieder in meine Heimat kamen, von einem wahrhaften
Hunger nach absoluter Musik ergriffen wurde.
Als etwa um 1860 die westliche Kultur in Japan eindrang, war die Be-
geisterung der japanischen Musiker für Beethoven nicht geringer als die
der Philosophen für Kant. Und daß Beethoven so schnell „Volksgut“ in
Japan wurde, daran sind wohl auch zum großen Teil Rundfunk und
Grammophon beteiligt.
Als die japanische Rundfunkgesellschaft im Jahre 1925 die erste Sendung
brachte, wurde die Fünfte Symphonie von Beethoven mit dem neugegrün-
deten Symphonie-Orchester unter meiner Leitung gespielt.
Japan ist bekanntlich der größte Schallplattenverbraucher der Welt (der
Schallplattenverkauf war in Japan in einem Jahr kurz vor dem Weltkrieg
so groß wie der Verbrauch ganz Europas — außer England - zusammen-
gerechnet). Es ist tatsächlich so, lieber Freund, daß sich einige Schall-
plattengesellschaften in Japan nur durch die Herstellung von Beethoven-
Schallplatten eine Existenz aufgebaut haben. Es gibt in Japan nicht nur
sämtliche Sonaten und Kammermusikwerke Beethovens auf Schallplatten,
sondern sogar auch die „Missa Solemnis“. Von der Fünften Symphonie
kann man in Tokio zehn verschiedene Aufnahmen erwerben. Ein wahrer
Plattensammler - deren es viele in Japan gibt - wird auch eine solche
Symphonie zehnfach besitzen. Wer nun in Japan Plattensammler ist?
Lieber Freund, dies ist nicht nur eine europäisch gebildete Oberschicht.
Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung bestätigen, daß die Musik der
deutschen Klassiker auch in die Herzen der einfachsten Leute gedrungen
ist. Lassen Sie mich hierzu ein kleines Erlebnis berichten: Bei einer Wande-
rung im japanischen Gebirge kam ich an einem einsamen Bauerngehöft
vorbei, aus dessen offenem Fenster die Klänge einer Mozart-Symphonie
drangen. Interessiert trat ich ein. Der Bauer, ein ganz schlichter Mann, war
sehr glücklich, als er hörte, wer sein Besucher sei. Er erzählte, daß er die
eben gespielte Mozart-Symphonie kürzlich unter meiner Leitung im Radio
gehört hätte und er sie so schön fand, daß er stundenweit bis zur nächsten
Stadt lief, um sie auf Schallplatten zu erwerben. Er zeigte mir dann ganz
stolz seinen Plattenschatz, eine ganze Serie Beethoven-Symphonien und
Mozart-Divertimenti. Ist das nicht Beweis genug dafür, daß die Musik
großer deutscher Meister nicht nur einem kleinen Kreise in Japan vor-
behalten ist?
Sie können mir glauben, daß in Japan heute jedes Schulkind den Namen
Beethovens kennt und er auch dem unmusikalischsten Kinde genau solch
ein Begriff ist wie zum Beispiel die Namen der anderen großen Deutschen:
Friedrich der Große, Bismarck oder Kant. Schon in den Lesebüchern der
Volksschulen steht die Entstehungsgeschichte der „Mondscheinsonate“, Sie
16



wissen schon, diese kleine sentimentale Erzählung von dem blinden Mädchen,
das Beethoven durch Zufall spielen hörte und dem er zum Dank „etwas
vom Mond“ vorspielte.
Bitte, lieber Freund, ich will Ihnen noch weitere kleine Geschichten er-
zählen, aus denen Sie ersehen können, welche Verbreitung — oder sollen
wir sagen „Eindringen in das Volk“? - Beethoven in Japan fand. Sehen
Sie, wenn in Japan zur Schallplattensammlung für die Front aufgerufen
wird und man dann über die Wünsche der Soldaten liest, so würde ein
Europäer wahrscheinlich sehr erstaunt sein zu lesen, daß keine leichte
Unterhaltungsmusik gewünscht wird, sondern' ernste Musik und dabei
immer wieder ganz besonders Beethoven-Schallplatten. Ich erinnere mich
dabei noch eines kleinen Vorfalls aus dem chinesischen Konflikt: Einer
der damals erfolgreichsten Jäger war ein gewisser Kapitän N., ein Flieger
mit über 50 Abschüssen, was zu Beginn des chinesischen Konflikts schon
eine ungeheure Leistung war. Ihn konnte man in den Stunden und Mi-
nuten, in denen er nicht im Einsatz stand, stets in die Töne seiner Lieb-
lingsschallplatten versunken sehen. Eines Tages kam er nicht vom Feind-
flug zurück. Auf seinem Kofferapparat aufgelegt aber war das Adagio aus
der Neunten Symphonie von Beethoven — bis zur Mitte gespielt.
Sogar der Weltkrieg konnte damals in Japan die Begeisterung für Beet-
hoven bei einigen jungen Japanern nicht hemmen. Die Sehnsucht nach
Städten wie Bonn und Wien, in denen man auf den Spuren Beethovens
würde wandeln können, war ungeheuer. Man sehnte das Ende des Krieges
herbei, um endlich diese Städte besuchen zu können. - Ein junger Musiker
allerdings wollte nicht einmal das Ende des Krieges abwarten. Er hatte
einen phantastisch genialen Plan: Er meldete sich freiwillig bei den fran-
zösischen Fliegern, ließ sich dort ausbilden und hatte die Absicht, bei einem
Aufklärungsflug über deutschem Westgebiet in Bonn „notlanden“ zu
müssen. Ja, er war in seiner Begeisterung für Beethoven so naiv, daß er
glaubte, man würde ihn als Kriegsgefangenen in das Beethoven-Haus
führen. — Zum großen Leidwesen des jungen Musikers wurde der Plan
frühzeitig von seiner Familie entdeckt, und die so schön erdachte Not-
landung konnte nicht stattfinden. Ob es wohl ein Trost war für den jungen
Musiker, daß er wenigstens bei dieser Gelegenheit fliegen gelernt hat? Aber
nicht nur die Musik Beethovens ist in Japan bekannt - auch sein Leben
interessiert die Japaner sehr. Beethoven-Biographien werden in Japan
sehr viel gelesen und die wohl zehn besten sind — zum Teil sogar mehr-
fach — in die japanische Sprache übersetzt worden, wie z. B. Pohl, Notte-
bohm, Paul Bekker, Romain Rolland usw. Ich kann verstehen, lieber Freund,
daß Sie wissen möchten, was es eigentlich ist, das die Japaner an Beethoven
so besonders lieben. Ich will versuchen, es Ihnen mit Worten zu erklären:
Wir fühlen uns seiner Musik irgendwie verwandt. Und wenn auch die
Musik selbst für die „östlichen“ Ohren der Japaner irgendwie fremd sein
sollte, so ist uns doch die Seele, die daraus spricht, das Gefühl nicht fremd.
Diese wunderbare „saubere“ Klarheit, diese Strenge und Reinheit, diese
überwältigende Harmonie baut eine Brücke aus Tönen zwischen West und
Ost und spricht zu unserem Gefühl.
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Sie wollten noch etwas über mich selbst und Beethoven hören, lieber

Freund: Ich war musikbesessen von Kindheit an. Ich erinnere mich noch

heute, daß ich als kleiner Junge immer und immer wieder vom alten

Wien geträumt habe. Ich habe Schubert oft in meinen Träumen gesehen

und war so glücklich, Beethoven im Traum die Schuhe putzen zu dürfen.

Ja, ich habe sogar am hellen Tage Mozart vor mir gesehen — er spielte

mir etwas vor. Und später habe ich es doch geschafft, mir ein eigenes

Symphonie-Orchester aufzubauen, aus allerkleinsten Anfängen. Ich habe

dieses „Neue Symphonie-Orchester Tokio“ zehn Jahre lang selbst geleitet.

Am Schluß einer jeden Saison brachte ich mit diesem Orchester immer

einen Beethoven-Zyklus (sechs Beethoven-Abende). Diese Konzerte waren

immer, auch mit mehrfachen Wiederholungen, ausverkauft, und oftmals

war es möglich, das ganze Defizit der Saison aus den Einnahmen dieses

Beethoven-Zyklus zu decken. Es gibt sicher viele Dirigenten, die ihren

Beethoven auswendig dirigieren. Wie viele mag es aber geben, die seine

Symphonien auswendig Note für Note niederschreiben können? Nun, im

Weltkrieg gab es in Japan nur ganz wenige Orchesterpartituren, und der

Krieg machte es unmöglich, weitere aus Deutschland zu beziehen. Damals

war ich gezwungen, in meiner Schulzeit Tag und Nacht die Partituren

handschriftlich abzuschreiben. Und noch aus dieser Zeit her kann ich viele

Werke Beethovens auswendig niederschreiben.

Es ist schon so, durch die Jahre hindurch hat sich das japanische Volk

immer und immer tiefer in deutsches Musikleben hineingefühlt, und die

deutschen Klassiker haben eine zweite Heimat in Japan gefunden. Nun

können Sie vielleicht verstehen, mein lieber Freund, wenn wir von Ludwig

van Beethoven heute in Japan als von „unserem Beethoven“ sprechen.

Wenn wir ein Symbol der deutsch-japanischen Freundschaft brauchen,

so wollen wir die Musik Beethovens als ein solches Symbol des gegen-

seitigen Verständnisses nehmen, einen Wegweiser für den geistigen Aufbau,

den die beiden jungen Völker Deutschland und Japan begonnen haben.

Die Schöpfungen der großen deut■chen Run■t gehören nicht wenigen

Auserwählten, ■ondern dem ganzen Volke. Der deutsche Soldat vor

allem hat es in den einsamen Stunden im O■ten ge■pürt, welche Kraft

die deutsche #u■ik zu ■penden vermag. Viele haben in den Bunkern zum

ersten Male Mozart und Bach, Beethoven und Schubert mit Andacht

in sich aufgenommen und ■ind durch die Allgewalt der Töne zur leßten,

entscheidenden Lei■tung aufgerufen worden. In oft verzweifelten Lagen

hat auch mancher bisherige Freund der „leichten“ #ufik deren faden

Limonadenge■chmack auf der Funge ge■pürt, und er hat hingefunden

zu den unfterblichen Schöpfungen der großen Mei■ter.
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Grettir be■chütßt Thorfinns Haus

(AUS DER GRETTIR-SAGA)

Grettirs Jugendzeit

Tch berichte die Geschichte Grettirs, der von seinem Volk friedlos in die

IWildnis gejagt wurde, bis er starb, und der von eben diesem Volke aus

dem Grabe geholt und als Islands größter Held zur Unsterblichkeit geweiht

worden ist. Sein Vater Asmund hatte eine schöne Wirtschaft auf Bjarg am

Mittfjord. Er war früher weit in die Welt hinausgekommen und hatte als

Kaufmann sein Glück gemacht; aber als sein Weib Asdis ihm Grettir gebar,

war Asmund schon ein wenig spießig und klebte am Besitz und sah nichts

anderes mehr, — wie es den Leuten geht, wenn sie allzu satt geworden sind

und keine Lust mehr haben, sich um die Händel und Sorgen der anderen

zu kümmern. Das Kind entwickelte sich langsam, es war zu sehen, daß es

anders wurde als seine gut gearteten Brüder, mehr nach der Mutter Seite

hin, denn Asdis war aus einem Geschlecht, das Könige geboren hatte.

Als Grettir in dem Alter war, in welchem anderen Knaben allerlei Auf-

gaben anvertraut werden, solche, die Grettirs älterer Bruder Atli gern und

willig getan hatte, sprühten die ersten Funken aus dem jungen Stahl und

dem grämlichen Stein, den der Alte in der Brust trug. Es hört sich für uns

Sanftgewordene grausig an, wenn ein Junge, der zum Gänsehüten ge-

zwungen wird, den Gösseln den Hals umdreht und den Gänsemüttern die

Fliigel bricht; wenn er einer lästigen Stute das Rückenfell mit dem Messer

aufspleißt und dem eigenen Vater, wenn's ihn juckt, statt mit der Hand

mit dem scharfen Wollkamm den Rücken kratzt. Ach, und wenn er keine

Reue zeigt, sondern obendrein seinem Spott und seiner Wut in argen und

beißenden Versen Luft macht! Es ist schwer für einen Lämmerhirten, einen

jungen Löwen mit großziehen zu müssen, und auch die Hirten ringsumher

werden aufmerksam, mißtrauisch und ablehnend, der junge. Löwe aber

leider auch. Grettir wuchs heran und wurde ein starker Jüngling, schön

von Gesicht, schroff in Gebärden und spöttisch im Wort.

Grettirs Abschied

Es ist Zeit für mich, einmal herauszukommen, sagte Grettir eines Tages,

und Thorkel, seiner Mutter Ziehvater, entgegnete: auch andern erschiene

das so. Da hob Grettir einen Stein, neben dem sie gelagert hatten, mit

beiden Händen hoch und ließ ihn langsam wieder niedersinken. Thorkel

und seine Begleiter betrachteten den ungefügen Stein und den Jüngling,

und die Worte blieben ihnen aus. Viel Worte machte Asmund auch nicht,

als Grettir nach Hause kam. Er habe es vorausgesehen, sagte er, und wenn

Grettir in seiner Bosheit beharre, so würde es für die Zukunft noch übler

aussehen. Er machte dem verlorenen Sohn einen Schiffsplatz bei einem

seiner Handelsfreunde aus, dem Haflidi, doch wollte er dem Grettir weder

Geld noch Waffen mit auf die Reise geben, und der Abschied war sehr

kühl. Aber Asdis begleitete Grettir ein Stück Wegs, und als sie voneinander-
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gehen mußten, holte sie das Schwert ihres Ahnherrn Jökul unter dem
Mantel hervor und gab es ihm. — Mutter, sagte Grettir, es gibt vielleicht
größere Kleinode in der Welt, ihrer keines wird mir so teuer sein wie diese
deine Gabe.
9
Grettir beschützt Thorfinns Haus
Grettir fuhr nun auf See mit einem Schiff des Freundes seines Vaters
Haflidi. Eines Nachts geriet das Schiff Haflidis auf eine Schäre an der nor-
wegischen Küste und sank. Gauvorsteher Thorfinn Karssohn rettete mit
einem Boot die Besatzung. Grettir aber blieb bei Thorfinn zurück. Es gefiel
ihm da, und er fragte nicht, ob er selber auch gefalle.
Zu dieser Zeit verstörte eine Räuberbande die Landschaft bis tief nach
Norwegen hinein. An ihrer Spitze standen zwei Brüder, Thorir Bogensehne
und Ögmund Böse, mächtige Kerle, wie Türme groß und furchtlos bis an
den Königshof. Weder Jarl Hakon noch sein Bruder Svein, der jetzt sein
Statthalter war, konnten ihrer Herr werden; Jarl Hakon hatte sie friedlos
gelegt, aber niemand fand sich, der sie bestehen wollte. Nun hatte Bauer
Thorfinn an der norwegischen Küste einen zweiten Hof, wo er das Julfest
zu feiern pflegte, und er fuhr mit dreißig Männern hinüber. Sein Weib
blieb zurück, da die Tochter bettlägerig war, und mit ihr einige Mägde,
acht Knechte und Grettir. Den Tag vor Weihnachten war klares, schönes
Wetter, Grettir saß auf einer Klippe und sah den Schiffen zu, die vorüber-
fuhren. Gegen Abend kam eines auf die Insel zu, mit Schilden backbord
und Schilden steuerbord, und gerade auf Thorfinns Schuppen hielt es zu.
Zwölf Männer sprangen heraus, holten sogleich Thorfinns großes Schiff aus
dem Schuppen, an dem sonst dreißig Männer schleppten, und trugen ihr
eigenes dafür hinein. Da ahnte dem Grettir, welcherart Männer sich hier
sélber zu. Gast geladen hatten. Er nahm eine demütige Haltung an,
schritt den zwölfen entgegen, begrüßte sie und fragte nach Namen und
Führer, und wirklich waren es Thorir Bogensehne und Ögmund Böse mit
ihren Gesellen. — Ei, rief Grettir, habt ihr aber Glück! Bauer Thorfinn ist
mit allem Hausgesinde über die Jultage verreist und seine Hausfrau mit
der Tochter allein. Habt ihr nicht noch eine kleine Rechnung mit Thorfinn?
War er nicht dabei, als Jarl Hakon euch friedlos legte? Nun, hier ist alles,
Schinken, Brot und Bier und andere Dinge, die das Herz erfreuen. Kommt
mit ins Haus und macht es euch bequem! — So freundlich waren die zwölf
seit ihrer Geburt nicht empfangen worden, sie dachten, hier hätten sie
einen Mann gefunden, der nur darauf gewartet hätte, mit ihnen zu fahren,
und der mit seinem Bauern sehr unzufrieden sein mußte. Thorfinns Weib
war gerade dabei, die Wände für das Julfest zu schmücken, da trat Grettir
ein und führte Thorir an der Hand und war vergnügt wie nie. Hausfrau,
ich bringe dir den Bauern Thorir mit den Seinen, sagte er, sie wollen uns
die Ehre antun, über das Julfest hierzubleiben, und das ist gut so, denn
sonst wäre es reichlich leer bei uns gewesen. — Seine großen, klaren Augen
sahen sie dabei bedeutungsvoll an, und Thorfinns Weib hätte erraten
können, was er wirklich meinte, aber zornige Augen sind blind. Sie hatte
den Grettir gehegt und gepflegt und gern gehabt, und nun brachte er ihr
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zum Dank die Mörderbande ins Haus und verhöhnte sie obendrein. Das
Blut schoß ihr wie eine Flamme ins Gesicht, und sie rief: Das sollen Bauern
sein, diese Räuber und Mörder da? Und du, du bringst sie ins Haus? Ein
übler Dank für Thorfinn, daß er dich nackten Spatz so lange durchgefuttert
hat. — Nimm deinen Gästen jetzt die nassen Kleider ab, sagte Grettir,
mich zu schelten hast du noch lange Zeit. Und Thorir lachte breit und
schmutzig: Hausfrau, du und deine Töchter sollen alles haben, was ihr
begehrt, jede kriegt ihren Mann ins Bett, und du sollst Thorfinn nicht ent-
behren. — Das ist bieder gesprochen, sagte Grettir, Frau, ihr habt keine
Ursache, euch zu beklagen. — Als Grettir sich so von Ehre und Anstand
lossagte, stürzten Thorfinns Weib die Tränen der Scham und Trauer aus
den Augen, und hinter der Tür hob auch ein Schluchzen an von denen, die
gehorcht hatten, und dann liefen die Frauen fort in ihre Kammern. Grettir
und die zwölfe lachten hinterdrein, und dann nahm Grettir selber die
nassen Gewänder und bekam auch die Waffen, da jeder ihm traute, und
trug alles beiseite und holte Speise und Bier und abermals Bier und erzählte
und sang so lustig und laut, daß das ganze Haus von Gelächter und Freude
erfüllt schien. Sie waren schon tief im Trunke, da sagte Thorir Bogensehne:
Nie war ein Fremder mir so hold wie du, sage, was willst du für einen
Lohn von uns? Und Grettir: An Lohn habe ich noch nicht gedacht, doch
wenn wir beim Abschied immer noch Freunde sind, so kann es sein, daß
ich als euer Geselle mit euch ziehen möchte. - Das wurde mit großem
Freudengeschrei aufgenommen, und sie wollten sich dem Grettir sogleich
durch Eid verbrüdern; aber Grettir verwies sie und meinte, es sei kein
Ernst in dieser Trunkenheit und hätte Zeit bis zum nüchternen Tage. Da
könnten sie zeigen, ob sie es noch so gut mit ihm meinten. Thorir saß mit
glasigen Augen da und lallte, er wolle jetzt der Hausfrau sein Versprechen
halten. Darauf ging Grettir aus der Stube und rief: Geht in eure Betten,
ihr Frauen, so will es der Bauer Thorir. — Ein schmerzliches Geheul wie
von Tieren antwortete ihm, und hätten die Wünsche der Frauen Kraft
gehabt, so müßte Grettir spornstreichs in die Hölle gefahren sein. So aber
blieb ihm noch Zeit, die zwölf in ein Nebenhaus zu locken, um die Schätze
und Kleinodien Thorfinns zu betrachten, und sie stießen sich und neckten
sich unterwegs und merkten gar nicht, daß Grettir sie verlassen und ein-
geschlossen hatte. Grettir stürzte ins Haus und rief nach der Hausfrau;
aber niemand antwortete ihm, denn sie hielten ihn für den schlimmsten
Teufelsbraten. - Ich brauche Waffen, schrie er, hier ist ein Fang zu tun!
— Da schlug Thorfinns Frau das Herz bis zum Halse, und sie wies ihm
Helm und Brünne und Speer und Schwert über Thorfinns Bett und rief die
Knechte, daß sie Grettir folgten; aber vier standen feige beiseite, und nur
vier nahmen ihre Waffen und gingén zaghaft hinter Grettir drein. In-
zwischen hatten die Räuber halbwegs gemerkt, was mit ihnen geschehen
war, sie brachen den Bretterverschlag, der die Häuser trennte, entzwei; das
machte Mühe und Lärm genug, aber dann mußten sie einzeln durch einen
schmalen Gang ein paar Stufen hinauf, und der Berserkerzorn kam über
sie, und sie heulten wie hungrige Wölfe und liefen vor. Da stand Grettir,
und als er Thorir schon über die Schwelle treten sah, warf er den riesigen
Hakenspeer mit beiden Händen nach ihm, daß er ihm durch die Brust
drang und weit aus dem Rücken schoß, und die Spitze fuhr dem Ögmund
21



in die Brust, da er nachdrängte und so sich selber aufspießte. Aber die zehn

schoben die toten Führer als Schild vor sich her und quollen zu beiden

Seiten hinter den Leichnamen hervor und nahmen als Waffen, was sie

packen konnten, und drängten den Grettir vors Haus. Vier erschlug er da,

da liefen die sechs in den Schuppen und nahmen die Ruder als Knüttel —

zitternd standen die Knechte und wagten sich nicht gegen die Unholde;

aber Grettir tötete zwei im Schuppen, indes die vier entsprangen. Grettir

hatte selber böse Schläge bekommen, er taumelte schon, aber er raffte sich

auf, und purpurn brannte der Sieg in seinem Herzen. Zwei ereilte er noch

an Auduns Schuppen, dann ließ er ab, denn die Nacht war rabenschwarz

geworden, und ein Schneetreiben hatte eingesetzt, so daß er kaum nach

dem Hofe fand. Er sah Licht in allen Fenstern, das hatte die Hausfrau

sorglich für ihn anzünden lassen; und sie trat ihm an der Tür entgegen

und legte ihm die Hände auf die Schultern und weinte und dankte ihm. —

Jetzt nennst du mich einen Helden, sagte Grettir, bin ich nicht der gleiche,

den du gestern abend schaltest? - Verzeih mir, sagte sie, meine Augen

haben dich nicht erkannt. Nimm alles, was ich dir zu geben vermag und

du in Ehren nehmen kannst, bis Thorfinn kommt und dir deine Taten

besser lohnt. — Der Lohn eilt nicht, sagte Grettir und legte sich mit den

Waffen zu Bett. Anderntags sammelten sie die Leichen und fanden auch

die zwei, die Grettir entronnen waren, tot vor Kälte und Wunden, und so

hatte der eine Mann die zwölfe erschlagen, vor denen ganz Norwegen

gebebt hatte.

5

Unbekümmert um ■ein eigenes Schick■al,

■elb■tlos kämpfend für ■eine Freunde und

■eine Sippe, geht der germani■che #en■ch

durch die Aelt - Grettir in der Saga

eben■o wie Siegfried und Parzival.
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Ebenbürtigkeit

in der germanischen Ehe

W

Vir können nicht von germanischer Gesittung sprechen, ohne auf ihren

Urgrund einzugehen, den Urgrund, der Voraussetzung, speisende

Quelle und auch bereits sittliche Tat zugleich ist. Alle germanische Ge-

sittung nimmt ihren Ausgang vom Blutsbewußtsein, dem Blutsgedanken

und der bejahten Blutsverpflichtung. Sittlichkeit aus Sippenpflicht könnte

man die germanische Gesittung kurz bezeichnen. Das Wissen um das

Lebensgesetz von Blut und Vererbung hatte unsere naturnahen und natur-

willigen Ahnen zu einer Lebensführung gebracht, um deren Instinktsicher-

heit sie zu beneiden sind.

Die Erfüllung des Blutsgesetzes, das nach germanischer Auffassung Wah-

rung und Reinhaltung des Blutes forderte, galt dem germanischen Menschen

als Gebot eines über ihm stehenden göttlichen Willens und als Gebot der

Ahnen, denen er das Blutserbe als Nachfahre dankte, das er unangetastet

zu hüten hatte. Solches Denken bestimmte unterschiedslos Mann und Frau,

ja, es will öfter so scheinen nach unseren Quellen, als ob es in der ger-

manischen Frau besonders stark lebendig war.

Bluts- und Zuchtgedanken, wie sie in der germanischen Frau lebten,

äußerten sich vornehmlich in drei Formen: dem Blutsstolz, der Ahnen-

verbundenheit und Ahnenverpflichtung und der Sippenpflege. Diese drei

verschiedenen Auswirkungen des Blutsgedankens hängen naturgemäß auf

das engste untereinander zusammen und sind oft nicht voneinander zu

trennen.

In dem Augenblick, in dem das germanische Mädchen in die Gestaltung

seines Lebens und seiner persönlichen Zukunft eingreifen kann, bei der

Gattenwahl und Eheschließung nämlich, wird es geleitet von Blutsstolz und

Ahnenverantwortung und dem Gedanken an die zukünftigen Kinder. Es

wählt den Ehegatten daher nach seinem blutsmäßigen Wert, prüft das

Geschlecht, dem er entstammt, und seine persönliche Ehrenhaftigkeit und

Tüchtigkeit. Reichtum kann z. B. den minderen blutsmäßigen Wert niemals

aufwiegen. Es kommt des öfteren vor, daß ein zu Gut und Geld ge-

kommener Mann aus geringerem und als minderwertiger erachtetcm Ge-

schlecht als Freier von einem blutsstolzen Mädchen und ihrer Sippe ab-

gewiesen wird, da eine solche Blutsverbindung nicht als glücklich angesehen

wird. Das gute Blut gilt eben als höchstes Gut.

Wie stark der Bluts- und Zuchtgedanke bei der Eheschließung der Frau

mitschwingt, lehrt das Beispiel der jungen Thorgerd, Egils Tochter. Olaf

Pfau, der sich durch seine Taten, seinen Charakter, seine Schönheit und

seinen Reichtum einen Namen gemacht hatte und überall im Lande ge-

rühmt wurde, wirbt um dieses Mädchen aus einem der ersten und bewähr-

testen Geschlechter. Olaf Pfaus Mutter ist aber eine Kriegsgefangene, die

als Magd verkauft worden war, sein Vater ist ein großer und berühmter

Bauer. Wie sich herausstellte, ist die Mutter Olafs niemand anders als die
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Tochter des Irenkönigs. Olaf wird von seinem königlichen Großvater auch
anerkannt, kehrt sozusagen blutsmäßig legitimiert in die Heimat zurück.
Erst jetzt unterfängt er sich, um Thorgerd zu werben, als Magdsohn wäre
es sowieso von vornherein unmöglich gewesen. Wie alle anderen hat Thor-
gerd natürlich auch von dem Gerücht über die königliche Abstammung von
Olafs Mutter gehört. Trotzdem ist sie entrüstet, als ihr Vater Egil, bei dem
Olaf um sie geworben hat, ihr Olafs Wünsche vorträgt. Egil nimmt die
Werbung, die ihm Olafs Vater vorträgt, wohl auf und erwidert ihm: „Ich
weiß auch, daß du ein Mann von bester Herkunft und hochgewachsen bist,
und Olaf ist berühmt durch seine Reise. Es ist nicht zu verwundern, daß
Männer wie er ihren Blick über das Naheliegende hinaus richten, denn es
mangelt ihm nicht edle Abkunft und gutes Aussehen, aber doch muß ich
dieses erst mit Thorgerd besprechen, denn es wäre keinem Manne möglich,
Thorgerd ohne ihren Willen zu bekommen.“ Thorgerd erwidert dem Vater,
der für Olaf spricht: „Das habe ich sagen hören, daß du mich am liebsten
habest von deinen Kindern, aber nun, meine ich, bewährst du das nicht, da
du mich mit dem Sohne einer Magd verheiraten willst, mag er auch stattlich
sein und noch so prächtig auftreten.“ Egil sagte: „Du bist in dieser Sache
nicht so gut unterrichtet wie in anderen; hast du das nicht gehört, daß er
der Tochtersohn des Irenkönigs Myrkjartan ist? Er ist viel edler geboren
mütterlicherseits als von der Vaterseite her, und die würde uns auch schon
durchaus ebenbürtig sein.“ Thorgerd schien das nicht anerkennen zu wollen.
Nun brachen sie das Gespräch ab, und jeder blieb bei seiner Meinung. Der
Blutsstolz der Tochter scheint hier noch stärker zu sein als des Vaters Bluts-
bewußtsein, das doch auch die Ebenbürtigkeit als entscheidend für die Ehe-
schließung hinstellt. Erst als Thorgerd Olaf selbst kennenlernt und sich
von seinem edlen Wesen und adeligem Äußeren überzeugt, willigt sie ein,
ihn zu heiraten. „Olaf nannte seinen Namen und den seines Vaters. ,Du
(Thorgerd) wirst denken, daß der Magdsohn frech geworden ist, weil er es
wagt, neben dir zu sitzen und mit dir zu reden.' Thorgerd antwortete: ,Du
wirst dir wohl bewußt sein, schon kühnere Wagnisse bestanden zu haben,
als mit Frauen zu reden.' Darauf kamen sie ins Gespräch und unterhielten
sich den ganzen Tag. Nicht hörten andere, was sie miteinander redeten.
Und ehe ihr Gespräch zu Ende ging, wurden Egil und Höskuld (die beiden
Väter) herzugerufen. Da kam die Rede noch einmal auf Olafs Werbung.
Thorgerd schloß sich jetzt der Entscheidung ihres Vaters an. Nun war die
Sache erledigt, und die Verlobung fand gleich statt." (Laxd.)
Ähnliche Beispiele sind immer wieder in den alten Uberlieferungen anzu-
treffen. Häufig lehnt ein germanisches Mädchen die Heirat mit einem
Manne ab, weil er nicht aus gutem Geschlecht stammt, weil sein Blut ihr
nicht so hochwertig scheint wie das ihre und weil sie sich den Vorfahren
wie den Enkeln gegenüber verpflichtet fühlt, dieses kostbarste Erbe unver-
sehrt zu erhalten.
Wenn die Königin Brynhild — uns allen aus dem deutschen Nibelungenlied
bekannt — nur den tapfersten ihrer Bewerber heiraten will, der sich durch
die Tat, d h hier den Wettkampf, beweisen muß, so sprechen auch hieraus
Blutsstolz und Zuchtgedanke. Der Wettkampf, den Brynhilde vor jede
Werbung um sie stellt, ist ein Auslesekampf, der ihr den Ersten und
Edelsten, den ihr Ebenbürtigen weisen soll. Auch die germanische Brynhilde
24



Die Lauschende / Plastik von Georg Kolbe



190

Belgern

Nordhausen

Der Roland als

Mahrzeidhen des Reidses

In vielen Städten Europas, in denen einmal deutsches

Recht galt und heute wieder gilt, steht auf dem Markt

oder am Rathaus der Roland. Seit Jahrhunderten steht

CRISEUC

er dort, das entblößte Schwert emporgereckt, eine ehr-

furchtgebietende Figur, ein stolzes Wahrzeichen des

Reiches.

In erstaunlicher Frische hat sich die Achtung der Ein-

wohner diesen Gestalten gegenüber bis heute erhalten,

obwohl ihre ursprüngliche Bedeutung als Gerichts-

wahrzeichen längst dahingeschwunden ist. Man kann

sie betrachten als Schutzgeister, als Mahnmale des

Reichsgewissens, Furcht einflößend den schwankenden

Gemütern, bestätigend die starken Herzen, denen die

Sache des Reiches die eigene Sache ist.

Es wäre eine verlockende Aufgabe für unsere Künst-

ler, in den neu hinzugekommenen Städten den Hoheits-

gedanken des Reiches durch ähnliche standfeste Bilder

auszudrücken. Wenn solche Figuren jedoch ihre Wir-

kung tun sollen, unbewußt und zwingend, dann ist aller-

Stendal



Bremen

Questenberg

Schulau (Unterelbe) Brandenburg(Havel)

dings Voraussetzung, daß sie so ehrlich und geraden Sinnes

geschaffen werden wie die alten.

Den Männern, die jene Rolande aus dem Holz oder dem

Stein herausgehauen haben, war es nicht darum zu tun,

Kunstwerke zu schaffen. Es waren meist wohl auch

schlichte Handwerker, die sich gar nicht Künstler nannten.

Sie hatten nur den einen Willen, eine mannhafte Figur

mit einem Schwert hinzustellen, der man ansah, daß sie im

Auftrag der Reichsgerichtsbarkeit dastand. Weil sie selbst

von diesem Auftrag zutiefst überzeugt waren und sie den

Gedanken „Das Reich" als Kern ihrer eigenen Person in

sich trugen, wurden diese Rolande Manifestationen des

Reiches, die uns heute noch stark bewegen.

Und weil sie ohne jede Nebenabsicht nur als das ge-

schaffen wurden, was auszudrücken ihre Aufgabe war,

steckt trotz ihrer scheinbaren Primitivität mehr an zeit-

losem künstlerischem Gehalt in ihnen als in so manchem

Denkmal, das „um der Schönheit oder um der Kunst willen“

in Auftrag gegeben und geschaffen wurde.

Wir werden heute vielleicht den Roland nicht mehr im

mittelalterlichen Panzer darstellen. Es wird wohl unserem

Empfinden mehr entsprechen, ihn nackt darzustellen, aber

ebenso mit steil emporgerichtetem Schwert in der Faust, das

Hakenkreuz auf einem Schild oder einem Sockel angebracht.

H. Kl.

Magdeburg



20a

SA

Blühendes Wollgras / zum Aufsatz „Kämpfende Schöpfung"



ist nur ein weiteres Beispiel für das bluts- und zuchtgerichtete Denken der

germanischen Frau. — Der Streit der Königinnen Brynhild und Kriemhild

ist ebenfalls nur von germanischer Lebensschau und germanischem Denken

her voll zu verstehen. Brynhild und Kriemhild streiten nicht, wer von

ihren Männern der Reichste, der Mächtigste oder der Schönste sei, sondern

wer von den Männern der Erste, der Tapferste und der Edelste ist. Auch

hinter diesem Streit, dem viele ähnliche aus dem Leben germanischer

Bäuerinnen, wie es die Sagas schildern, an die Seite gestellt werden können,

steht letzten Endes der Bluts- und Zuchtgedanke.

In den Sagas erleben wir es, daß immer dann, wenn eine blutsstolze Frau

mit einem Manne minder guten Blutes verheiratet ist, was zwar selten, aber

manchmal eben doch vorkommt, daß sie sich dann für schlecht verheiratet

hält und alles darauf anlegt, diese Ehe bald wieder zu lösen.

MargareteSchaper-Haeckel

Rämpfende Schöpfung

eite Stille liegt über dem Moor. — Und doch schwebt ein Lied

darüber hin.

„Ein leises Lied, ein stilles Lied,

ein Lied, so leis und so lind.

Wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht,

wie ein Wollgrasflöckchen im Wind."

Hermann Löns.

Wessen Ohren fein sind und scharf, der kann es erlauschen, dieses leise

Lied unserer weißflockigen Moore. Die Wollgrasbüschel singen es vom

Frühjahr bis zum Herbste, singen es, während ihre Samen reifen.

Ein Märchen erzählen diese Wollgrasmütter ihren Samenkindern in dieser

Zeit, da sie den Heranwachsenden voll Eifer das seidenweiche Kleid spinnen.

jenes besonders für sie angelegte Kleid, das sie hinaustragen soll in die

Welt des harten Kampfes. — Es war einmal - - —.

Aber dieses Märchen der Wollgrasmütter ist Geschichte. Es ist tatsächliche

Geschichte, die die Urahnen einst erlebt haben, allerdings vor vielen, vielen

Jahrtausenden.

Und eben diese Geschichte ist es, die in jedem Jahre, das da kommt, die

Wollgrasmütter ihren zahlreichen Kindern erzählen, damit auch die kom-

menden Geschlechter wissen, wie die Vorfahren für sie gekämpft, als sie

mit aller Kraft um die Erhaltung des Erbgutes gerungen.

Es war eimal - — —

Es gab wirklich einst eine Zeit, da wuchsen auf unsern deutschen Mooren

keine Wollgrasbüschel, die das dunkle Moor zum weißschäumenden Meere

machen.

Wollgräserheimat ist der ferne Norden.

Wollgräser lieben Nässe und Kälte.
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Weit, weit im Norden ist das Land ihrer Urväter. Sie gehören zu den am
weitesten gegen das ewige Eis vorgeschobenen Posten der Pflanzenwelt.
Wenn dort im äußersten Norden zur Zeit der Mitternachtssonne Schnee und
Eis schmelzen und die Erde unter ihnen für wenige Wochen freigeben, dann
wachsen und blühen hier in all den Tümpeln die Wollgräser und tragen
Frucht.
Es war einmal - -
Damals, in jener Zeit, von der die Wollgrasmütter erzählen, wurden die
wenigen Sommerwochen hoch im Norden noch weiter gekürzt. Immer mehr
schrumpften sie zusammen.
Schließlich war die eisfreie Zeit des Jahres so kurz, daß kaum ein Wollgras
mehr reife Samen hinaussenden konnte ins Land. Es wurde immer schwerer,
für den Fortbestand der Art zu sorgen. Fast war es unmöglich, das Väter-
erbe weiterzugeben an ferne Geschlechter.
Dann kamen Jahrhunderte und Jahrtausende, in denen schmolz das Eis
überhaupt nicht mehr fort. Vielmehr wurde die Eisdecke dicker und mäch-
tiger von Jahr zu Jahr.
Alles Leben dieser Gegend war vernichtet, erfroren. Nur die kleine Schneé-
alge überdeckte hier und da oft weite Flächen mit dem Rot ihrer ungezählten
Körper.
Bevor aber der eisige Tod jenes Gebiet umkrallte, in dem die nördlichen
Wollgräser wohnten, hatten es doch einige von ihnen fertiggebracht, mit
ihren letzten Kräften auch in den stark verkürzten Sommer etliche Samen
hinauszusenden mit der Aufgabe, eisfreies Land zu suchen und dort zu
keimen und zu wachsen und neue Geschlechter zu zeugen.
Alle jene Samen, welche wieder weiter nach Norden verschlagen wurden,
gingen in dem tausendjährigen Eise zugrunde wie ihre Vorfahren.
Doch das waren die wenigsten.
Denn damals wehte eisiger Nordostwind, und dieser trug die Samen süd-
wärts, eisfreier Erde zu.
Manche Samen fanden braunen Boden, keimten und wuchsen und trugen
Frucht.
Doch auch das Eis drang weiter nach Süden, verkürzte die Sommer dort
und überdeckte schließlich auch dieses Land für lange Jahrtausende.
So wiederholte sich das gleiche, was lange Zeit vorher weiter im Norden
geschah: Wollgräser kämpften mit letzter Kraft um den Fort-
bestandihrer Art.
— — — Und sie siegten. —
Die einzelnen Pflanzen starben zwar, aber die Art lebte weiter südwärts
durch ihre Samen von neuem auf. So kamen die Wollgräser bis in unser
Vaterland.
Doch auch hier wurden sie aus dem nördlichen Teil wieder vertrieben,
mußten weiter wandern bis nach Mitteldeutschland.
In all den Ländern, die die Wollgräser durchzogen, gab es viel Elend und
große Not. Pflanzen, die weniger Kälte vertragen konnten als die Woll-
gräser und darum ursprünglich viel weiter südlich Fuß gefaßt hatten, waren
ebenfalls auf die gleiche Weise vor dem Eise geflohen wie das Wollgras:
Die neuen Saen mußten stets weiter im Süden keimen.
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Und die alten Mutterpflanzen starben, obschon sie vielleicht noch Kraft in
sich bargen zu jahrhundertelangem Leben; denn es waren starke Bäume
darunter, ja, nicht nur einzelne Bäume, ganze Nadelwälder wie auch Laub-
wälder verkümmerten und gingen zugrunde. In all den Gegenden, die die
Wollgräser durchwandern mußten, waren diese oder ähnliche Dinge ge-
schehen.
Die todgeweihten Wollgräser zeugten überall neue Samen.
Aber weiter im Süden, wo die Samen keimten, in Mitteldeutschland,
herrschte noch entsetzlichere Not. Hier konnten die Pflanzen dem grimmigen
Frost nicht weiter ausweichen zum Süden hin; denn dort im Süden türmten
sich die Alpen mit ihrem ewigen Eis und Schnee. Auch von diesen waren
die Gletscher immer weiter ins Tal gekommen, geradeso wie von den
Hängen der norwegischen Gebirge. Vor den Alpengletschern flüchteten die
wärmeliebenden Pflanzen gen Norden, vor den nordischen Gletschern
flüchteten sie nach Süden. In Mitteldeutschland trafen die Flüchtlinge des
Südens und des Nordens zusammen.
Eine weitere Flucht war unmöglich. So starben hier ungezählte Pflanzen.
Aber* nicht nur die Einzelpflanzen starben, hier gingen ganze Arten zu-
grunde. —
Aber das Eis vom Norden und Süden rückte nicht so weit vor, daß ganz
Deutschland in eine vieltausendjährige Decke gehüllt worden wäre. In
Mitteldeutschland blieb ein Gebiet, das noch eisfreie Sommer hatte. Hier
hielten sich die Wollgräser. Hier überdauerten sie die Eiszeit. Von hier aus
rückten sie wieder schrittweise ihrer nordischen Heimat zu, als das Eis
zurückging.
Doch es blieben auch noch Wollgräser in den Sümpfen und auf den Mooren
Deutschlands zurück und dienten hier der Erhaltung und Vermehrung ihrer
Art. Sie sind es, die alljährlich unsere dunklen Moore in ein weißschäumen-
des Meer verwandeln.
Von diesem Eiszeitgeschehen geht ein Raunen durchs Moor. Das ist das
leise Lied, das heimliche Erzählen, das über dem Moore schwebt vom Früh-
jahr bis zum Herbste. Ein Heldenlied von den Wollgräsern aus ferner Zeit
ist es.
Einmal
Meiner Ahnen Land, du!
nur die Sterne,
Allle Väter gingen zur Ruh,
die droben ■ind?
wurden Erde und ■tanden auf
Mo es aud seí,
wieder aus dir!
auch über mich
Finmal endet auch mein Lauf.
geht einmal der Pflug,
Lieg' ich dann hier
aud aus mir
oder irgendwo
■prossen einmal die Ahren,
weit in der Ferne,
und über die Schollen
daß keiner mich findet,
streicht lei■e der Mind.
FLORIAN SEIDL
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12a
»Alle Dinge sind in Ordnung gesetzt«
Vom Menschen und Werk des Arztes und Gottsuchers Paracelsus
Daracelsus war einer der leidenschaftlichsten und dämonischsten Führer
II
des deutschen Volkes, und darum berührt er uns auch so tief menschlich.
Durch Höhen und Tiefen, durch Freude und Leid, durch Schmach, Verleum-
dung und Elend, aber auch durch Macht und Ruhm führt ihn sein Weg.
Doch er ist immer ein Einsamer geblieben. Er konnte nirgends eine Heimat
finden. Früh schon beginnt sein Wandern, das ihm zum Schicksal wird.
Unstet durchzieht er die Welt, durchreist fast ganz Europa, sucht brennen-
den Herzens nach den letzten Geheimnissen der Natur. Er horcht auf das
einfache Volk; den Waldbauern, Köhlern und alten Frauen lauscht er ihr
Wissen ab. Er setzt sich zu den Schäfern und Quacksalbern und lernt von
ihnen. In Sturm und Wetterschlägen erarbeitet er seine Ideen. In Regen
und Schnee zog er, ein ruheloser Wanderer, durch die deutschen Lande, nur
begleitet von seiner Kunst, dem Arzttum. Das war ihm aber Schicksal und
Auftrag zugleich. Erst im Tode fand dieser „Landfahrer und Vagabund“,
wie er sich selbst einmal genannt hat, seine Ruhe. 1541 ereilt ihn in Salz-
burg — 48jährig und viel zu früh - der Tod. Das einfache Volk wollte es
nicht wahrhaben, daß dieser große Arzt nicht mehr lebte, daß es nicht mehr
zu ihm kommen konnte, um bei ihm Hilfe in Not und Krankheit zu holen.
Doch seine Gedanken und Ideen haben die Jahrhunderte überdauert und
sind in unserer Gegenwart lebendiger denn je aufgebrochen.
Vielfältig sind die Erkenntnisse, die Paracelsus, dieser schwäbische Arzt
und Gottsucher, errungen hat. Entscheidend ist sein Grundsatz, daß nur
die Natur lebendige Antwort geben kann auf die vielen Fragen, die das
menschliche Herz erfüllt. Er verachtet die scholastischen Spießbürger und
„Polsterdoktoren“, die ihre Weisheit aus Büchern holen, auf denen der
Staub der Jahrhunderte liegt. „Die Geschöpfe sind die Buchstaben, und
wer die Natur erforschen will, der muß mit den Füßen ihre Bücher treten.
Die Schrift wird durch die Buchstaben, die Natur aber von Land zu Lande
erforscht." Seine klaren und hellen Augen sind dabei seine stärkste Waffe.
Paracelsus hat mit den alten Methoden der Wissenschaft gebrochen. Sein
Weg der Naturerkenntnis war ganz neu und er tmalig. War bisher Gott
der Ausgangspunkt alles Schaffens gewesen, so wird es nun die Natur und
mit ihr der Mensch. Er ist erfüllt von der Ehrfurcht vor der Natur, die die
tragende Macht alles Lebens ist. In ihr sah er überall Maß, Ordnung und
Gesetz, und er fand, daß sowohl im Stein am Bach wie in den Sternen am
Himmel, in der Pflanze auf der Wiese wie im Menschen, überall die gleiche
göttliche Kraft lebt und wirkt. Der Mensch aber ist nichts anderes als die
Welt im kleinen, der Mikrokosmos. Damit ist er aber auch denselben gött-
lichen und ewigen Gesetzen unterworfen, wie sie in der Natur lebendig
sind. Dieselben Gesetze, nach denen die Sterne ihre Bahnen ziehen, die
Pflanzen wachsen und die Tiere um ihr Leben kämpfen, gelten auch für
den Menschen. So ist jeder Mensch den unerbittlichen Zusammenhängen
und Gesetzen des Lebens unterworfen. Menschengesetze und Naturgesetze
sind identisch. Wer aber aus diesen ewigen Ordnungen des Lebens heraus-
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tritt, der geht zugrunde, wie der Baum zugrunde geht, den man entwurzelt.
Oft hat Paracelsus voll Leid und Hoffen gerade in den Sternen Antwort
auf seine Frage gesucht. In ihnen, die fern von allem Menschlichen in großer
Einsamkeit ihre Bahnen ziehen, offenbart sich Gottes Größe und Ewigkeit
am deutlichsten. Mit den Sternen fühlt er sich schicksalsmäßig verbunden.
Für den Menschen als Mikrokosmos wird damit auch das Weltenschicksal
zum Menschenschicksal. Die Gesetze des Universums werden zu Gesetzen
des Ich.
Die neuartige Stellung zur Natur und zum Kosmos bedingt auch sein Ver-
hältnis zur Religion und zu Gott. Das Leben ist eine Fülle an Wundern
des Geistes. Alles ist im Fluß, alles ist ewiger Wandel, weil alles Leben
ist. Das Leben ist aber Gottes Schöpfertätigkeit. Damit ist die Welt die
große Gegenwart Gottes, und damit ist auch diese Erde gottbeseelt. In der
Schönheit und Herrlichkeit der Natur verehrt er seinen Schöpfer. In der
Naturerkenntnis verrichtet er Gottesdienst im besten und tiefsten Sinne.
So wird die Natur und mit ihr der Mensch heilig gesprochen. Die Natur
ist für Paracelsus die letztlich gültige und herztiefe Bindung. Das Gesetz,
das Gott in die Natur gelegt hat, hat er auch in den Menschen gelegt, und
wer nach diesen Naturgesetzen lebt, lebt sittlich. Damit wird zur heiligsten
Pflicht und Forderung dieses Tages die Treue zum eigenen Wesen. „Wer
sich selbst treu bleibt, der fällt nicht.“ Das ist das große Sittengesetz, das
uns Paracelsus gab. Er besaß die instinktive Sicherheit, daß die Stimme
des Herzens Gottes Stimme ist. Er fühlte sich geborgen im All, in Gott,
fühlte sich eins mit der Natur.
Im Grunde erlebt Paracelsus seine Weltanschauung als einen heroischen
und bejahenden Aufbruch der Gotteswirklichkeit in ihm, in der Natur, ja
in der ganzen Welt. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, er ist auch
der innerweltlich Gestaltende, die Lebens- und Ordnungsmacht. „Alle Dinge
sind in Ordnung gesetzt." Damit ist die Welt gut, wie der Mensch auch
gut ist, und „rein und keusch kommen wir vom Mutterleib“. Weil aber alle
Dinge göttliche Werke sind, darum ist die Erde nichts Verachtenswertes.
So steht er in krassem Gegensatz zum Christentum seiner Zeit.
Damit, daß sich Paracelsus zu den Gesetzen des Lebens bekennt, bekennt
er sich auch zum Kampf als dem Ausdruck des Egoismus des Lebens, der
uns überall begegnet. Was dem Leben entgegensteht, muß fallen. Was
fallen muß, muß aber vollends gestoßen werden. So läuft er Sturm gegen
alles Schwache und Dekadente. Er war der erste, der gegen die Leibes-
verachtung des Christentums Front machte, der schon auf die Gefahr der
Erbkranken hinwies und deren Vernichtung forderte.
Worin liegt aber für Paracelsus der Sinn des Lebens, und was ist die Auf-
gabe des Menschen? „Niemand ist frei von der Arbeit, niemand wird durch
Müßiggang geadelt.“ „Die Hände sind zur Arbeit geschaffen, nicht zum
Segnen." Damit lehnt er auch die Priester und Mönche ab. „Sie predigen
um Geld, sie fasten um Geld.“ „Das Bethaus ist im Herzen." Er fordert
produktive Arbeit im Dienste an Volk und Staat. In der Arbeit sieht
Paracelsus den Sinn des Lebens und in einem Sozialismus der Tat und
nicht des leeren Wortes.
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Fast zu allen menschlichen Lebensbereichen hat Paracelsus Stellung ge-
nommen. Er fordert ein Recht, das im Volk wurzelt und aus der lebendigen
Ordnung des Lebens geboren ist.
Er nimmt Stellung gegen das Zölibat in scharfen und harten Worten. Auch
die Ehe ist ein Naturgesetz, auch sie gehört zur göttlichen Ordnung der
Welt. „Die Frucht deines Leibes ist gesegnet, nicht deine Jungfrauschaft.“
In der Ehe wird die Sehnsucht nach der Ganzheit erfüllt, vor dem Mutter-
tum haben wir uns in Ehrfurcht zu beugen.
Er macht Front gegen das Judentum, wohl wissend, daß eine fremde Kul-
tur und fremder Geist dem eigenen Volk schadet, und aus der Erkenntnis
heraus, daß nur die Bindung zum Boden fruchtbar ist. Wo hat aber der
Jude die Heimat?
Was Paracelsus zu seinen großen Heilerfolgen verhalf, war die Erkenntnis
von der innigen Verwobenheit des Menschen mit Natur und Kosmos. Der
Lebensrhythmus des Alls und der Lebensrhythmus des Menschen laufen
parallel, auch der Mensch ist wie die ganze lebendige Natur in das jahres-
zeitliche Geschehen eingeordnet, auch er hat seine Jahreszeiten, in wört-
licher und übertragener Bedeutung. Daher muß auch jede Krankheit für
sich behandelt werden, denn jeder Krankheit kommt ein einmaliger Cha-
rakter zu. Jede Verallgemeinerung in der Behandlung des Kranken lehnt
der große Ärzt ab. Die seelischen Kräfte, die menschlichen Beziehungen
zwischen Arzt und Kranken und der Gesundungswille sind von entscheiden-
dem Einfluß. Aber nicht nur Körperbau, Gestalt und Aussehen, auch die
Umwelt — und nicht nur die irdische, auch die kosmische Umwelt —, in die
der Kranke hineingestellt ist, ist für die Erkenntnis der Krankheit und das
Heilverfahren von entscheidender Bedeutung. Paracelsus geht sogar so
weit, daß er den Ursprung der Krankheit vorwiegend im Geistig-Seelischen
sucht. Die Liebe aber war für ihn der beste Wegweiser zu des Kranken
Herz gewesen und damit auch für dessen Gesundung.
Bis zum Tode ist Paracelsus ein Einsamer geblieben. Er hat immer ge-
glaubt, daß man durch Großmut und Entgegenkommen die kleinen Geister
verpflichten könne, aber es war nur ein Glaube. Schweigend drückte er sein
Leid in sich hinein. Willig und demütig ergab er sich seinem Schicksal. Ja,
er liebte es, weil es im Einklang mit den Gesetzen des Lebens stand, denn
Werden und Vergehen als das große Gesetz der Natur gilt auch dem
Menschen. Die ewige kosmische Ordnung, daß alle Dinge zu ihrer Zeit ihre
Ernte und ihren Herbst haben, erfüllt sich auch in ihm. Der Mensch nimmt
erst dann Abschied, wenn sein Werk vollendet ist. „Keiner stirbt vor der
Zeit seiner Frucht." Das war sein Glaube.
Und doch hat Paracelsus, obwohl sein Leben Einsamkeit, Kampf und Sehn-
sucht war, das Leben geliebt mit der ganzen Kraft seines großen Herzens.
Er stand mitten im Leben, er bekannte sich zu dieser schönen blühenden
Erde, er sagte ja zum Leben trotz allem Leide.
Auch Paracelsus war ein Kind seiner Zeit, konnte sich nicht freimachen von
den vielerlei Aberglauben. Aber er hat auch die Magie und Kabbalistik, die
Astrologie und Alchimie in sein großes System der Ordnung eingefügt.
Paracelsus ist immer ganz gewesen, auch in seinen Widersprüchen. Er lebte
und litt in seiner Wissenschaft und mit den Menschen seines Jahrhunderts.
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Er war nicht Zuschauer seiner Zeit; er war Mitkämpfer und Mitgestalter,

und er war Deut■cher. Auch hier war er ganz und gerade. Er war der erste

Lehrer, der 1525 an einer Universität deutsch las. Er bekannte stolz: „Ich

bin ein Philosophus nach der deutschen Art.“ Aber nicht nur deutsch war

sein Bekenntnis, auch deutsch war der faustische Drang nach Wahrheit, der

tiefe Durst nach der Erkenntnis der Welt, die Sehnsucht und der Drang

nach dem Unendlichen und Ewigen und die Leidenschaft, mit der er zu den

Tiefen des Seins vorstieß. Deutsch war sein Leben und sein Werk, deutsch

war der vorwärtsstürmende Geist, der überall hinwanderte, um neue Er-

fahrungen zu sammeln, deutsch war seine kämpferische Haltung. Er war

einer von denen, die stets im Sturm segeln und denen es nicht wohl ist,

wenn sie nicht ringen.

Die beherrschenden Kräfte seines fruchtbaren Schaffens waren die Ehr-

furcht vor den ewigen Gesetzen des Lebens, die Liebe zur Natur und zum

Menschen.

Wenn Paracelsus längst vergessen sein wird, so wird doch die Problematik,

um die dieser einsame „Prediger des Daseins“ ein reiches und sehnsuchts-

volles Leben gekämpft hat, bleiben; bleiben wird die Aufforderung zur

Treue zum eigenen Wesen und die Erkenntnis von der Wahrhaftigkeit der

Natur. Diese Erkenntnis aber spricht sich am klarsten in seinen Worten

aus: „Alle Dinge sind in Ordnung gesetzt.“

Friedrich Oesterle

WORTE VON PARACELSUS

Mas i■st das Glück anders, als Ordnung halten mit Mi■■enheit der

Natur? Aas ist das Unglück, als wider die Ordnung ein Ein-

gang in die Natur? Mir haben un■ere Ordnung in der Natur.

Hippokrates fühet zwei Bei■piele an, durch welche alle Disharmonie

ver■tanden werden kann, nämlich: zuviel voll ■ein und zuviel leer

■ein, das ist, sett voll über die Natur, morgen leer über die Natur.

Das taugt nichts. Denn man ■oll ein Maß halten in Zahl und

Gewicht, daß die Leere ein Gleichgewicht habe mit der Fülle. Menn

eins aber das andere übertrifft, das ist wider die Natur, die Natur

duldet es nicht. Denn wenn wir die Natur bedenken, wie ■ie in

ihrem Mesen, ■o müssen alle Dinge in der Ordnung ■tehen, in der

Zahl, im Gewicht, im Maß, im Zirkel usw. und nichts darüber

hinaus, weder herüber noch hinüber. Mo das nit bedacht wird,

da i■t alles umfon■t.

Selig und mehr denn ■elig ist der, der in rechtem Maß wandelt

und bedarf nicht menschlicher erdichteter Hilfe, sondern wandelt

im Meg, den Gott gegeben hat.
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Ein Feldpo■tbrief

#an ■ollte nicht glauben, wie viel Freude manchmal ein Feldpostbrief bringen

kann. Der graue Alltag wird zum Sonntag, wenn so ein Brief aus der

Heimat hereingeflattert kommt, und ist er von lieber Rinderhand geschrieben,

dann wird das Le■en zum Gottesdien■t.

#eine Rleine ■chrieb mir neulich:

Lieber Vati! Fu Deinem Geburtstage meine herzlichen Glückwünsche. Gerne

würde ich Dir etwas ■chicken, aber ich habe ja nichts, und das macht mich traurig.

Beim Schreiben bimmelte das Rettchen mit dem Bilde meiner #utti immer

an den Federhalter, und da wußte ich nun, was ich dem guten Vati ■chiken kann.

Auf der Rückseite habe ich draufge■chrieben Gott schüße Dich!

Gruß und Ruß Deine Lie■l.

Ich bin den Rameraden dankbar, daß ■ie keine Fragen ■tellen, ■ie würden

meine Er■chütterung ja doch nicht begreifen, denn was da unbeholfen verpackt

diesem reizenden Brieflein beilag, war der wertvollste Besitß meiner Rleinen,

von dem ■ie ■ich selb■t nachts in ihrem Bettlein nicht trennte. Und ich ■ehe im

Gei■te einen blonden Lockenkopf und zwei klarblaue Augen, die den köstlichen

Schat mit dem Bildnis ihrer ver■torbenen #utti an einem Rettchen immer

noch einmal zärtlich betrachten, und einen roten Rindermund, der es immer

wieder abküßt, bevor es zwei unbeholfene Händchen verpadken und vertrauens-

voll der Feldpo■t übergeben.

Der liebe Le■er weiß nun ■chon, was ge■chieht. Ich trage das Amulett meines

Rindes auf der Bru■t, eine Rugel kommt geflogen und prallt daran ab oder

wird in ihrer Wirkung geschwächt.

Diesmal irrt er!

ohl trage ich es auf der Bru■t und vielleicht schüst es mich einmal durch

Zufall, aber ■ein leises Schürfen bei seder Bewegung sagt mir, daß die Liebe

und das gläubige Vertrauen meines Rindes mit mir gehen und mich schüßen,

das unbedenklich ■ein größtes Opfer gebracht hat. Das macht mich froh und

glücklich, aber auch bereit, mein größtes Opfer für mein Rind und damit für

Deut■chlands Zukunft zu bringen.

Günther

32



SC

Die gläubigen Augen unserer Kinder begleiten uns auf allen Wegen und machen uns

stark in allen Gefahren
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Landschaft im Gewitter / von Rembrandt

■ein, die Natur als ein großes, in ■ich geschlossenes und

■ich ■elbst tragendes Ganzes zu sehen, in deffen unend-

lidhen Ring audh un■er Da■ein mit einer ewigen und wohl-

tätigen Notwendigkeit mit eingefaßt ist, und in de■fen

unermeßlidhemUmlauf unsere kleinen Rrei■e mitwandeln.

ERNST MORITZ ARNDT
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Blatt 23
II. Bekämpfung von Fallschirmabspringern und Luftlandetruppen.
 Allgemeines.
1.Mit dem Auftreten von Fallschirmabspringern und einzelnen oder mehreren
landenden Flugzeugen muß gerechnet werden. Hierbei ist zu unterscheiden
zwischen
a) Fallschirmjägern und Luftlandetruppen, die zur Durchführung von Kampf-
handlungen eingesetzt werden. Als solche gelten Personen, die aus mehr als
drei zusammen auftretenden Flugzeugen abgesetzt werden,
b) einzelnen Fallschirmabspringern und kleineren Trupps von Fallschirm-
abspringern, die zur Ausführung von Sabotage-, Terror- oder Zersetzungsauf-
trägen oder zu Nachrichtenzwecken abgesetzt werden. Als solche gelten
Personen, die aus drei oder weniger zusammen auftretenden Flugzeugen ab-
gesetzt werden.
2. Fallschirmjäger und Luftlandetruppen, die zur Durchführung von Kampfhand-
lungen eingesetzt werden, sind Teile der Wehrmacht und befinden sich in recht-
mäßiger Kampfausübung. Sie sind daher völkerrechtlich als kämpfende Solda-
ten zu behandeln.
Ihre Bekämpfung ist besondere Aufgabe der Wehrmacht. Es ist Pflicht
jedes Wehrmachtangehörigen und jeder Einheit, Fallschirmabspringer zu be-
kämpfen und landende Flugzeuge sicherzustellen.
In jedem Fall ist sofortige Meldung zu erstatten (vgl. Blatt 26 und 32 a).
Genügt selbständige Abwehr nicht, so hat eine planmäßige Bekämpfung
einzusetzen.
Fallschirmabspringer oder Luftlandetruppen, aus deren Verhalten hervor-
geht, daß sie sogenannten Kommandounternehmen angehören zum Zwecke der
Zerstörung militärischer, industrieller, Verkehrs- und ähnlicher Anlagen, sind
rücksichtslos bis zu ihrer völligen Vernichtung zu bekämpfen.
3. Für die Vorbereitung und Durchführung des ersten Einsatzes der verfügbaren
Kräfte zur planmäßigen Bekämpfung sind die aus Blatt 24 ersichtlichen Kom-
mandeure der Fallschirmjäger-Abwehrbereiche verantwortlich. Ihnen unter-
stehen zur Bekämpfung feindlicher Fallschirmjäger und Luftlandetruppen alle
in ihrem Bereich befindlichen Teile der
a) Wehrmacht,
b) Waffen-SS,
c) deutschen Ordnungspolizei (ohne Feuerschutz-Polizei, freiw. Feuerwehr
und Techn. Nothilfe),
 VGAD.,
e) Regierungstruppe,
f) tschech. Gendarmerie gem. Absatz c, Ziffer 6,
soweit sie nicht für eigene Sicherungs- und Abwehraufgaben örtlich gebunden
sind.
Die Sicherung der zugewiesenen Objekte (Bahn, Nachrichtenanlagen, Rü-
stungsbetriebe, Liegenschaften) hat den Vorrang.
Soweit Waffen-SS, Ordnungspolizei, VGAD., Regierungstruppe und tschech.
Gendarmerie zur Bekämpfung eingesetzt werden, unterstehen sie den militäri-
schen Befehlshabern (Bereichskommandeuren). Sie gelten mit dem Einsatz als
„in die Wehrmacht eingegliedert“ und führen ihre Aufgabe „im Rahmen der
Wehrmacht“ durch.
(15. 11. 42)
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Die Führer der eingesetzten Polizeiverbände haben für die Dauer des Ein-
satzes die gleichen Befugnisse wie die Führer der entsprechenden Wehrmacht-
verbände.
Andere Personen und Verbände sind zur Bekämpfung nicht heranzuziehen.
4. Reichen die zur Verfügung stehenden Kräfte zur Bekämpfung des Gegners
nicht aus, so hat die verantwortliche Dienststelle der Wehrmacht hierüber
sofort an den WBv Abt. Ia (Apparat 1371, 1026, 1027, 1029) bzw. Offi-
zier vom Dienst (Apparat 1062, 1063, 1064) zu melden und nötigenfalls bei
den benachbarten Bereichskommandeuren Hilfe anzufordern.
Grundsatz muß sein, den Feind durch schnell zusammengezogene Kräfte im
Angriff zu vernichten.
Für schwächere Kräfte wird es in der Regel darauf ankommen, den luft-
gelandeten Feind von seinem Landeplatz abzudrängen, ihn zu zersplittern oder
ihn wenigstens an jeder weiteren Bewegung zu hindern. Unterlegene eigene
Kräfte haben sich darauf zu beschränken, das vom Feind vermutlich ange-
strebte Ziel (Brücken, kriegswichtige Anlagen, Rüstungsbetriebe usw.) bis zum
Eintreffen von Verstärkungen auf jeden Fall vor dem Zugriff des Feindes zu
schützen.
Im übrigen wird der Kampf gegen luftgelandeten oder abgesprungenen
Feind nach den hierfür in den Ausbildungs- und Gefechtsvorschriften festge-
legten Anordnungen geführt.
5. Die Kommandeure der Fallschirmjäger-Abwehrbereiche treffen Vorsorge, daß
sich bei den Truppenteilen, die Abwehr- und Suchkommandos bilden, stets ge-
nügend Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften in den Kasernen befinden,
so daß auch während der dienstfreien Zeit ein Ausrücken der Kommandos
wenigstens in Zugstärke gewährleistet ist.
Es muß ferner die Aufstellung von Abwehr- und Suchkommandos auch bei
längerer Abwesenheit einzelner Truppenteile aus dem Standort (z. B. bei Ver-
legung auf Truppenübungsplatz) sichergestellt sein.
6. Für den Fall, daß feindliche Luftlandeaktionen und innere Unruhen zeitlich zu-
sammentreffen, haben die Kommandeure der Abwehrbereiche je nach Lage zu
entscheiden, welche Abwehrmaßnahmen vordringlich sind.
7. Meldungen und Meldeweg.
Wesentlich ist, daß feindliche Luftlandungen auf dem schnellsten Weg zur
Kenntnis der verantwortlichen Dienststellen (W.-Standortälteste, Kommandeure
der Abwehrbereiche und WBv) gelangen. Außerdem sind Wahrnehmungen an
die eigene vorgesetzte Dienststelle zu melden.
Einzelheiten über Meldungen siehe Absatz d.
8. Behandlung der Gefangenen.
In jedem Falle des Landens oder Abstürzens feindlicher Flugzeuge bzw.
von Fallschirmlandungen feindlicher Besatzungen oder Truppen ist die Ab-
wehrstelle Prag (Ruf WBv oder 768 41, Hausanschluß 1174/75) bzw. Ab-
wehrnebenstelle Brünn (Ruf Wehrmacht-Vermittlung Brünn oder 150 81—86,
Hausanschluß 233, nach Dienstschluß Offizier vom Dienst) auf dem schnellsten
(15. 11. 42)
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Wege hiervon in Kenntnis zu setzen, damit die Belange des Abwehrdienstes
hinsichtlich Spionage- und Sabotageabwehr durch Einschaltung von Organen
der Abwehrstelle wahrgenommen werden können.
Festgenommene Einzelabspringer, die als feindliche Agenten oder Saboteure
zu betrachten sind, sind der nächsten Dienststelle der Geheimen Staatspolizei
unter Benachrichtigung der Abwehrstelle Prag für Böhmen oder der Abwehr-
stelle Brünn für Mähren zu übergeben.
Stellt es sich heraus, daß die übergebenen oder von Organen der Polizei un-
mittelbar gefaßten Fallschirmabspringer Soldaten sind, werden sie nach Durch-
führung der notwendigen Erhebungen dem nächsten Wehrmacht - Standort-
ältesten beschleunigt zugeführt. Auf Meldung des Wehrmacht-Standortältesten
verfügt der WBv die Weitergabe an eine Luftwaffen-Dienststelle.
Bei allen Festgenommenen muß verhindert werden, daß sie
a) das von ihnen mitgeführte Gerät beseitigen oder vernichten,
b) schriftliche Aufzeichnungen, die oft kleinstes Format haben können, be-
seitigen (etwa durch Verschlucken),
c) Selbstmord begehen.
Jede Unterhaltung mit den Festgenommenen ist grundsätzlich verboten.
Nur der verantwortliche Führer der eingesetzten Abwehrkräfte ist berechtigt,
sie über ihren Auftrag und weiterhin eingesetzte Agenten zu befragen.
Festgenommene sind getrennt zu bewachen, um eine Verständigung unter-
einander auszuschalten.
Bei einem verunglückten englischen Fallschirmspringer wurde eine unter
der Fliegerkombination getragene handelsübliche amerikanische „Colt“-Pistole,
Kaliber 7,65 mm, gefunden, die der gräger in jeder Stellung, also auch bei er-
hobenen Händen mittels „Bowdenzug"“, der unsichtbar im Ärmel liegt, abfeuern
kann. Die Truppe muß sich bei der Festnahme von feindlichen Agenten auf
die sich hierdurch ergebenden Möglichkeiten einstellen.
9. Sicherstellung von Gerät und Material.
Abgeschossene oder gelandete Flugzeuge, Abwurfkörper, Fallschirme und
alles andere Material, besonders schriftliche Unterlagen sind zur weiteren Ver-
wendung und Auswertung sicherzustellen, zu bewachen und vor Beschädigung
oder unsachgemäßer Behandlung zu schützen.
Erbeutetes Sabotagematerial ist der nächsten Dienststelle der Geheimen
Staatspolizei zu übergeben.
Erbeutetes Funkgerät einschließlich der Funkbetriebsunterlagen, Schlüssel-
material (Code), Spruchmaterial in Klar- und Schlüsseltext sind unverzüglich
an die Abwehrstelle Prag bzw. Abwehrnebenstelle Brünn zur Verwertung abzu-
geben.
10. Anweisung an Dienststellen außerhalb der Wehrmacht.
Die Bezirkshauptmänner sowie Protektorats-Dienststellen sind, soweit er-
forderlich, durch den WBv unterrichtet worden. Jede Fühlungnahme durch die
Truppe mit zivilen tschechischen Dienststellen hat zu unterbleiben. Werden Re-
(15. 11. 42)
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gierungstruppe oder Gendarmerie des Protektorats zur Bildung von Abwehr-
oder Suchkommandos herangezogen, so ist ihnen weder für die Vorarbeiten noch
für Alarmübungen der Zweck der Bereitstellung bekanntzugeben. Für den
Einsatzfall ist genaue Einweisung von tschechischen Führern in ihre Aufgabe
durch einen Offizier der Wehrmacht sicherzustellen, der sie auch bei Durch-
führung des Auftrages begleitet.
11. Geheimhaltung.
Tschechischen Personen (Dienststellen oder Werksleitungen) ist nur in be-
schränktestem Umfang und nur soweit Kenntnis zu geben, als es für das Gelingen
der Abwehr unbedingt notwendig erscheint. Die Genannten sind über ihre per-
sönliche Verantwortung sowie die Schwere der Strafen bei Verfehlungen und
Versäumnissen zu belehren.
b) Bekämpfung von Fallschirmjägern und Luftlandetruppen - Fallschirmjäger-
Abwehrkommando.
1. Als Anlagen, die eines besonderen Schutzes gegen luftgelandete Feindteile be-
dürfen, gelten die auf der Karte Blatt 24 aufgeführten Betriebe.
2. Der Schutz jeder dieser Anlagen wird neben dem Werkschutz und etwa schon
vorhandenen örtlichen Wachen einer Stoßgruppe (Fallschirmjäger-Abwehrkom-
mando) übertragen. Die Stärke der Kommandos richtet sich nach den ört-
lichen Verhältnissen (Entfernung, Größe der Werke usw.) und den zur Ver-
fügung stehenden Kräften und vorhandenen Kraftfahrzeugen. Erwünscht ist
für Fallschirmjäger-Abwehr- und Suchkommandos (siehe Blatt 30) Stärke einer
Kompanie. Es kann notfalls auf Zugstärke heruntergegangen werden. Für die
Kommandos können Kraftfahrzeuge aller Wehrmachtteile, ausgenommen der
eingesetzten Teile der Flak, herangezogen werden.
Beigabe von s. M. G. und l. M. G.' regeln die aufstellenden Truppenteile.
Soweit möglich, sind je Kommando 2 s. M. G., je Gruppe 11. M. G. vorzusehen.
Die Beigabe von schweren Infanteriewaffen und Artillerie ist je nach Lage von
den Kommandeuren der Fallschirmjäger-Abwehrbereiche im Benehmen mit den
abstellenden Truppenteilen zu regeln.
Soweit die Bildung der Kommandos insbesondere wegen Fehlens von
Kraftfahrzeugen in einzelnen Bezirken auf Schwierigkeiten stößt, haben die
Bereichskommandeure mit den Kommandeuren der Nachbarbereiche die Auf-
stellung der Kommandos durch diese zu vereinbaren.
Die Verantwortung für Vorbereitung und Einsatz trägt grundsätzlich
— auch bei Aushilfsgestellungen — der örtlich zuständige Bereichskommandeur.
Kommando und Kraftfahrzeuge sind nach Möglichkeit vom gleichen Trup-
penteil, Kraftfahrzeuge grundsätzlich mit Fahrern zu stellen. Von der Ermie-
tung von Kraftfahrzeugen ist nach Möglichkeit abzusehen.
3. Aufgabe der Fallschirmjäger-Abwehrkommandos ist nicht die Verstärkung der
örtlichen Sicherungen, sondern die Bekämpfung gelandeter Feindteile durch
Angriff und ihre Vernichtung.
Zur Durchführung dieser Aufgabe haben die Kommandoführer ihre Truppe
an einem in der Nähe des Werkes gelegenen geeigneten „Bereitstellungsplatz“
(15. 11. 42)
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zusammenzuziehen und durch Spähtrupps die nähere Umgebung des Werkes
aufzuklären.
Die Aufnahme der Verbindung mit der Werksleitung (I. B.) und der Wache
sowie die Erkundung der Bereitschaftsplätze ist nach Eintreffen der Truppen-
teile unverzüglich vorzunehmen. Ebenso haben die Kommandoführer und ihre
Stellvertreter sich sogleich mit den Geländeverhältnissen in der Nähe des Wer-
kes eingehend vertraut zu machen.
4. Die Führer der Fallschirmjäger-Abwehrkommandos unterstehen hinsichtlich
der vorbereitenden Maßnahmen und der Durchführung den Kommandeuren der
Fallschirmjäger-Abwehrbereiche. Diese Unterstellung muß ohne Rücksicht auf
Dienstgrad bzw. Rangdienstalter erfolgen, um die Einheitlichkeit in der Vorbe-
reitung und in dem Zusammenwirken der beteiligten Dienststellen und Trup-
penteile zu gewährleisten. Die militärischen Wachen bei den Werken werden
den Führern der Fallschirmjäger-Abwehrkommandos bei Einsatz unterstellt.
Soweit sich Schwierigkeiten ergeben, entscheidet der WBv.
Alle vorbereitenden Anordnungen müssen in einem einheitlichen Befehl des
Bereichskommandeurs niedergelegt sein.
5. Alarmierung und Zusammenziehung der Fallschirmjäger-Abwehrkommandos
erfolgt
a) durch den Führer des Kommandos selbständig, wenn er auf Grund eigener
Beobachtungen oder ihm unmittelbar zugegangener Meldungen das Werk
für bedroht hält, oder
b) auf Befehl des Kommandeurs des Fallschirmjäger-Abwehrbereichs oder
c) auf Befehl des WBv.
Der Kommandoführer meldet Zasammentritt im Bereitstellungsraum und
laufend besondere Vorkommnisse an den Kommandeur des zuständigen Fall-
schirmjäger-Abwehrbereichs und an WBv fernmündlich. Regelmäßige Morgen-
und Abendmeldungen sind vom Tage des Einsatzes ab an die Kommandeure der
Fallschirmjäger-Abwehrbereiche bis 6,00, bzw. 19,00 Uhr, von diesen an WBv
bis 7,00, bzw. 20,00 Uhr zu erstatten.
Die Entlassung des Kommandos aus dieser Sonderaufgabe unterliegt der
Genehmigung des Bereichskommandeurs.
6. Ständig eingesetzte Sicherungsabteilungen dürfen nur soweit zur Zusammen-
arbeit mit den Fallschirmjäger-Abwehrkommandos herangezogen werden, als
sie diese Aufgabe von ihrem ständigen Einsatzort aus und ohne Beeinträchti-
gung ihrer Sonderaufgaben erfüllen können.
7. Heranziehung von Flakkräften.
Die in der Nähe von wehrwirtschaftlich besonders wichtigen Betrieben ein-
gesetzten Flakkräfte können zur Bekämpfung luftgelandeten Feindes herange-
zogen werden; die Entscheidung treffen die örtlichen Dienststellen der Flak-
artillerie je nach der Luftlage.
Verwendung der Flakartillerie erfolgt durch
a) Einsatz örtlich gebundener Teile zum Erdbeschuß,
(15. 11. 42)
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b) Zusammenstellung und Einsatz von Flakkampftrupps unter Mitführen von
Flakgeschützen,
c) Zusammenstellung und Einsatz von Stoßtrupps ohne Flakgeschütze.
Den Zeitpunkt des Einsatzes der Flakkräfte zum Erdkampf bestimmt der
zuständige Flakführer (Flakgruppenkommandeur, Flakabteilungskommandeur
bzw. selbständige Flakbatteriechef).
Im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Werk durch Erd-
angriff haben auch für die Flakartillerie alle anderen Aufgaben gegenüber der
Vernichtung dieses Feindes zurückzutreten.
Die zur Bekämpfung der luftgelandeten Feindkräfte eingesetzten Flak-
kräfte sind mit dem Augenblick ihres Einsatzes im Erdkampf dem hierfür zu-
ständigen taktischen Führer (Zugführer, Kompanieführer usw.) unterstellt.
Von den Kommandeuren der Fallschirmjäger - Abwehrbereiche bzw. den
Wehrmacht-Standortältesten ist der Einsatz der in Frage kommenden Flak-
kräfte im Einvernehmen mit den zuständigen Luftwaffendienststellen vorzu-
bereiten.
8. Munition.
An Munition ist mitzugeben:
Je Gewehr
60 Schuß,
je Pistole
16 Schuß,
je 1. M. G.
500 Schuß,
je s. M. G.
1000 Schuß.
Die erforderliche Munition muß — ebenso wie Verpflegung — zur soforti-
gen Ausgabe bereitliegen.
Ausstattung mit Maschinenpistolen ist erwünscht. Verbandpäckchen, Kar-
ten, Ferngläser, Leuchtpistolen, Meldeblocks und Taschenlampen sind für die
Kommandos vorzusehen.
Nachführung von Munition und Verpflegung, soweit diese nicht in voller
Höhe mitgegeben werden können, ist vorzubereiten.
Notwendige Munition kann der ersten Ausstattung entnommen werden.
9. Sanitätspersonal.
Zu den Fallschirmjäger-Abwehrkommandos treten im Augenblick der Alar-
mierung bzw. Inmarschsetzung diejenigen Sanitäts-Dienstgrade (jeweils einer),
die in den Krankenrevieren der Kasernen, in denen das Fallschirmjäger-Ab-
wehrkommando zusammentritt, Dienst tun. Verantwortlich für die rechtzeitige
Erteilung des Befehls an den betreffenden Sanitäts-Dienstgrad ist der Führer
des Fallschirmjäger-Abwehrkommandos.
c) Bekämpfung einzelner Fallschirmabspringer und kleinerer Trupps — Such-
kommandos.
1. Die Bekämpfung einzelner Fallschirmabspringer und kleinerer Trupps von Fall-
schirmabspringern erfolgt unter Leitung des Befehlshabers der Sicherheitspolizei
(15. 11. 42)
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(B. d. S.) und des Sicherheitsdienstes (SD.) durch die Geheime Staatspolizei.
Hierbei ist es gleichgültig, ob die Abgesprungenen Uniform oder Zivil tragen.
2. Sofern die Geheime Staatspolizei mit den ihr zur Verfügung stehenden Kräften
nicht auskommt, wird sie Unterstützung durch die Wehrmacht anfordern. Diesen
Anforderungen ist durch die Abstellung von Fallschirmjäger-Suchkommandos
zu entsprechen. Der Einsatz muß so vorbereitet sein, daß er nach Anforderung
sofort beginnen kann.
3. Das Suchkommando hat nur die Aufgabe, Geländeabschnitte abzusperren oder
nach abgesprungenen Personen oder Abwurfgegenständen zu suchen. Dem Be-
streben der Kommandoführer, eine Reserve für Kampfaufgaben zurückzuhalten,
ist entgegenzutreten.
4.Der Führer des Fallschirmjäger-Suchkommandos erhält seinen Auftrag vom
Wehrmacht-Standortältesten. Ergibt sich bei der Zusammenarbeit des Such-
kommandos mit der Geheimen Staatspolizei die Notwendigkeit zu neuen Auf-
gaben für das Kommando, so sind solche zwischen dem Kommandoführer und
dem leitenden Beamten der Geheimen Staatspolizei zu vereinbaren.
5. Die von der Wehrmacht eingesetzten Kräfte werden den Beamten der Geheimen
Staatspolizei nicht unterstellt. Sie erhalten Einzelaufträge (Absperrung, Ab-
suchen von Geländeabschnitten oder Ortschaften, Sperrung von Straßen usw.)
zugewiesen, die sie unter alleiniger Verantwortung durchführen. Soweit erfor-
derlich, werden der Truppe Polizeibeamte beigegeben, die den Truppenführern
beratend zur Seite stehen.
6. Den Suchkommandos können Protektorats-Gendarme wegen ihrer Orts- und
Sprachkenntnisse beigegeben werden. Sie sind auf die einzelnen Streifen der
Suchkommandos zu verteilen. Ihr geschlossener Einsatz ist verboten.
7. Die Suchkommandos sind in Suchtrupps zu gliedern. Zahl und Untergliederung
richtet sich nach den vorhandenen Kraftfahrzeugen und der gestellten Auf-
gabe. Ein normaler Trupp besteht aus 1 Pkw., 1 Krad m. B. und 1 Krad. Als
Ersatz für ausfallende Kraftfahrer sind jeweils unter den Schützen Inhaber
von Führerscheinen einzuteilen.
8. Vorbereitung für den Einsatz und die Alarmierung erfolgen durch den Kom-
mandeur des Fallschirmjäger-Abwehrbereichs, bzw. den Wehrmacht-Standort-
ältesten, gegebenenfalls im Benehmen mit den Kommandeuren der Nachbar-
bereiche. Der Einsatz gegen Einzelabspringer wird von der Geheimen Staats-
polizei beantragt und von dem Bereichskommandeur, bzw. dem Wehrmacht-
Standortältesten unter Meldung an den Bereichskommandeur befohlen. Selb-
ständiger Einsatz eines Suchkommandos gegen Einzelabspringer durch eine
Wehrmachtdienststelle ist verboten.
9. Wichtig für alle als Führer vorgesehenen Personen ist genaueste Kenntnis der
Geländeverhältnisse in ihrem Bereich. Für besonders schwierige Geländeteile
(dichte Wälder usw.) muß ein Durchsuchungsplan aufgestellt werden.
10. Die Suche hat außer durch die mot. Trupps auch durch solche auf Fahrrad oder
zu Pferde zu erfolgen. Die Trupps sind mit bestimmten Aufträgen mit be-
schränktem Ziel zu versehen, damit die Einheitlichkeit der Suchaktion gewähr-
leistet bleibt.
(15. 11. 42)
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11. Die Fahndung erstreckt sich auf abgesprungene Personen und Abwurfgegen-
stände. Unauffälliges Aushorchen der Bevölkerung durch Personen, die die
tschechische Sprache beherrschen, kann wertvolle Hinweise geben. Die I. B.
und Abwehrbeauftragten der im Bereich liegenden Industriewerke sind aufzu-
fordern, sich mit Hilfe ihrer V-Männer an den Nachforschungen zu beteiligen.
d) Beobachtungen, Meldungen und Nachrichtenverbindungen bei Feindeinflügen.
1. Einwandfreie Nachrichtenverbindungen sind Vorbedingung für die schnelle Be-
reitschaft der Fallschirmjäger-Abwehr- und Suchkommandos. Nachrichtenver-
bindung muß bestehen und festgelegt sein zwischen den Kommandoführern und
der Werkleitung,
den zugeteilten Truppen,
dem Kommandeur des Fallschirmjäger-Abwehrbereichs,
dem WBv (auf kürzestem Weg).
2.Es muß gewährleistet sein, daß alle Meldungen über abgesetzte Fallschirm-
abspringer beschleunigt an alle beteiligten Stellen gelangen. Sämtliche Dienst-
stellen und Truppenteile sind zur sofortigen Weitergabe derartiger Meldungen
verpflichtet. Der Dienstweg braucht hierbei nicht eingehalten zu werden.
3. Die Meldungen sind unter dem Stichwort „Notgespräch — Fallschirm“ als Aus-
nahmegespräch (auf dem Postnetz als Sr-A-Gespräche) anzumelden.
4.Die Flakgruppe Böhmen, die Flukos im Protektorat und ihre unterstellten
Dienststellen und Truppenteile sind angewiesen, Beobachtungen über Fall-
schirmabsprünge und -abwürfe umgehend an die Führer der zuständigen Fall-
schirmjäger-Abwehrkommandos und an den WBv weiterzugeben.
Für die Weitergabe derartiger Meldungen steht das Nachrichtennetz des
Flugmelde- und Luftschutzwarndienstes zur Verfügung, soweit es nicht durch
Meldungen über feindliche Luftwaffenverbände in Anspruch genommen ist. Der
Vorrang derartiger Meldungen ist zu berücksichtigen. Heranziehung der Nach-
richtennetze des Flugmelde- und Luftschutzwarndienstes zu Übungen bedarf
der Genehmigung des Luftgau-Kdo. XVII über den WBv.
5. Bezüglich der Punkte, auf die sich bei Fliegeralarm die Aufmerksamkeit
der örtlichen Flugbeobachtungsposten und die Nachforschungen der W.Sto.Ä.
zu richten haben, wird auf die mit den Luftschutzakten übergebenen Ver-
fügungen
WBv Abt. I a 2 (LS) Az. 40 d 24 Nr. 333/41 geh. vom 22. 2. 1941
(Meldung über LS-Warnmeldungen, feindliche Einflüge, Abwürfe, LS-Maßnah-
men) und
WBv Abt. I c Az. 40 Nr. 347/41 geh. vom 1. 3. 1941
(nach Einflügen sind grundsätzlich Nachforschungen nach Abwurfgegenständen
durchzuführen) verwiesen.
6. Wichtig und in den Meldungen an den WBv aufzunehmen sind auch Feststel-
lungen über Flughöhe, Flugweg (Skizze), anhaltendes Kreisen, Abwurf von
Leuchtbomben und sonstiges auffallendes Verhalten der Flugzeuge (wechselnde
Stärke des Motorengeräusches, Lichtsignale vom Flugzeug oder Boden), das
einen Fallschirmabsprung oder -abwurf möglich erscheinen läßt.
(15. 11. 42)
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e)Betriebsstoffversorgung.
Für die Fallschirmjäger-Abwehrkommandos wird eine Einsatzstrecke von
100 km, für die Suchkommandos eine solche von 300 km vorgesehen. Als Durch-
schnittsverbrauch werden für 100 km zugrunde gelegt:
für Kräder
101
für Pkw.
25 1
für Lkw.
50 l.
Der erforderliche Betriebsstoff wird in W-Gutscheinen zur Verfügung gestellt. Der
Bedarf ist nach obigem Satz zu errechnen und bei WBv, Abt. H. mot., anzufordern.
Die Scheine sind in versiegeltem Umschlag mit entsprechender Aufschrift bei
den Dienststellen niederzulegen. Der Kraftstoff darf nur zum Einsatz der Fall-
schirmjäger-Such- bzw. Abwehrkommandos verwendet werden. Jede Verwendung
zu irgendwelchen anderen Zwecken wird ausdrücklich verboten. Nach etwaigem
Einsatz ist die verbrauchte Menge erneut in W-Gutscheinen anzufordern.
f Verpflegung.
1. Die Einheiten, von denen Fallschirmjäger-Abwehrkommandos aufgestellt wer-
den, haben für dieselben stets einen 5-tägigen Verpflegungssatz A IV, 1 bereit-
zuhalten, der im Bedarfsfalle an die Kommandos auszugeben ist.
Die Zubereitung der Kost hat tunlichst in einer dem Verwendungszweck
nächstgelegenen Truppenküche zu erfolgen. Wo dies mit Rücksicht auf die
Lage und Entfernung nicht angängig ist, ist die Kostbereitung entweder in
der Betriebsküche des zu schützenden Betriebes oder bei einem im Ort an-
säßigen Unternehmer sicherzustellen.
Die Kosten für diese Art der Zubereitung sind in H. Dv. 86/1, Ziff. 23,
festgesetzt.
Soweit die für diesen Zweck niedergelegten Vorräte in Anspruch genommen
werden, sind sie sofort wieder zu ergänzen.
2. Für aufzustellende Suchkommandos ist bei den Truppenteilen stets kalte Kost
mit voller Brotportion für 2 Tage und eine volle eiserne Portion bereitzuhalten
und im Bedarfsfalle an die Kommandos auszugeben.
Die Suchkommandos oder einzelne Gruppen derselben haben jedoch, soweit
sich die Gelegenheit bietet, an einer Truppenküche teilzunehmen.
Dauert das Kommando länger als 3 Tage, so ist weiterer Verpflegungs-
bedarf unmittelbar bei der nächsten Verpflegungsdienststelle zu empfangen.
Soweit die für diesen Zweck niedergelegten Vorräte in Anspruch genommen
werden, sind sie sofort wieder zu ergänzen.
g) Alarmübungen.
Die Maßnahmen sind von Zeit zu Zeit durch die Bereichskommandeure zu
überprüfen, außerdem sind die Kommandeure der 539. und 540. Div. beauftragt,
nach näherer Anweisung Alarmübungen abzuhalten. Der WBv hat sich vorbehal-
ten, selbst solche Übungen anzuordnen.
Bei Alarmübungen ist Verpflegung und Munition auszugeben. Es kommt da-
rauf an, diese Übungen dem Ernstfall möglichst anzupassen.
Die Alarmübungen enden mit der Bereitstellung der alarmierten Truppen im
Standort und der theoretischen Nachprüfung aller Vorbereitungen. In Form von Ge-
ländebesprechungen mit den eingeteilten Führern kann die Übung weitergeführt
werden.
Aufsehen bei der Zivilbevölkerung darf nicht entstehen.
Tschechen nehmen an den Geländebesprechungen nicht teil.
(15. 11. 42)
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XV. Kriminalstatistiken.

A. Die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Deutsche Reich.

Die einwandfreie Erfassung der verschiedenen Delikte in der

„Polizeilichen Kriminalstatistik für das Deutsche Reich“ ist von

außerordentlicher Bedeutung. Die statistischen Zusammenstellungen

dienen ja nicht nur der zahlenmäßigen Nachweisung der einzelnen

Delikte, ihrer Aufklärung usw., sondern sie bilden die Grundlage

für die kriminalpolizeilich zu treffenden Maßnahmen. Zeigt im

Laufe einer längeren Beobachtungszeit ein Bezirk z. B. einen er-

heblichen Rückgang der Kriminalität bei guter Aufklärungsziffer,

so sind organisatorische Maßnahmen denkbar, die unter Umständen

zu einer Verschiebung der Arbeitskräfte führen können. Häufen

sich dagegen in einem Bezirk die Delikte sehr stark und bleibt die

Aufklärungsziffer auffallend gering, so kann der Gründ dafür in

einem Versagen der Beamtenschaft oder in einer unzureichenden

Ausrüstung mit Hilfsmitteln (Autos, Fernsprecher usw.) oder ande-

ren Dingen liegen. Die Gründe müssen untersucht werden, um von

dem Ergebnis die zu ergreifenden Maßnahmen abhängig zu machen.

Daher ist die genaue Führung der polizeilichen Kriminalstatistik

für alle Stellen von kriminaltaktischer, oft auch kriminalpolitischer

Bedeutung. Infolgedessen ist durch Rundschreiben des Reichskrimi-

nalpolizeiamts vom 26. Februar 1938 (RKPA. 1701/6. 38) verfügt wor-

den, daß die Führung der Statistik und ihre Bearbeitung einem

Kriminalkommissar übertragen werden muß.

Der Erlaß vom 20. Dezember 1935 (RMBliV. S. 1513) be-

stimmt folgendes:

(1) Ab 1. 1. 1936 ist fortlaufend für jedes Vierteljahr eine

zahlenmäßige Aufstellung der von der Polizei bcarbeiteten Vor-

gänge über die in nachstehendem Muster aufgeführten Straf-

taten vorzunehmen.

(2) Als „Fälle“ gelten bei der Zählung nur die Vorgänge,

bei deren Bearbeitung sich bis zur Abgabe an die Staatsanwalt-

:chaft mindestens ein dringender Verdacht einer strafbaren
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Handlung ergeben hat. „Versuche“ zählen als vollendete
Handlungen. Nur bei den Tötungsdelikten wird der Versuch be-
sonders berücksichtigt.
Beispiele für die Zählung der „Fälle“:
X tötet im unmittelbaren zeitlichen und ursächlichen Zu-
sammenhange mehrere Personen = 1 Fall;
X und Y töten als Teilnehmer im Sinne des StGB. im un-
mittelbaren zeitlichen und ursächlichen Zusammenhange eine
Person oder mehrere Personen = 1 Fall;
X tötet, entflieht und tötet auf der Flucht Verfolger =
2 Fälle. Wird X in mehreren, deutlich voneinander zu unter-
scheidenden Teilen der Flucht wiederholt gestellt und tötet da-
bei Verfolger, so ist dies jedesmal ein besonderer Fall.
(3) Bei der Zählung der „Täter“ ist jeder Teilnehmer im
Sinne des RStGB. zu berücksichtigen. Als „Juden“ sind auf-
zunehmen die Personen, die nach der Ersten VO. zum Reichs-
bürgergesetz v. 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333) Juden sind oder
als solche gelten.
(4) „Jugendliche“ sind Personen im Alter von 14 bis 18 Jah-
ren im Sinne § 1 des Jugendgerichtsges. v. 16. 2. 1923 (RGBl. I
S. 135).
(5) Die Statistik ist bei jeder einzelnen mit der Bearbeitung
der einschlägigen Straffälle beauftragten Pol.-Stelle (auch Gend.-
Posten) zu führen. Diese meldet die Ergebnisse auf dem Dienst-
wege jeweils bis zum 10. 4., 10. 7., 10. 10. und 10. 1., erstmalig
am 10. 4. 1936, der zuständigen Kriminalpolizeistelle. Diese leitet
das — von ihr zusammenzustellende — Zahlenmaterial*) bis zum
20. der oben genannten Monate an das Reichskriminalpolizeiamt
in Berlin, das mir bis zum 30. dieser Monate das Gesamtergebnis
der Statistik zu übermitteln hat.
(6)**).
Zusatz für die Gendarmerie: Die für die Gendarmerie mit
RdErl. v. 7. 8. 1935 — III C I G 119/35 (nicht veröffentl.) vor-
gesehenen Tätigkeitsstatistiken bleiben hiervon unberührt.
) Jetzt über die Leitstelle bis zum 16. - vgl. S. 200.
**) Die ersten beiden sowie die letzten beiden Absätze dieser Ziffer sind weg-
gelassen, weil sie überholt sind.
13
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Der statistische Meldevordruck hat durch den Erlaß vom 22.11.

1938 (RMBliV. S. 1991) noch die folgende Erweiterung erfahren:

In Ergänzung des RdErl. v. 20. 12. 1935 — III C II 8

Nr. 381/35 (MBliV. S. 1513, RMBliV. 1936 S. 28) u. v.

24. 8. 1936 — S-Kr. 3 Nr. (III C II) 2-110/36 (RMBliV.

S. 1173) ordne ich mit Wirkung vom 1. 1. 1939 an:

1. (1) Bei dem durch den RdErl. v. 20. 12. 1935 einge-

führten Muster der polizeilichen Kriminalstatistik wird eine

Längsspalte 16 mit der Ueberschrift „Ausländer als Täter (aus

Sp. 6, 7 und 13)" eingefügt.

(2) Ausländer im Sinne dieses RdErl. ist jeder, der die

deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt.

2. In dem genannten Vordruck wird unter der Quersp. XV

(Widernatürliche Unzucht) eine Sp. XVI für „Zuwider-

handlungen gegen § 2 des Blutschutzges.*) (Rassenschande)"

eingerichtet.

Durch die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ werden also nach-

stehende strafbare Handlungen erfaßt:

I. Tötungsdelikte (§§ 211—216 RStGB.; für die Ostmark §§ 134

bis 138 und 139, 1. Satz, 139a und 140 bis 142 öst. StG.) unter

besonderer Heraushebung der versuchten Tathandlungen.

Die Zahl der Versuche muß also in der allgemeinen Zahl ent-

halten sein.

II. Kindestötung (§ 217 RStGB.; für die Ostmark § 139, 2. Satz

öst. StG.).

III. Körperverletzung mit tödlichem Ausgang §§ 226, 226a, 227

und 229 RStGB.; für die Ostmark § 143 öst. StG.).

IV. Raub und räuberische Erpressung (§§ 249—252 und 255

RStGB.; für die Ostmark §§ 190—196, 174 Ib und 98a öst.

StG.) unter besonderer Heraushebung des Handtaschenraubes.

Es ist zu beachten, daß die Zahlen für den Handtaschen-

raub in der Hauptziffer enthalten sein müssen.

V. Schwerer Diebstahl (§ 243 RStGB.; für die Ostmark §§ 174

Ia, c, d, e, 174 IIb, 175 IIa, 180 öst. StG.).

VI. Einfacher Diebstahl (§ 242 RStGB.; für die Ostmark alle

nicht unter IV und V erfaßten Fälle der §§ 171ff. öst. StGB.

siehe auch unter VII).

) Vgl. RGBl. 1935 I S. 1146.
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VII. Taschen- und Gepäckdiebstahl (nicht bahnamtlich befördert)
(§ 242 RStGB.; für die Ostmark §§ 171ff. öst. StG.).
VIII. Unterschlagung (§ 246 RStGB.; für die Ostmark 181—184
öst. StG.).
IX. Betrugsdelikte ohne Glücksspiel und Versicherungsbetrug
(§§ 263, 266 RStGB.; für die Ostmark §§ 197 bis 205c öst.
S tCG.).
X. Hehlerei (§ 259 RStGB.; für die Ostmark §§ 185—186 öst.
StG.).
XI. Brandstiftungen (§§ 265, 306, 308, 309, 311 RStGB.; für die
Ostmark §§ 166-170 und 459 öst. StG.) unter besonderer
Heraushebung der fahrlässigen Brandstiftungen (§ 309 RStGB.;
für die Ostmark § 459 öst. StG. § 4 Sprengstoffgesetz,
RGBl. Nr. 134/1885). Wegen der Zählung der fahrlässigen
Brandstiftungen siehe Zusatz bei Ziff. I und IV.
XII. Vergehen gegen das Opiumgesetz vom 10. Dezember 1929
(RGBl. I, S. 215 und 9. Januar 1934, RGBl. I, S. 22; für die
Ostmark Giftgesetz, RGBl. Nr. 297/1928) und die Giftverord-
nung) (BGBl. Nr. 362/1928 [letzte Fassung]).
XIII.
Sittlichkeitsdelikte ohne unzüchtige Handlungen mit Kin-
dern (§§ 173, 174, 175b, 176 [1 und 2], 177 und 183 RStGB.;
für die Ostmark 131, 132, 129 Ia, 125, 126, 98 (bei Angriff
auf die Sittlichkeit), 127, 128 2. Fall, 516 öst. StG.) unter
besonderer Heraushebung exhibitionistischer Strafhandlungen
(§ 183 RStGB., § 516 öst. StG.). Wegen der besonderen Zäh-
lung exhibitionistischer Strafhandlungen gilt das Vorher-
gesagte.
XIV. Unzüchtige Handlungen mit Kindern (§ 176³ RStGB.; für
die Ostmark § 128, 1. Fall öst. StG.) mit besonderer Heraus-
hebung der Fälle von Exhibitionismus und Homosexualität.
Wegen der besonderen Zählung exhibitionistischer und homo-
sexueller Strafhandlungen gilt das Vorhergesagte.
XV. Widernatürliche Unzucht (ohne Sodomie) (§§ 175, 175a
RStGB.; für die Ostmark § 129 Ib öst. StG., beschränkt auf
Fälle mit Personen männlichen Geschlechts).
XVI. Rassenschande (§§ 2 und 5 des Gesetzes zum Schutze des
deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September
1935, RGBl. I, S. 1146).
13*
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Nach Absatz (3) sind auch die Juden besonders statistisch zu
erfassen. Nach der angezogenen Verordnung zum Reichsbürger-
gesetz gilt folgendes:
Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach voll-
jüdischen Großeltern abstammt. Als volljüdisch gilt ein Groß-
elternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemein-
schaft angehört hat.
Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern
abstammende jüdische Mischling:
1. der am 15. September 1935 der jüdischen Religionsgemein-
schaft angehört hat oder nach diesem Zeitpunkte in sie auf-
genommen wird;
2. der am 15. September 1935 mit einem Juden verheiratet
war oder sich nach diesem Zeitpunkt mit einem solchen ver-
heiratet;
3. der aus einer Ehe mit einem Juden stammt, der von min-
destens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt,
die nach dem 15. September 1935 geschlossen ist;
4. der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden
stammt, bei dem die Voraussetzungen unter 3. vorliegen, und
nach dem 31. Juli 1936 geboren ist.
Da die sachgemäße Ausfüllung der Statistik vielfach auf
Schwierigkeiten stieß, sind durch den Erlaß vom 24. 8. 36 (RMBliV.
S. 1173) die nachstehenden Ausführungsbestimmungen ergangen:
(1) Bei der Zusammenstellung der polizeilichen Kriminal-
statistik für das Deutsche Reich gem. RdErl. d. RuPrMdl. v.
20. 12. 1935 — III C II 8 Nr. 381/35 (MBliV. S. 1513, RMBliV.
1936 S. 28) — sind Unstimmigkeiten festgestellt worden. Ich weise
zu ihrer künftigen Vermeidung auf folgendes hin:
(2) Die polizeiliche Kriminalstatistik soll ausschließlich über
den Stand der Kriminalität Auskunft geben. Sie ist keine Tätig-
keitsstatistik, sondern eine zahlenmäßige Zusammenstellung der
tatsächlich vorgekommenen, von der Polizei bearbeiteten Straf-
fälle. Bei ihrer statistischen Erfassung ist deshalb darauf zu ach-
ten, daß Doppelzählungen vermieden werden. In Fällen, in denen
mehrere Pol.-Stellen an der Bearbeitung beteiligt sind, ist für
die Zählung die Dienststelle zuständig, die den ersten Angriff
in dieser Sache unternommen hat. Sie hat auf dem Aktenstück
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deutlich sichtbar zu vermerken, daß der Vorgang in die Statistik
dom oob
(3) Beim Ausfüllen der Querspalten des Vordrucks für die
polizeiliche Kriminalstatistik IV, XI u. XIII ist in der Gesamt-
zahl der Grunddelikte auch jeweils die Zahl der noch besonders
erwähnten Einzeldelikte mit aufzuführen. In der Zahl der Brand-
stiftungen (Sp. XI) muß z. B. die Zahl der fahrlässigen Brand-
stiftungen enthalten sein. Die Zahl der fahrlässigen Brandstiftun-
gen muß außerdem aber auch noch in der dafür vorgesehenen
Spalte aufgeführt werden. Bei den Tötungsdelikten (Sp. I) wer-
den, wie bei den anderen Deliktsarten, die Versuche zunächst bei
den vollendeten Delikten mitgezählt, dann aber noch einmal be-
sonders aufgeführt. Bei den unzüchtigen Handlungen mit Kindern
(Sp. XIV) sind zuerst alle Fälle aufzunehmen, auch wenn der
Täter Exhibitionist oder Homosexueller ist. Kommen Ex-
hibitionisten oder Homosexuelle bei diesem Delikt als Täter in
Frage, so sind daneben auch die Längsspalten 6, 7, 8, 9 oder 13,
14, 15 auszufüllen.
(4) In den Längsspalten 4 u. 5 des Vordrucks si■d diejenigen
aufgeklärten Fälle zu vermerken, bei deren Ausführung Jugend-
liche oder Juden als Täter oder Teilnehmer beteiligt waren. Sind
in den Sp. 4 u. 5 Fälle aufgeführt, so sind auch die Sp. 8 (Ju-
gendliche als Täter) und 9 (Juden als Täter) auszufüllen. Das-
selbe gilt für die Sp. 11, 12 u. 14, 15.
(5) Als ermittelte Täter (Sp. 7 u. 13) gelten alle Personen,
die nach den polizeilichen Ermittlungen als Teilnehmer der Straf-
tat im Sinne des RStGB. festgestellt worden sind, also z. B. nicht
nur die Festgenommenen. Sind in Sp. 10 zurückliegende, im
Laufe der Berichtszeit aufgeklärte Fälle vermerkt, so sind in Sp. 13
auch die ermittelten Täter aufzuführen, da die Aufklärung einer
Straftat, ausgenommen wenn sie fingiert ist, begrifflich die Er-
mittlung des oder der Täter erfordert. In den Ausnahmefällen, in
denen sich eine Straftat als fingiert herausgestellt hat, ist dies
besonders zu vermerken.
Ueber die Erfassung, d. h. die Art der Zählung der einzelnen
Delikte, sind keine besonderen Vorschriften erlassen, da hierfür
die Größe und Organisation der einzelnen Polizeiverwaltungen maß-
gebend sind. Die Durchführung ist daher in Form einer Strich-
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Ape

für die Polizeiliche Kriminalstatistik

Dienststelle:

Geschäftszeichen:

Tag der Ausfertigung:

1.

Verbrechensart (Versuch?)

§

2. Schlagwort:

3. Der Fall ist nicht aufgeklärt

4. Der Fall wurde innerhalb der Zählperiode aufgeklärt

5. Der Fall wurde nach Ablauf der Zählperiode aufgeklärt

6. An dem Fall sind Iugendliche beteiligt

7. An dem Fall sind Juden beteiligt

8. Es liegt Erhibitionismus vor (nur dann beantworten,

wenn nicht zugleich unzüchtige Handlung mit Kindern

vorliegt)

TA

PAA

Farbe: rosa
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Sählblatt B

für die Polizeiliche Kriminalstatistik

Dienststelle:

Geschäftszeichen:

Tag der Ausfertigung:

1.

Berbrechensart (Bersuch?)

§

2. Schlagwort:

3. Der Täter ist von vornherein bekannt

4. Der Täter wurde innerhalb der Zählperiode ermittelt

5. Der Täter wurde nach Ablauf der Zählperiode ermittelt

6. Der Täter ist Jugendlicher

7. Der Täter ist Jude

8. Der Täter ist Erhibitionist

Falls unzüchtige

Handlung mit

Kindern vorliegt

9. Der Täter ist Homosexueller

10. Kriminalpolizei

Verhaftet von

11. Schuzpolizei

Farbe: blan
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kontrolle in vorbereiteten Uebersichten in Listen oder mit Hilfe

von Zählblättern, wie sie z. B. bei der Kriminalpolizeileitstelle

Wien eingeführt sind, möglich. Haupterfordernis jedoch ist, daß

alle Delikte erfaßt und keine Doppelzählungen vorgenommen

werden.

Die Aufrechnung der Statistik hat für jeden Monat gesondert

zu erfolgen. Die Monatsergebnisse sind sodann für das abge-

schlossene Vierteljahr zu einem Gesamtergebnis zusammenzuziehen.

Für sämtliche gezählten strafbaren Handlungen sind in der Längs-

spalte 2 des Vordrucks zunächst die Gesamtzahl der in dem be-

treffenden Vierteljahr erfaßten Fälle und daneben die Teilzahlen für

die 3 Zählmonate einzusetzen.

Das statistische Material ist von den Ortspolizeibehörden (Gen-

darmerie) auf dem Dienstwege den Kriminalpolizeistellen zu über-

mitteln, die die Zusammenstellung für ihren Bezirk vorzunehmen

haben. Es bleibt jedoch den Dienststellen, bei denen auf dem

Dienstwege mehrere Teilergebnisse durchlaufen und die Interesse

daran haben, die Entwicklung der Kriminalität innerhalb ihres

Bezirks zu verfolgen (z. B. Regierungspräsidenten), unbenommen,

diese Teilergebnisse bereits von sich aus zusammenzustellen und

dann das Gesamtergebnis weiterzugeben.

Die Kriminalpolizeistellen, die nicht Kriminalpolizeileitstellen

sind, übersenden die für ihren Gesamtbezirk zusammengestellten

Nachweisungen den zuständigen Kriminalpolizeileitstellen (Termin

16. des auf jedes Vierteljahr folgenden Monats).

Die Kriminalpolizeileitstellen fertigen eine Gesamtaufrechnung

für den Bezirk ihrer Leitstelle, der die Einzelmeldungen der zu-

gehörigen Kriminalpolizeistellen beizufügen sind. Es sind also

auch Einzelmeldungen für den Bezirk beizufügen, für den sie zu-

gleich Kriminalpolizeistelle sind. Die Aufstellungen sind dem Reichs-

kriminalpolizeiamt zu übermitteln. Termin: 20. des auf jedes Vier-

teljahr folgenden Monats.

Weiterhin hat der RF4uChdDtPol. angeordnet, ihm viertel-

jährlich Meldungen über die Zu- und Abnahme der einzelnen Straf-

taten und über ihre Verteilung auf die verschiedenen Landesteile,

Städte und Polizeipräsidien vorzulegen. Aus diesem Grunde sind

besondere Aufrechnungen auf dem vorgeschriebenen Vordruck „Po-

lizeiliche Kriminalstatistik“ vorzunehmen. Die KPLeitstellen haben
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also am 20. 4., 20. 7., 20. 10. und 20. 1. eines jeden Jahres dem
Reichskriminalpolizeiamt folgende statistische Aufstellungen ein-
zureichen:
1. Gesamtaufrechnung für den KPLeitstellenbezirk
wie
2. Aufrechnungen für die zuständigen Kriminal-
bisher
polizeistellenbezirke
3. Sonderaufrechnungen für die Kriminalabteilungen der Städte
mit staatlichen Polizeiverwaltungen, in denen Polizeipräsidien
oder Polizeidirektionen bestehen. Hierunter fallen auch die
Ortsbezirke der Kriminalpolizei-Leitstellen und -Stellen.
Wenn nach den vorstehenden Richtlinien verfahren wird, so
werden die Zahlen, die in die Statistik aufgenommen werden, voll-
kommen einwandfrei sein, so daß damit nicht nur die Bewegung
der Kriminalität genau festgestellt werden kann, sondern auch
nicht der geringste Anlaß gegeben ist, an den von der Kriminal-
polizei ermittelten Zahlen zu zweifeln. Die Endzahlen der Statistik
versetzen dann die verantwortlichen Stellen in die Lage, die not-
wendigen kriminalpolitischen Entschließungen rasch und umfassend
zum Wohle der Volksgemeinschaft und zur Bekämpfung des Ver-
brechertums zu treffen.
B. Polizeiliche Ermittlungen bei Selbstmorden und Selbstmord-
versuchen; Statistik über Selbstmord und Selbstmordversuch.
Durch den Runderlaß des RF4uChdDtPol. vom 28. 2. 1939
(RMBliV. S. 495) ist bei den polizeilichen Ermittlungen über Selbst-
morde und Selbstmordversuche sowie bei der statistischen Er-
fassung folgendermaßen zu verfahren:
I. Polizeiliche Ermittlungen bei Selbstmorden und Selbstmordversuchen.
 1. Die Kriminalpolizeiliche Praxis hat gezeigt, daß Tatbestände,
die in strafrechtlicher Hinsicht zunächst als belanglose Selbst-
morde oder Selbstmordversuche erscheinen, sich zuweilen als
schwere Straftaten erweisen, sei es, daß derartige Vorfälle nur vor-
getäuscht wurden (verschleierte Kapitalverbrechen), oder daß sie
die Folge von zunächst nicht in Erscheinung getretenen Straftaten
(z. B. Erpressungen) waren. Daher müssen die Selbst-
morde und Selbstmordversuche nach kriminali-
stischen Grundsätzen darauf überprüft werden,
wieweit ihnen Straftaten zugrunde liegen. Auch die
Ergänzung 1941.
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Klärung der Frage, ob ein - nach geltendem Recht allerdings noch
strafloses — Verleiten vorliegt, ist von Wichtigkeit.
2. Mit Wirkung vom 1. 4. 1939 ist daher im gesamten Reichs-
gebiet unbeschadet der Vorschriften der Strafprozeßordnung nach
folgenden Grundsätzen zu verfahren:
(1) Die Bearbeitung der Selbstmorde und Selbstmordversuche
wird der örtlich zuständigen Krim.-Pol., und wenn eine solche nicht
Ortspolizei vorhanden ist, den örtlich zuständigen Dienststellen, die allgemein
mit der Erledigung kriminalpolizeilicher Aufgaben betraut sind
(Gend., Schutzpol. der Gemeinden), übertragen.
(2) Bei den Ermittlungen sind die unter 1. gegebenen Hinweise
allgemein zu beachten.
(3) Für die polizeilichen Feststellungen ist der medizinische
Befund an der Leiche von grundlegender Bedeutung. Die Todes-
Amtsarzt
ursache soll daher, sofern der Verdacht einer Straftat nicht o f f en -
ba r unbegründet ist, durch einen Amtsarzt ermittelt werden.
Durch den Ergänzungserlaß vom 24. 10. 1939 (RMBliV. S. 2204)
wird eine Auslegung zu Abs. I 2 (3) gegeben. Danach können im
Sinne dieses Runderlasses neben dem Amtsarzt als Leiter des Ge-
sundheitsamtes auch die übrigen beim Gesundheitsamt als Beamte
im Haupt- oder Nebenamt angestellten Aerzte tätig werden. Hierzu
gehören auch die Gerichtsärzte.
(4) Die einwandfreie Feststellung der Gründe, die zu einem
Selbstmord oder Selbstmordversuch geführt haben, ist von ganz
besonderer Bedeutung. Es wird oft notwendig sein, sich in diesen
Ermittlung
Beziehung nicht auf die Bekundungen der Angehörigen zu be-
des Motivs
schränken. Auch die Angaben desjenigen, der einen Selbstmord-
versuch begangen hat, brauchen nicht immer wahr oder erschöp-
fend zu sein (z. B. wenn der Entschluß zum Selbstmord
durch ein pflichtwidriges oder strafbares Verhalten anderer Per-
sonen ausgelöst worden ist und bei dem Betroffenen der Wunsch
besteht, hierüber Stillschweigen zu bewahren).
(5) Stellt sich im Laufe der Ermittlungen der Verdacht heraus,
daß mit einem Selbstmord oder Selbstmordversuch eine zu ver-
folgende Straftat in Verbindung steht, so ist die zuständige Krim.-
K. P. Stelle
Pol.-Stelle umgehend zu benachrichtigen. Diese hat, sofern sie
die Ermittlungen nicht selbst übernimmt, die weiteren notwendigen
Maßnahmen sofort einzuleiten und ihre Durchführung zu überwachen.
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(6) Durch diese Neuregelung werden die bisher geltenden Be-
stimmungen über die Bearbeitung der Selbstmorde und Selbst-
mordversuche bei der Wehrmacht, dem Reichsarbeitsdienst, der
#-Verfügungstruppe und den -Totenkopfverbänden nicht berührt.
Sind bei einem Selbstmord oder Selbstmordversuch politisch-polizei-
Geh.
liche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, so wird der Fall von der
Staats-
Geh. Staatspol. bearbeitet.
polizei
II. Polizeiliche Statistik über Selbstmorde und Selbstmordversuche.
1. (1) Die für die Bearbeitung der Selbstmorde und Selbst-
mordversuche zuständigen örtlichen Dienststellen der Krim.-Pol
bzw. Geh. Staatspol. - vgl. I, 2 (1) und (6) - senden über jeden
Fall eines Selbstmordes oder Selbstmordversuches an die bereichs-
mäßig zuständige Krim.-Pol.-Stelle eine Meldung, mit folgenden
Angaben:
1. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und -ort,
Neaiice
2. Beruf,
tdellattotv
OAE
3. Wohnort und Wohnung,
WNGMIETeAEOSO
4. Staatsangehörigkeit,
5. bei Juden im Sinne des § 5 der Ersten VO. zum Reichsbürger-
ges. v. 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333) ist der Vermerk „Jude“
beizusetzen,
6. Ort und Zeit des Selbstmordes oder Selbstmordversuches,
7. Art der Ausführung (vgl. Ziff. II, 4),
8. Grund des Selbstmordes oder Selbstmordversuches (vgl.
Ziff. II, 4)*).
(2) Auf die Meldung ist mit Rotstift das Wort „Selbstmord“
oder „Selbstmordversuch“ zu setzen. Die Meldung dient nur
statistischen Zwecken und ersetzt nicht Meldun-
gen, die unter anderen Gesichtspunkten an die
Krim.-Pol.-Stellezuerstattensind,z.B.bei der Durch-
führung des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes: Meldung eines Ver-
brechens; Täter hat Selbstmord begangen. Stirbt bei einem Selbst-
mordversuch nach Uebersendung der Meldung die betreffende Per-
son, so ist der Krim.-Pol.-Stelle eine Ergänzungsmeldung zu er-
statten.
)Vgl. RKP. Vordruck 41—43, Anhang Seite 250 1-3
Ergänzung 1941.
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2. Die Krim.-Pol.-Stellen überprüfen diese Meldungen und ver-
anlassen die etwa noch notwendigen Ergänzungen. Die Standes-
beamten sind angewiesen worden, bei Eintragungen von Selbstmor-
den im Sterberegister ein Stück der von ihnen bei jedem Sterbefall
auszufüllenden Sterbefallzählkarte sofort nach Bekundung des Sterbe-
falles der zuständigen Krim.-Pol.-Stelle zu übersenden. Auf diese
Weise wird die Krim.-Pol.-Stelle in die Lage versetzt, einerseits
Überprüfung
die bei ihr eingegangenen Meldungen der örtlichen Pol.-Dienst-
d. Meldun-
stellen auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen, andererseits un-
gen d. d.
KP.-Stelle
richtige Eintragungen im Sterberegister berichtigen zu lassen. Das
vom Standesamt übersandte Stück der Sterbefallzählkarte verbleibt
bei der Krim.-Pol.-Stelle.
3. Die Krim.-Pol.-Stellen fertigen jeweils nach Ablauf eines
Kalendervierteljahres über das bei ihnen eingegangene Material für
ihren Bezirk zahlenmäßige Aufstellungen in der unter II, 4 darge-
legten Aufgliederung an und übersenden die Aufstellungen b is zu m
15.desaufdas Vierteliahrfolgenden Monats- zum
ersten Male zum 15. 7. 1939 - an das Reichskrim.-Pol.-Amt
(Durchschlag an die zuständige Krim.-Pol.-Leitstelle).
4. Das Reichskrim.-Pol.-Amt stellt auf Grund der Aufstellungen
vom 1. 4. 1939 ab vierteljährlich die Selbstmorde und Selbstmord-
versuche zahlenmäßig für das gesamte Reichsgebiet zusammen. Aus
Zusammen- dieser Aufstellung müssen die Zahlen für die einzelnen Monate des
stellung der
Meldungen
Vierteljahres ersichtlich sein. Die Aufstellung ist ferner aufzu-
d. d. RKPA.
gliedern nach Selbstmordarten:
a) Leuchtgasvergiftung,
b) andere Arten der Vergiftung,
c) Erhängen und Erdrosseln,
Jn
T
d) Ertränken,
180
e) Erschießen,
f) Ueberfahrenlassen,
g) Sturz aus der Höhe,
anottstanausoit
h) Verletzung durch Schnitt und Stich,
i) andere Arten,
PM
PROOL
und nach Selbstmordgründen:
a) wirtschaftliche Notlage,
b) unheilbare Krankheit,
c) Schwermut bzw. Nervenleiden,
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d Liebeskummer,
e) Furcht vor Strafe,
f) Familienzwistigkeiten,
g) sonstige Gründe,
UESIC
RTOION
UR
ferner für jede Selbstmordart und jeden Selbstmordgrund nach Alter:
a) bis zu 14 Jahren,
b) von 14 bis 18 Jahren,
IC
c) von 18 bis 25 Jahren,
d) über 25 Jahre
und Geschlecht. Daneben ist ebenfalls vierteljährlich eine
zahlenmäßige Aufstellung der Selbstmorde und Selbstmordversuche
von Ju d en (§ 5 der Ersten VO. zum Reichsbürgerges. v. 14. 11.
1935, RGBl. I S. 1333) aufzustellen. Aus dieser Aufstellung müssen
auch die Zahlen für die einzelnen Monate ersichtlich sein. Sie sind
aufzugliedern nach Alter:
a) bis zu 14 Jahren,
b) von 14 bis 18 Jahren,
c) von 18 bis 25 Jahren,
end e ad
d) über 25 Jahre
und Geschlecht. Das Reichskrim.-Pol.-Amtlegt das Gesamtergebnis
spätestens bis zum 30. des auf das Vierteljahr folgenden Monats
vor. Um die Zusammenstellung des Materials zu erleichtern, gibt
das Reichskrim.-Pol.-Amt an die Krim.-Pol.-Stellen eine Anweisung
heraus, in welcher Form die zahlenmäßigen Aufstellungen von die-
sen einzureichen sind.
Das RKPA. hat durch RdVfg. v. 17. 8. 1939 (Mitteilungsblatt B
S. 73) folgende Vordrucke eingeführt:
RKP.41 — Meldung über einen Selbstmord oder Selbstmord-
versuch,
RKP. 42 — Ergänzungsmeldung,
RKP. 43 — Selbstmordstatistik, Anhang S. 250 1-3.
5. Die für Preußen bereits bestehenden Vorschriften über das
Ausfüllen von formularmäßig eingeführten Selbstmordzählkarten bei
vollendeten Selbstmorden - weiße Karten für männliche Personen
und gelbe Karten für weibliche Personen — (RdErl. v. 21. 6. 1937,
RMBliV. S. 1039) und ihre Uebersendung (vierteljährlich gesammelt)
an das Statistische Reichsamt in Berlin bleiben zunächst neben den
Ergänzung 1941.
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in diesem RdErl. gegebenen Anweisungen bestehen. Die Uebersen-

dung der Karten an das Statistische Reichsamt erfolgt vom 1. 4. 1939

ab aber nicht mehr durch die Reg.-Präs. sondern durch die örtlich

zuständigen Krim.-Pol.-Stellen, da diese ja auch ein Stück der

standesamtlichen Sterbefallzählkarten erhalten. Diese polizeilichen

Selbstmord-

Selbstmordzählkarten sind daher vom 1. 4. 1939 ab von den Orts-

zählkarten

pol.-Behörden nicht mehr den Reg.-Präs. sondern den örtlich zu-

ständigen Krim,-Pol.-Stellen zu übersenden. Sofern nach diesem Zeit-

punkt bei den Reg.-Präs. noch Selbstmordzählkarten eingehen, sind

sie an die zuständige Krim,-Pol.-Stelle weiterzuleiten. Die Krim.-Pol.-

Stellen haben die Karten vor der Uebersendung an das Statistische

Reichsamt in Berlin mit dem bei ihnen bereits vorliegenden Material

zu vergleichen und die erforderlichen Ergänzungen oder Abände-

rungen vorzunehmen.

III.

.

Alle Vorschriften, die in den einzelnen Ländern über die Be-

arbeitung von Selbstmorden und Selbstmordversuchen und ihre

statistische Erfassung bestehen, werden, soweit sie den im RdErl.

gegebenen Richtlinien widersprechen, aufgehoben.
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XVI. Die RKP.-Vordrucke.

A. Hinweis auf die Ausfüllung der Vordrucke.

Die von den Ortspolizeibehörden und der Gendarmerie ver-

wendeten Vordrucke RKP. 13 und 14 sind nach Ausfüllung laufend

zu numerieren, während eine Numerierung bei den übrigen Vor-

drucken nicht vorgesehen ist.

Vordruckmeldungen aller Stellen sind erforderlichenfalls un-

verzüglich durch Nachtragsmeldungen oder Berichtigungen zu er-

gänzen (Ausf.Erl. IIa (9)). Sie müssen einen Hinweis auf die

Nummer und das Datum der Erstmeldung enthalten. Auf die Aus-

füllung der Vordrucke bei Meldungen oder Nachtragsmeldungen ist

die größte Sorgfalt zu verwenden.

Die Beantwortung der Fragen in Ziff. 1 bis 13 in den Vor-

drucken RKP. 13 und 14 läßt bisher noch viel zu wünschen übrig.

Deshalb seien hierzu einige Erläuterungen gegeben:

Ziff. 1: Datum und Tatzeit sind anzugeben, z. B. Nacht vom 2.

zum 3. 12. 38. Wenn bekannt, ist auch die Stunde anzu-

führen, sonst die mögliche Tatzeit, z. B. nach 23.30 Uhr,

aber vor 5.15 Uhr.

Ziff. 2: Ort, Lage und Art der Gebäude usw., z. B. H'dorf, Haupt-

straße 25 (Kolonialwarenhandlung).

Ziff. 3: Vorname, Familienname, Beruf, Wohnung.

Ziff. 4: Angaben über etwaige Vorbesichtigung (Ausbaldowern)

des Tatortes, z. B. durch angebliches Nachprüfen der elek-

trischen Anlage, Fortlocken der Bewohner durch fern-

mündlichen Anruf u. ä.

Ziff. 5: Art und etwaige Größe der Werkzeuge, z. B. 20 mm

breiter Meißel; Fehler an den Werkzeugen, z. B. Scharten

an der Schneide. Angaben über den Verbleib etwa sicher-

gestellter Werkzeuge; gegebenenfalls sind davon Licht-

bilder anzufertigen und mit Ergänzungsmeldung nachzu-

senden.
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Ziff. 6: Gewandtheit im Klettern, Schweißen, Knabbern, Nach-

schließen, Bohren, in der Führung von Fahrzeugen, in der

Fälschung von Schriftstücken usw.

Ziff. 7: Sicherung gegen Ueberraschung, z. B. durch Zerschneiden

der Fernsprechleitung, Verschließen der sonstigen Zu-

gänge zum Tatort, Sicherung des Rückzugweges, Aus-

nutzung von Motorengeräusch beim Einschlagen von Schei-

ben, Teer- oder Lehmpflaster bei Eindrücken von

Scheiben usw.

Ziff. 8: Falsche Personalien, falsche Angaben über Beruf oder

Arbeitsverhältnisse, vorgetäuschte Krankheiten und ähn-

liches.

Ziff. 9: Bargeld, Schmuck, Tafelsilber, Kleidungsstücke, Lebens-

mittel usw.

Ziff. 10: Einbrüche in Katasterämter, Schulen, alleinstehende Ge-

höfte, bestimmte Geschäfte; Sittlichkeitsdelikte in be-

stimmten Anlagen, Betrügereien bei bestimmten Bran-

chen usw.

Ziff. 11: Angabe, ob der Verbleib des gestohlenen Gutes fest-

gestellt ist; Selbstverbraucher; Weitergabe an Hehler.

Ziff. 12: Welche Umstände lassen auf die Beteiligung von Mit-

tätern schließen? Genaue Personalien (Geburtsdaten, Ge-

burtsort), derzeitiger Aufenthaltsort. Ist Festnahme erfolgt?

Ziff. 13a: Die Frage ist zu bejahen, wenn

1. der Täter nicht ortsansässig ist,

2. der Festgenommene nach Papieren, Notizen, vertrau-

lichen Mitteilungen oder auf Grund anderer Umstände

sich nachweislich oder vermutlich in der letzten Zeit

in anderen Orten aufgehalten hat, oder wenn auf Grund

der Tatausführung zu vermuten steht, daß er für gleich-

artige anderwärts begangene Straftaten als Täter in

Frage kommt,

3. der unbekannte Täter nach Art der Ausführung, auf

Grund zurückgelassener Gegenstände usw. nicht unter

den Ortsansässigen zu vermuten ist.
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Ziff. 13b: Die Frage ist zu bejahen, wenn der bekannte oder un-

bekannte Täter nachweislich oder vermutlich sich im

Ausland betätigt oder sich dort aufgehalten hat. Gege-

benenfalls Angaben über Zeit und Ort des Auslands-

aufenthalts.

Weiterhin ist in Ziff. 14 des Vordrucks RKP. 13 und in Ziff. 16

RKP. 14 der Tatbestand so klar und anschaulich zu schildern, daß

alle für die Arbeitsweise des Täters charakteristischen Umstände

hervortreten und die Tatausführung völlig klar dargestellt wird.

Der Schilderung der Einzelheiten der Arbeitsweise kommt des-

halb größte Wichtigkeit zu, weil für die Sachbearbeiter dadurch

die Möglichkeit gegeben ist zu entscheiden, ob ein schon bekann-

ter Verbrecher für noch ungeklärte Verbrechen als Täter in Frage

kommt. Daher sind nichtssagende Redensarten (z. B. bei Diebstahl

oder Einbruch: „auf erschwerte Weise“, bei Betrug: „durch Vor-

spiegelung falscher Tatsachen“ usw.) unbedingt zu vermeiden.

Solche Angaben haben keinen Wert für die Vergleichsarbeit inner-

halb der Karteien. Andererseits ist aber die Einlassung des be-

kannten Täters von größter Bedeutung, z. B. ob er die Tat gesteht

oder leugnet; ferner, ob er nur das gesteht, was ihm einwandfrei

nachgewiesen wird usw. Derartige Angaben fördern die Vergleichs-

arbeit.

Aus dem gleichen Grunde müssen Personenbeschreibungen

genauestens erfolgen. Die Angabe aller sichtbaren Merkmale, die

zur Wiedererkennung geeignet sind, eine genaue Kleiderbeschrei-

bung sind unumgängliche Voraussetzungen für eine sachgemäße

Vergleichsarbeit.

Zweifelhafte Zeugenangaben (z. B. bei der Personen- oder

Kleiderbeschreibung) sind auf den Vordrucken als solche auch zu

bezeichnen, damit die späteren Sachbearbeiter erkennen, daß gerade

diesen Angaben kein zuverlässiger Wert beizumessen ist, und daß

andere Möglichkeiten vorliegen können.

Alle Vordrucke sind vollständig auszufüllen. Können ein-

zelne Fragen nicht beantwortet werden, so ist ein sichtbarer Strich

zu machen oder „nicht bekannt“ einzusetzen, weil sonst Zweifel

entstehen, ob die Beantwortung nicht möglich war oder übersehen

worden ist.
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Bezieht sich eine Meldung auf mehrere bekannte Teilnehmer an
einer oder mehreren Straftaten, so ist für je d e n Teilnehmer (auch
Hehler) eine besondere Meldung zu erstatten. Diese Ein-
zelmeldungen sind jedoch mit übereinstimmender Nummer zu ver-
sehen. In diesem Falle genügt ein einziger Tatbestandsbericht auf
einem der Vordrucke, wenn er alles Wesentliche über die Arbeits-
weise sämtlicher Teilnehmer enthält.
Bei der Aufzählung entwendeter Gegenstände, z. B. Fahrrädern,
Uhren, Photoapparaten usw., ist eine genaue Beschreibung (Marke,
Nr., Fabrikzeichen usw.) erforderlich, damit die entsprechenden Kar-
ten nach Vordruck RKP. 221-28 sachgemäß ausgefüllt werden
können.
Bei der Festnahme von Personen ist auch ihren Effekten be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken (genaue Durchsuchung!).
Tagebücher, Briefe usw. können Hinweise auf den Reiseweg geben.
Vorsicht bei Briefen! Sie sind kein Beweis dafür, daß der
Briefschreiber am Tag der Abstempelung auch tatsächlich in dem
betreffenden Ort geweilt hat. Es ist nach der Postbetriebsordnung
zulässig, Briefe usw. zur Aufgabe an ein beliebiges Postamt zu
senden. Ein Vermerk, daß die Sendung von außerhalb zugegangen
ist, wird darauf nicht mehr angebracht.
B. Übersicht über die RKP.-Vordrucke.
In der nachstehenden Uebersicht sind nicht nur diejenigen
RKP.-Vordrucke aufgeführt, die in den vorstehenden Anweisungen
angegeben sind. Die Liste enthält vielmehr ein Verzeichnis sä m t-
lich er RKP.-Vordrucke, um den Polizeiverwaltungen einen Hin-
weis auf Nummer und Inhalt der Vordrucke zu geben. Außerdem
sind einzelne Sondervordrucke usw. mit in die Nachweisung auf-
genommen, soweit sie für die Durchführung der kriminalpolizei-
lichen Arbeit von Bedeutung sind.
RRP.-Dordeucte
Borbruck
Bezeihnung
Wird gebraucht von
Seite
NKP. 2
Bermißtenanzeige
Ortspolizeibehörbe
212
(Gendarmerie)
3
Nachricht über eine vermißte Person und
216
Auffinden einer unbekannten Leiche
11



48a206VordruckBezeihnungWird gebraucht vonSeiteRKP. 4KP.-Stelle2185aKartenblatt über vermißte Personen (gelb)KP.=Leitstelle, NKPA.2195 büber unbekannte Tote (grün)16Nachtragsmelbung über eine vermißteOrtspolizeibehörde220Person oder unbekannte Leiche(Gendarmerie)7Erledigungskarte über eine vermißteKP.=Stelle221Person8Niederschrift über die Auffindnng eines Ortspolizeibehörde222unbekannten Toten(Gendarmerie)6Kleiderkarte224“10Mitteilung über Festnahme reisender225Taschen=,Kassenschalter=,und Gepäckdiebe11Fingerabdruckblattn.abgeb.(11af.Frauen) (Nur vom RKP.=Amt zu beziehen)"12Begleitmelbung für die Fingerabdrücke,die für die Einzelfingersammlung be=""stimmt sind13Meldung über einen bekannten Täter22714Meldung über einen unbekannten Täter22915Meldung über die Festnahme einer Person231zum Zwecke der Personenfeststellung*)"16PersonenkarteKP.=Stelle,KP.=Leitsiellen.abgeb.(16af.Frauen)*) 17Karte für die Lichtbildkartei"»*)  18ErmittlungskarteKP.=Stelle,KP.=Leitstelle(18a f.Frauen)"*)19Merkmalskarte232(19a f.Frauen)"*)20Spignamenkarte"232(20a f.Frauen)*)21Bormerk= oder Merkblattkartei"n.abgeb.(Karteikarte Din A 5)ober 21a#(Kärtonblatt Din A4 4seitig)",*)221-23Berluftkartensammlung233-240#23Karte für die Drtskartein.abgeb.) Kann auch, falls Führung einer solchen Sammlung für erforberlich erachtet wird, von anderen79Polizeiverwaltungen verwendet werden.



bh.207BorbruckBezeichnungWird gebraucht vonSeiteKKP. 24ZigeunerausweisOrtspolizeibehörden.abgeb.(Gendarmerie)25Erledigung eines Ausschreibens241126Mitteilung an Strafverfolgungsbehörden. abgeb.H27Kurzmeldung an das Amtsgericht"n28Erledigungsmitteilung»"29Ausschreibungsantrag"24231Falschgeldsache243132Daktyloskopierungsmitteilungn.abgeb.N33Nachweisung der verstorbenen straf-mündigen Persona34Beröffentlichungsantrag eines Ausschrei=247bens im DKBl. über eine vermißte Person"oder Auffindung eines unbekannten Toten35Melbung über Rauschgiftvergehen24936Benachrichtigung beim Borliegen vonFahndungskartei d.KP.-n.abgeb.Festnahme= und SuchvermerkenStelle oder KP.=Leitstelle37Aufnahmeantrag an die Zentrale Fahn-Drtspolizeibehördedungshartei(Gendarmerie)H438Kurzmeldung an Dienststellen des Heeres"39Reichsverweifung und Aufnahme in dieanordnender BehördeAufenthaltsermittlungsliste1040Antrag auf Untersuchung eines Nausch=Drtspolizeibehörden. abgeb.giftsüchtigen(Gendarmerie)41Meldung über einen Selbstmord (Bersuch)2501"42Ergänzungsmeldung250°343Statiftische Aufrechnung über Selbst=KPSt.2503morde usw.Drtspolizeibehörde58Beschreibung des Kraftwagens(Gendarmerie)n. abgeb.7759Beschreibung des Fahrrades251"60Beschreibung des Kraftradesn.abgeb.61Bericht über einen Verkehrsunfall mit"n.abgeb.Personenschaden62Tätigkeitsübersicht — Berkehrsunfall463Ergänzungsbericht A."N#64Ergänzungsbericht B."a65Ergänzungsbericht C.65aErgänzungsbericht C.(für Fahrräder)Erg■nzung 1941.



49208VordruckBezeichnungWird gebraucht vonSeite. 66FreigabebescheinigungOrtspolizeibehörden.abgeb.(Gendarmerie)67Auszug über den BerkehrsunfallI68Zeugen=Fragebogen#"69Maßstabszeichnung/Skizze11n127WildererkarteNP=Leitstellen u. Stellen252128253"»»»151Karte für Straftaten und Berbrecherkartei325433170Personenkarte für ledige Zigeunern.abgeb*»»+171Stammkarte der Sigeunerfamilie»*»»172Bordruck zur Erfassung der Zigeuner usw.Drtspolizeibehörde und2545GendarmerieVordrucke für dieweibliche KriminalpolizeiDrtspolizeibehörden mit166Personenkarte für die weiblicheweibl. Kriminalpolizei2541166a“Kriminalpolizein.abgeb.(weibl.Sugend)»"175Meldung über kriminell gefährdete2542Jugendliche“a176Statistik der weiblichen Kriminalpolizei254ª3"177Hinweiskarte für die kriminalpolizeiliche2541Personenaktensammlung""F.KP.-HordeuckeIm Rahmen dieser Aufzählung muß der Vordruck IKP. 12 be-sonders erwähnt werden, weil er - als einzige Ausnahme unterden IKP.-Vordrucken — von allen Ortspolizeibehörden gegebenen-falls zu verwenden ist.BordruckBezeichnungWird gebraucht vonSeiteDie Bordrucke149-161IKB. 1=11werden nurvomRKP.=Amtverwendet.12ZigeunermeldungOrtspolizeibehörde162(Gendarmerie)Die übrigen, nur vom RKPA. zu verwendenden IKP.-Vordruckesind S. 149 bis S. 161 wiedergegeben.
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Gouderbordrucke
Für eine Anzahl von Meldungen sind Sondervordrucke einge-
führt, wie sich aus der nachstehenden Aufstellung ergibt. Zum
Teil haben diese Vordrucke noch nicht die endgültige Gestaltung
erfahren, wie z. B. die Vordrucke A bis D. betr. Blutprobenent-
nahme usw. bei Verkehrsunfällen.
Vordruck
Bezeichnung
Wird gebraucht von
Seite
HS. 1
Vermißtenmeldung
Drtspolizeibehörde
255
(Gendarmerie)
2
Melbung über homosexuelle Straftaten
*
256
Jugendlicher
3
Meldung über Bergehen und Berbrechen
257
von Jugendlichen
*) Bordruck A Aerztlicher Bericht über eine klinische Un=
Arzt, Drtspolizeibehörde n.abgeb.
tersuchung und Blutprobenentnahme zur
(Gendarmerie)
Festftellung alkoholischer Beeinflusfung
*)
B Polizeibericht über eine ärztliche Unter=
suchung auf alkoholische Beeinflussung
und Blutprobenentnahme
*)
c Antrag auf Blutalkoholuntersuchung
“
14
*)
DErklärung über freiwilliges Anerbieten
#
zur Blutprobenentnahme
Bordruck Aa
Meldung über Lohnabtreibung
Drtspolizeibehörde
(Genbarmerie)
A
Meldung über Berurteilung oder Frei=
sprechung wegen Abtreibung
B
Meldung über Berbrechen und Bergehen
auf gleichgeschlechtlicher Grundlage
da
Tätigkeitsbericht über Sittlichkeitsver=
KP.=Stelle,KP.=Leitstelle
brechen und =Vergehen auf gleichge-
schlechtlicher Grundlage
B
Tätigkeitsbericht über Abtreibungen
a
"
Kriminalpoli-
Drtspolizeibehörde
258
zeiliche Stati=
(Gendarmerie)
stik f. d. Deut=
KPSt. KPLSt. RRPA.
sche Reich
Bordruck F
Ersuchen um Auskunft aus dem Straf=
Ortspolizeibehörde
n.abgeb.
register
(Gendarmerie)
) Die Gestaltung dieser Bordrucke ist noch nicht endgültig.
Ergänzung 1941.
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Vordruck
Bezeichnung
Wird gebraucht von
Seite
Merkblatt C
Besichtigungsergebnis ber Gemeinde-
KP.=Leitstellen u. Stellenn.abgeb.
Friminalpolizeiverwaltungen
KTS. A
Schußwaffenerkennungsdienst (Diese Bor=
Drtspolizeibehörde
#
B
drucke sind nur vom RP=Amt zu beziehen)
Gendarmerie)
M.I
Nachweisung ü. d. Soll= u. Iststärke
KP.=Stelle,KP.=-Leitstelle
11
Strafnachricht
Mitteilung über Beftrafung
Mitteil. Behörde
P
Einlieferungs-
Einlieferungsanzeige
anzeige
darmerie, KP.=Stelle,
2
KP.=Leitstelle
Besond.Fahn=
K.=Abt., NP.=Stelle,
1
dungskosten
NP.=Leitsielle
R. Pol,-Dordeucke
N. Pol. 15
Bernehmung von Zeugen u. Beschuldigten
Ortspolizeibehörde
n.abgeb.
15a
Jugendlicher
(Gendarmerie)
"
28
Mängel an Kraftfahrzeugen
*
“
37
Sportleistungsblatt
“
H
9UC
68
Strafanzeige
M
n
40
Personenbeschreibung für die kriminal-
4
polizeiliche Fahndung
“
ntom
 m n Mah
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Ergänzung 1941.
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XVII. Bekämpfung der Zigeunerplage.

Die Bekämpfung der Zigeunerplage ist unter Aufhebung der ver-

schiedenen landesrechtlichen Bestimmungen nunmehr für das Reichs-

gebiet durch den RdErl. des RF4uChdDtPol. im RMdI. vom

8. 12. 1938 (RMBliV. S. 2105, Mitteilungsblatt A S. 112) einheitlich

geregelt worden:

A. Allgemeine Bestimmungen.

I. Inländische Zigeuner.

1. (1) Die bisher bei der Bekämpfung der Zigeunerplage ge-

sammelten Erfahrungen und die durch dierassenbiologischen Forschun-

gen gewonnenen Erkenntnisse lassen es angezeigt erscheinen, die

Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in

Angriff zu nehmen. Erfahrungsgemäß haben die Mischlinge den

größten Anteil an der Kriminalität der Zigeuner. Andererseits hat

es sich gezeigt, daß die Versuche, die Zigeuner seßhaft zu machen,

gerade bei den rassereinen Zigeunern infolge ihres starken Wander-

triebes mißlungen sind. Es erweist sich deshalb als notwendiq, bei

der endgültigen Lösung der Zigeunerfrage die rassereinen Zigeuner

und die Mischlinge gesondert zu behandeln.

(2) Zur Erreichung dieses Zieles ist es zunächst erforderlich,

die Rassenzugehörigkeit der einzelnen im Deutschen Reich leben-

den Zigeuner und der nach Zigeunerart umherziehenden Personen

festzustellen.

Erfassung

(3) Ich ordne deshalb an, daß alle seßhaften und nicht seß-

haften Zigeuner sowie alle nach Zigeunerart umherziehenden Per-

sonen beim Reichskrim.-Pol.-Amt — Reichszentrale zur Bekämp-

fung des Zigeunerunwesens — zu erfassen sind.

Meldung

(4) Die Pol.-Behörden haben demgemäß alle Personen,

die nach ihrem Aussehen, ihren Sitten und Ge-

bräuchen als Zigeuner oder Zigeunermischlinge

angesehen werden, sowie alle nach Zigeunerart

umherziehenden Personen über die zuständige Krim.-

Pol-Stelle und Krim.-Pol.-Leitstelle an das Reichskrim.-Pol.-Amt —

Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens — zu melden.
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(5) Die Meldung hat auf einer Karteikarte nach näherer An-
weisung des Reichskrim.-Pol.-Amtes zu erfolgen.
2. (1) Vor Erstattung der Meldung sind alle Zigeuner, Zigeu- Fingerab-
nermischlinge und nach Zigeunerart umherziehenden Personen,
drucknahme
die das 6. Lebensjahr vollendet haben, erkennungsdienstlich zu
behandeln.
(2) Ferner ist vor der Meldung das Personenfeststellungsver- Personenfest.
fahren durchzuführen. Zu diesem Zwecke kann gem. Ziff. A II 1 f
stelungen
des RdErl. v. 14. 12. 1937 — Pol S-Kr 3 Nr. 1682/37-2098
(nicht veröffentl.) über vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch
die Pol. die polizeiliche Vorbeugungshaft verhängt werden.
(3) Bei der Personenfeststellung ist auch die Staatsangehörig-
Staatsan-
keit der erfaßten Personen zu überprüfen. Das Ergebnis ist in der
gehörigit
dem Reichskrim.-Pol.-Amt vorzulegenden Karteikarte zu vermer-
ken, und zwar dahingehend, ob die Reichsangehörigkeit oder eine
fremde Staatsangehörigkeit nachgewiesen ist. Ist der Nachweis
weder der Reichsangehörigkeit noch einer fremden Staatsangehörig-
keit erbracht, sind die betreffenden Personen als staatenlos zu
bezeichnen.
3. (1) Die endgültige Feststellung, ob es sich um einen Zigeu-
Rassefest-
ner, Zigeunermischling oder eine sonstige nach Zigeunerart um-
stellung
herziehende Person handelt, trifft das Reichskrim.-Pol.-Amt auf
Grund eines Sachverständigengutachtens.
(2) Ich ordne deshalb auf Grund des § 1 der VO. des Reichs-
präsidenten zum Schutze von Volk und Staat v. 28. 2. 1933
(RGBl. I S. 83) - für das Land Oesterreich auf Grund des § 1
der Zweiten VO. zum Ges. über die Wiedervereinigung Oester-
reichs mit dem Deutschen Reiche v. 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 262),
für die sudetendeutschen Gebiete auf Grund des § 1 der Dritten
VO. zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ver-
waltung der sudetendeutschen Gebiete v. 22. 10. 1938 (RGBl. I
S. 1453) — an, daß alle Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach
Zigeunerart umherziehenden Personen verpflichtet sind, sich der
zur Erstattung des Sachverständigengutachtens erforderlichen ras-
senbiologischen Untersuchung zu unterziehen und die notwendigen
Angaben über ihre Abstammung beizubringen. Die Durchführung
dieser Anordnung ist mit Mitteln polizeilichen Zwanges sicherzu-
stellen.
Ergänzung 1941.
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Beschei-
(3) Ueber die stattgefundene Untersuchung und die Einleitung
nigung
des Personenfeststellungsverfahrens erhalten die betreffenden Per-
sonen eine Bescheinigung nach näherer Anweisung des Reichskrim.-
Pol.-Amts
Ausweis-
(4) Die Einführung des Kennkartenzwanges für Zigeuner auf
papiere
Grund des § 1 der VO. des RMdI. über Kennkarten v. 22. 7. 1938
(RGBl. I S. 913) bleibt vorbehalten.
4. (1) Ausweispapiere aller Art (Pässe, Staatsangehörigkeitsaus-
weise, Wandergewerbescheine usw.*) sind Zigeunern, Zigeunermisch-
lingen oder sonstigen nach Zigeunerart umherziehenden Personen
nur nach vorhergehender Zustimmung der Staatl. Krim.-Pol.
Krim.-Pol.-Stelle — auszuhändigen. Dabei ist wie folqt zu verfahren:
(2) Die für die Ausstellung der Ausweispapiere zuständigen
Behörden übersenden die Anträge mit ihrer Stellungnahme der für
den Sitz der betreffenden Behörde zuständigen Krim.-Pol.-Stelle.
Diese hat — erforderlichenfalls unter Rückfrage bei der Krim.-
Pol.-Leitstelle und der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeu-
nerunwesens — zu prüfen, ob die Person des Antragstellers ein-
wandfrei feststeht, ob ein Personenfeststellungsverfahren läuft und
ob die rassenbiologische Untersuchung nach Ziff. 3 durchgeführt
ist. Steht die Person des Antragstellers einwandfrei fest und liegen
keine sonstigen Bedenken gegen die Aushändigung des Ausweis-
papieres vor, so erteilt die Krim.-Pol.-Stelle ihre Zustimmung hier-
zu. Steht jedoch die Person nicht fest, so darf das Ausweispapier
erst ausgehändigt werden, nachdem das Personenfeststellungsverfah-
ren und die rassenbiologische Untersuchung durchgeführt worden
sind und die Person einwandfrei feststeht.
(3) In den Ausweispapieren ist ausdrücklich zu vermerken, daß
es sich bei dem Antragsteller um einen Zigeuner, Zigeunermischling
oder eine nach Zigeunerart umherziehende Person handelt. Außer-
dem ist auf den Ausweispapieren — möglichst in der linken
unteren Ecke — der Abdruck des rechten Zeigefingers des Inhabers
anzubringen.
Wanderge-
5. (1) Bei Anträgen auf Ausstellung von Wandergewerbeschei-
werbescin
nen ist stets eingehend zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorausset-
zungen (§§ 57 bis 57 b, 62 GewO.) vorliegen. Dabei ist ein be-
sonders strenger Maßstab anzulegen.
) Vgl. wegen der Arbeitsbücher S. 2107.
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(2) Besitzt ein Zigeuner, ein Zigeunermischling oder eine nach
Zigeunerart umherziehende Person einen Wandergewerbeschein,
der bei strenger Handhabung der geltenden Bestimmungen hätte
versagt werden können, so ist er vorläufig abzunehmen und der
Krim.-Pol.-Stelle einzusenden. Diese hat sodann bei der Behörde,
die den Wandergewerbeschein ausgestellt hat, die Zurücknahme
des Scheines (§ 58 GewO.) anzuregen. Entsprechendes gilt, wenn
auferlegte Beschränkungen (§§ 60, 60 b GewO.) verletzt, gesetz-
liche Pflichten (§ 60 c GewO.) nicht erfüllt oder Verbote (§§ 60 d,
62 GewO.) übertreten werden.
(3) Von der Erteilung der Erlaubnis zu Vorführungen (§ 6Oa Erlaubnis
GewO.) ist tunlichst abzusehen.
führungen
zu Vor-
6. (1) Die Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs darf Führerschein
Zigeunern, Zigeunermischlingen und nach Zigeunerart umherzie-
henden Personen nur nach vorhergehender Zustimmung der Staatl.
Krim.-Pol. — Krim.-Pol.-Stelle — und nur dann erteilt werden,
wenn die Eignung zur Führung von Kraftfahrzeugen (persönliche
Zuverlässigkeit usw.) nach besonders sorgfältiger Prüfung einwand-
frei feststeht.
(2) Die Bestimmungen in Ziff. A 4 Abs. (2) gelten ent-
sprechend.
7. Waffenerwerbscheine und Waffenscheine sind gem. § 15 Waffenschein
Abs. 2 Ziff. 3 des Waffenges. v. 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 265)
werbsschein
u. Waffener
stets zu versagen.
8. (1) Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart um-
herziehende Personen, die in Horden reisen oder rasten, sind zu
trennen.
(2) Als Horde gilt die Vereinigung mehrerer einzelstehender Horde
Personen oder mehrerer Familien und die Vereinigung einzel-
stehender Personen mit einer Familie, der sie nicht angehören.
9. (1) Bei allen Zigeunern und nach Zigeunerart umherziehen-
Vorbeu-
den Personen ist zu prüfen, ob die Voraussetzung der Bestimmung
gungshaft
in Ziff. A II 1 e des RdErl. v. 14. 12. 1937 — Pol S-Kr 3
Nr. 1682/37-2098 (nicht veröffentl.) über vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung durch die Pol. gegeben ist. (Gefährdung der All-
gemeinheit durch asoziales Verhalten.) Hierbei ist ein besonders
strenger Maßstab anzulegen.
Ergänzung 1941.
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(2) Nach der Festnahme ist zu prüfen, ob Angehörige der Fest-
genommenen unterstützungsbedürftig sind. Diese sind gegebenen-
falls dem zuständigen Wohlfahrtsamt zur Betreuung namhaft zu
machen.
II. Ausländische Zigeuner.
1. Ausländische Zigeuner sind am Uebertritt auf deutsches Ge-
biet zu hindern. Die Zurückweisung und Zurückschiebung hat auch
dann zu erfolgen, wenn die ausländischen Zigeuner im Besitz der
zur Einreise berechtigenden Pässe, Paßersatzpapiere und Sichtver-
merke sind.
2. Gegen im Deutschen Reich angetroffene ausländische Zigeu-
ner sind auf Grund der Ausländerpol.-VO. v. 22. 8. 1938 (RGBl. I
S. 1053) Áufenthaltsverbote für das Reichsgebiet zu erlassen. Sie
sind über die Reichsgrenze abzuschieben.
3. Als ausländische Zigeuner sind alle Zigeuner anzusehen, die
die deutsche Reichsangehörigkeit nicht nachweisen können.
B. Maßnahmen der Ortspol.-Behörden.
Meldung
1. Die Ortspol.-Behörden haben jedes Auftreten von Zigeunern,
Zigeunermischlingen und nach Zigeunerart umherziehenden Per-
sonen der zuständigen Dienststelle der Vollzugspol. (Staatl. Krim.-
Pol., Gend., Gemeindekrim.-Pol., Schutzpol. der Gemeinden) unver-
züglich mitzuteilen.
Lagerung
2. (1) Die Ortspol.-Behörden bestimmen, an welchen Plätzen
und für welchen Zeitraum die in Ziff. 1 genannten Personen
lagern dürfen. Die Genehmigung zum Lagern ist schriftlich unter
Erhebung einer Gebühr zu erteilen. Die Gebühr beträgt 1 RM für
jede Person und ist im voraus zu erheben. In besonderen Aus-
nahmefällen kann die Gebühr ermäßigt oder nachgelassen werden.
Bei Erteilung der Erlaubnis ist die Åuflage zu erteilen, daß der
schriftliche Bescheid vor dem Wegzug der Örtspol.-Behörde zurück-
zugeben ist.
Sicherheits-
(2) Die Ortspol.-Behörden haben außerdem zur Sicherung der
leistung
ordnungsmäßigen Wiederinstandsetzung des Platzes und zur Siche-
rung etwaiger Schadensersatzansprüche eine Sicherheit in Geld bis
zu 30 RM zu fordern. Den in Ziff. 1 genannten Personen ist bei
der Genehmigungserteilung zu eröffnen, daß die Sicherheit ver-
fällt, wenn sie strafbare Handlungen verüben, irgendwelchen Scha-
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den anrichten oder den Lagerplatz nicht ordnungsmäßig wieder
herrichten. Wenn die Sicherheit nicht in Geld gestellt werden kann,
sind Sachwerte einzubehalten.
(3) Die Maßnahmen sind auf die VO. des Reichspräsidenten
v. 28. 2. 1933 (RGBl. I S. 83) in Form von Einzelanordnungen
oder allgemeinen Anordnungen zu stützen.
3. Üeber alle Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeuner- Verzeichnisse
art umherziehenden Personen, die auf der Gemarkung einer Ge-
meinde lagern, sind von den Ortspol.-Behörden nach näherer Be-
stimmung des Reichskrim.-Pol.-Amts Verzeichnisse zu führen.
C. Aufgaben der polizeilichen Vollzugsorgane.
1. Die Vollzugsbeamten der Pol. haben darüber zu wachen,
Über-
daß die Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart um-
wachung
herziehenden Personen allen für sie ergangenen Anordnungen
Folge leisten. Die Krim.-Pol.-Stellen sind dabei als Träger des
kriminalpolizeilichen Vollzugsdienstes gehalten, die Befolgung der
zur Bekämpfung der Zigeunerplage ergangenen Vorschriften zu
überwachen.
2. Auffällige Beobachtungen sind unverzüglich der zuständigen Meldung
Krim.-Pol.-Stelle zu melden, die sie auszuwerten und erforder-
lichenfalls über die Krim.-Pol.-Leitstelle dem Reichskrim.-Pol.-Amt
— Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens — mit-
zuteilen hat.
3. Die Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart
Reichsmelde-
umherziehenden Personen sind von den polizeilichen Vollzugsbeam-
Ordnung
ten insbesondere darauf hinzuweisen, daß sie sich gem. § 25 der
VO. über das Meldewesen (Reichsmeldeordnung) v. 6. 1. 1938
(RGBl. I S. 13) unverzüglich nach ihrem Eintreffen persönlich
bei der Meldebehörde des Uebernachtungsortes zu melden und über
ihre Person auszuweisen haben. Dabei ist auf die Strafbestimmun-
gen bei Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht in § 26 der
Reichsmeldeordnung zu verweisen. Die Ausweise sind für die
Dauer des Aufenthalts bei der Ortspol.-Behörde zu hinterlegen.
4. Die Vollz.ugsbeamten der Pol. haben die Ausweispapiere
Ausweis-
stets eingehend zu überprüfen. Ergibt die Ueberprüfung eine Be-
papierc
anstandung, so ist das Ausweispapier abzunehmen und unter Bei-
fügung eines Berichts der Krim.-Pol.-Stelle einzusenden, die das
Erforderliche veranlaßt.
Ergänzung 1941.
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5. Auf die Einhaltung der seuchenpolizeilichen Bestimmungen

ist sorgfältig zu achten.

6. Die polizeilichen Vollzugsorgane haben untereinander und

mit den Ortspol.-Behörden der Nachbarbezirke ständige Fühlung

zu halten.

D. Besondere polizeiliche Maßnahmen in den Grenz-

gebieten und in der Nähe von Großstädten.

1. Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart umher-

ziehende Personen sind aus den an die Reichsgrenze angrenzenden

Landkreisen und Stadtkreisen mit polizeilichen Mitteln fernzuhal-

ten. Auf bereits dort seßhafte Zigeuner und Zigeunermischlinge

findet diese Bestimmung keine Anwendung.

2. Die Abschiebung der Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach

Zigeunerart umherziehenden Personen in Städte über 500 000

Einwohner darf in Zukunft nicht mehr erfolgen. Die Pol.-Organe

der Landkreise und kleineren Städte, die an derartige Großstädte

angrenzen, haben daher die. Zigeuner von diesen Großstädten fern-

zuhalten.

E. Maßnahmen der Standesämter.

1. Der Standesbeamte hat jede Geburt, jede Eheschließung und

jeden Sterbefall eines Zigeuners, eines Zigeunermischlings oder

einer nach Zigeunerart umherziehenden Person alsbald nach der

Eintragung der für den Sitz des Standesamts zuständigen Krim.-

Pol.-Stelle unter Uebersendung einer beglaubigten Abschrift der

Eintragung mitzuteilen; desgleichen sind Randvermerke zu den Ein-

tragungen in die Personenstandsbücher (Standesregister)mitzuteilen.

Die Mitteilung muß in allen Fällen gemacht werden, in denen der

Standesbeamte weiß, daß die Beteiligten zu dem in Frage kommen-

den Personenkreis gehören. Besondere Nachforschungen, ob diese

Voraussetzung zutrifft, braucht er jedoch nicht anzustellen. Die

Krim.-Pol.-Stelle leitet die Mitteilung nach entsprechender Aus-

wertung über die Krim.-Pol.-Leitstelle der Reichszentrale zur Be-

kämpfung des Zigeunerunwesens zu.

2. (1) Da die Tatsache, daß eine Person als Zigeuner oder

Zigeunermischling gilt oder sonst nach Zigeunerart umherzieht, in

der Regel den Verdacht begründet, daß die Ehe nach § 6 der

Ersten VO. zur Ausf. des Ges. zum Schutze des deutschen Blutes
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und der deutschen Ehre v. 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334) oder

auf Grund der Bestimmungen des Ehegesundheitsges.*) nicht ge-

schlossen werden darf, hat der Standesbeamte in allen Fällen, in

denen von derartigen Personen das Aufgebot bestellt wird, ein

Ehetauglichkeitszeugnis gem. § 17 der genannten VO. oder gem.

§ 3 der Ersten VO. zur Durchf. des Ehegesundheitsges. v. 29. 11.

1935 (RGBl. I S. 1419) zu verlangen.

(2) Fordern Zigeuner, Zigeunermischlinge oder nach Zigeuner-

art umherziehende Personen beglaubigte Abschriften von Eintra-

gungen in die Personenstandsbücher oder Personenstandsurkunden

an, so sind ihnen die Abschriften oder Urkunden nicht unmittelbar

auszuhändigen oder zu übersenden, vielmehr hat der Standesbeamte

sie der für den Sitz des Standesamts zuständigen Krim.-Pol.-Stelle

zur Weiterleitung an die Antragsteller zu übermitteln. Nr. 1

Satz 2 gilt entsprechend.

Durch RdErl. d. RF4uChdDtPol. v. 10. 11. 1939 (RMBliV.

S. 2339. Mitteilungsblatt A S.210) wurde ergänzend folgendes be-

stimmt:

Die in Ziffer A I 4 des RdErl. v. 8. 12. 1938 (S. 210²) ent-

haltene Anordnung, daß Ausweispapiere aller Art an Zigeuner,

Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart umherziehende Personen

nur nach vorheriger Zustimmung der staatlichen Kriminalpolizei

— Kriminalpolizeistelle - auszuhändigen sind, bezieht sich nicht

auf die Aushändigung der Arbeitsbücher, die nach der Verordnung

über das Arbeitsbuch v. 22. 4. 1939 (RGBl. I S. 824) von den

Arbeitsämtern auszustellen sind.

Die Einschaltung der staatlichen Kriminalpolizei bei der Aus-

händigung der Arbeitsbücher hat in der Weise zu erfolgen, daß die

Ortspol.-Behörden vor Einteilung der auf dem Vordruck des Ar-

beitsbuchantrages in der rechten oberen Ecke vorgesehenen Beschei-

nigungen (über die Erfüllung der polizeilichen Meldepflicht) an

Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart umherziehende

Personen bei der Krim.-Pol.-Stelle anfragen, ob die Person des An-

tragstellers feststeht.

Steht die Person des Antragstellers nach Auskunft der Krim.-

Pol.-Stelle fest, so ist die vorerwähnte Bescheinigung zu erteilen.

) Vgl. RGBl. 1935 I S. 1246.

Ergänzung 1941.
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Dabei ist der Vordruck hinter dem Satz „Die Anqaben unter 3

(Staatszugehörigkeit) treffen zu" handschriftlich durch den Zusatz

zu ergänzen:

Die Person steht nach den Feststellungen der Kriminalpolizei-

stelle

fest.

Bestehen dagegen nach Mitteilung der Krim.-Pol.-Stelle Zwei-

fel, ob die Person des Antragstellers feststeht, so darf die Beschei-

nigung von der Ortspol.-Behörde erst erteilt werden, nachdem das

Personenfeststellungsverfahren nach den hierfür geltenden Bestim-

mungen durchgeführt worden ist und die Person des Antragstellers

einwandfrei feststeht.

Nach den vorstehenden Vorschriften sind alle Personen zu behan-

deln, die nach ihrem Aussehen, ihren Sitten und Gebräuchen als

Zigeuner oder Zigeunermischlinge angesehen werden, sowie alle

nach Zigeunerart umherziehenden Personen.

F. Maßnahmen der Gesundheitsämter.

Die Gesundheitsämter haben jede ihnen vorkommende Per-

son, die als Zigeuner oder Zigeunermischling angesehen werden

muß oder die nach Zigeunerart umherzieht, alsbald der zuständigen

Krim.-Pol.-Stelle gebührenfrei mitzuteilen. Die betreffenden Per-

sonen sind entsprechend den Richtlinien für die Durchführung der

Erbbestandsaufnahme v. 23. 3. 1938*) in die Wohnort- und Ge-

burtsortkartei aufzunehmen und entsprechend Ziff. 17 f dieser

Richtlinien auf der Karteikarte zu kennzeichnen. Personen, für die

sich ein Geburtsort innerhalb des Deutschen Reiches nicht ermitteln

läßt, gelten hierbei als im Ausland geboren. Die Geburtsortkarte

ist dementsprechend beim Reichsgesundheitsamt zu führen.

G. Schlußvorschriften.

1. Die bisherigen einschlägigen Landesvorschriften sind aufzu-

heben, soweit nicht Fragen berührt werden, die in diesem RdErl.

nicht gereqelt sind. Gesetze oder Pol.-VOn. mit Strafschutz sind

den Richtlinien dieses RdErl. entsprechend abzuändern.

2. Soweit Bestimmungen dieses RdErl. im Lande Oesterreich

und in den sudetendeutschen Gebieten nicht unmittelbar angewandt

werden können, sind sie sinngemäß anzuwenden.

*) Vgl. RdErl. v. 1. 4. 1938 - IVb 1289/38-1075b (nicht veröffentl.).



2109

Das Reichskriminalpolizeiamt hat zu dem RdErl.d RFuChdDtPol.

v. 8. 12. 1938 (vgl. S. 210) unter dem 1. 3. 1939 eine

Ausführungsanweisung

EHGMD04M

Vorbemerkung.

Die meisten Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeu-

nerart umherziehenden Personen sind dem Reichskriminalpolizeiamt

Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens — akten-

mäßig bereits bekannt. Ein großer Teil ist auch schon rassenbiolo-

gisch untersucht worden. Mit Rücksicht hierauf wird die im RdErl.

vorgesehene Erfassung zunächst durch eine Zusammenarbeit des

Reichskriminalpolizeiamtes mit der rassenhygienischen und bevöl-

kerungsbiologischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes

vorbereitet. Die im RdErl. unter A I 3 (3) vorgesehene Beschei-

nigung wird durch das Reichskriminalpolizeiamt von Fall zu Fall

ausgestellt und dem Inhaber durch die Gendarmerie oder Orts-

polizeibehörde, in dessen Bereich er sich befindet, ausgehändigt

werden. Nach Aushändigung ist dem Inhaber die Auflage zu

Beschädi-

gung des

erteilen, die Bescheinigung in einer Zelluloid-

Zigeuner-

Ausweises

oder Zellophanhülle zum Schutz gegen Beschädi-

gung zutragen.

Die Erstattung der im RdErl. unter A I 1 (4 u. 5) - vgl.

S. 210/210 und in der Ausführungsanweisung unter BI vorgeschrie-

benen Meldungen ist somit vorerst zurückzustellen. Sie

wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Reichskriminalpolizeiamt

festgesetzt werden. Es wird alsdann eine bestimmte Fahndungs-

woche vorgesehen, in der festzustellen ist, welche Personen bereits

im Besitz einer Bescheinigung sind und welche noch nicht er-

faßt worden sind. Ueber die Personen, die während

der Fahndungswoche nicht im Besitze der vom Reichskriminal-

polizeiamt ausgestellten Bescheinigung betroffen werden, wird als-

dann Meldung auf Vordruck RKP. Nr. 172*) zu erstatten sein.

) Im Anhang S. 2545 bis 2547.

Ergänzung 1941.



56ai

21010

Die Ausführungsanweisung selbst hat folgenden Wortlaut:

Die Behandlung der Zigeunerfrage liegt im Sinne nationalsoziali-

stischer Aufbauarbeit. Ihre Lösung kann daher nur verwirklicht

werden, wenn hierbei nationalsozialistisches Gedankengut berück-

sichtigt wird. Wenn auch als Grundsatz für die Bekämpfung der

Zigeunerplage voranzustellen ist, daß das deutsche Volk auch jede

seinem Volkstum fremde Rasse achtet, so muß Ziel der staatlichen

Maßnahmen zur Wahrung der Einheit der deutschen Volksgemein-

schaft sein einmal die rassische Absonderung des Zigeunertums vom

deutschen Volkstum, sodann die Verhinderung der Rassenvermi-

schung und schließlich die Regelung der Lebensverhältnisse der

reinrassigen Zigeuner und der Zigeunermischlinge. Die erforderliche

Rechtsgrundlage kann nur durch ein Zigeunergesetz geschaffen wer-

den, das die weiteren Blutvermischungen unterbindet und alle

wichtigen Fragen, die das Leben der Zigeunerrasse im deutschen

Volksraum mit sich bringt, regelt.

Der RdErl. d. RF4uChdDtPol. i. RMdI. vom 8. 12. 1938 ordnet

zunächst die Erfassung der im Reichsgebiet lebenden Personen

an, die bei der Bevölkerung als Zigeuner gelten oder bei der

Polizei als Zigeuner bekannt sind. Die Erfassung bezweckt sowohl

die Feststellung der Zahl der Zigeuner, als auch die Ermöglichung

der rassischen Einordnung aller nach Zigeunerart lebenden Per-

sonen. Wenn einwandfrei feststeht, wieviele Zigeuner, Zigeuner-

mischlinge und nach Zigeunerart umherziehende Menschen es im

Reichsgebiet gibt, können weitere Maßnahmen ergriffen werden. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Polizei mit der früheren

Behandlung der Zigeunerfrage brechen muß. Sie läßt sich nicht

allein dadurch lösen, daß die einzelnen Gaue des Reiches infolge

verschieden ausgefallener Einzelbestimmungen oder infolge bald

mehr, bald weniger strenger Handhabung der Vorschriften durch

die einzelnen Vollzugsorgane ihr Gebiet möglichst frei von Zigeu-

nern halten, dafür aber andere Gebiete um so mehr mit Zigeunern

überschwemmt werden. Das Zigeunerproblem muß viel-

mehr im Reichsmaßstabe gesehen und gelöst

werden.
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Zur Durchführung der nach dem RdErl. der Polizei im ein-

zelnen obliegenden Aufgaben gelten folgende Richtlinien:

A. Allgemeines.

I. Aufgaben.

Der RdErl. sieht zunächst die Erf as sun g aller im Reichs-

gebiet lebenden Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeuner-

art umherziehenden Personen vor. Gleichzeitig mit der äußeren

Erfassung sind die Personenfeststellung und die Feststellung der

Staatsangehörigkeit durchzuführen. Schließlich ist die rassebiologi-

sche Untersuchung dieser Personen durchzuführen, um einwandfrei

zu erkennen, ob es sich im Einzelfall um einen reinen Zigeuner,

einen Zigeunermischling oder einen Nichtzigeuner handelt.

Daneben sieht der Erlaß schon jetzt eine Mitwirkung der

Kriminalpolizei und der Kriminaldienst verrichtenden Ortspolizei bei

der allgemeinen Behandlung der Zigeuner, darunter auch bei der

Regelung der Lebensverhältnisse aller zigeunerischen Menschen vor.

II. Zuständigkeiten.

Die Zuständigkeiten sind nach dem Erlaß auf verschiedene

Stellen des Vollzugsdienstes verteilt.

1. Ortspolizeibehörden und Gendarmerie.

Sämtliche Vollzugsbeamten der Ortspolizeibehörden, die Orts-

polizeibehörden selbst und die Gendarmerie sind verpflichtet, die

nachstehend unter B und C näher beschriebenen Meldungen und

Verrichtungen durchzuführen.

2. Kriminalpolizeistellen.

Auf den Kriminalpolizeistellen als Trägern des kriminalpolizei-

lichen Vollzugsdienstes lastet der Schwerpunkt aller Vollzugsmaß-

nahmen, die der Erlaß vorsieht. Die Kriminalpolizeistellen haben

in Ausübung der ihnen übertragenen Befugnisse sämtliche Dienst-

stellen ihres Bezirks über die grundlegenden Gesichtspunkte und die

zur fruchtbringenden Arbeit nötigen Einzelfragen zu unterrichten.

Sie haben in besonderem Maße auch für die bei der Behandlung

von Zigeunerfragen unerläßliche Zusammenarbeit aller Dienst-

stellen ihres Bezirks zu sorgen. Die den Kriminalpolizeistellen im

einzelnen übertragenen Aufgaben sind nachstehend unter B-C

näher erläutert.

Ergänzung 1941.
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Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist bei jeder Kriminalpolizeistelle
ein Sachbearbeiter zu bestellen, dem — soweit erforderlich
- ausschließlich die Bearbeitung aller Zigeunerfragen obliegt.
3. Kriminalpolizeileitstellen.
Die Kriminalpolizeileitstellen haben für die gleichmäßige Be-
handlung aller Zigeunerfragen bei den Kriminalpolizeistellen ihres
Bezirks zu sorgen und die zentrale Bearbeitung durchzuführen. Die
Zuständigkeiten im einzelnen sind nachstehend unter B und C
nicht erläutert.
Bei jeder Kriminalpolizeileitstelle ist eine Dienststelle für
Zigeunerfragen zu errichten, die alle Zigeunerangelegenheiten
im Rahmen der Gesamtaufgaben der Kriminalpolizeileitstelle be-
arbeitet.
4. Reichskriminalpolizeiamt.
Das Reichskriminalpolizeiamt - Reichszen-
trale zur Bekämpfungdes Zigeunerunwesens- hat
den gesamten Vollzugsdienst im Zusammenhang mit der Zigeuner-
frage zu überwachen und die erforderlichen allgemeinen und be-
sonderen Weisungen zu geben. Alle Zweifelsfragen sind ihm zur
Entscheidung zuzuleiten. Der Verkehr mit ausländischen Behörden
und dem Internationalen Büro der IKPK. wird ausschließlich durch
das Reichskriminalpolizeiamt durchgeführt.
B. Erfassung.
I. Meldung.
Meldung der
1. Zur Durchführung der Erfassung aller seßhaften und nicht-
Ortspolizei-
behörde seßhaften Zigeuner sowie aller nach Zigeunerart umherziehenden
an die
KP.-Stelle
Personen haben die Polizeibehörden nach dem RdErl. sämtliche
Personen, die nach ihrem Aussehen, ihren Sitten und Gebräuchen
als Zigeuner oder Zigeunermischlinge angesehen werden, sowie
alle nach Zigeunerart umherziehenden Personen zu melden.
2. Die Meldung erfolgt auf Vordruck RKP. 172 (Muster S.254 5 u. 6).
Alle Spalten des Vordruckes sind nach den Angaben der zu er-
fassenden Personen genauestens auszufüllen. Auf genaue Angabe der
Abstammungsverhältnisse ist wegen der rassischen Einordnung größ-
ter Wert zu legen. Dies gilt vor allem auch für die Feststellung
der Eltern und Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits.
Bei der Ausfüllung der Spalte des Familienstandes ist genau
anzugeben, ob eine standesamtliche Trauung - wann und wo
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-
stattgefunden hat oder ob die Betreffenden in „Zigeunerehe“
leben. Bei standesamtlich oder zigeunerisch Verheirateten sind
Name, Geburtstag und -ort mitanzugeben; diese Angabe ersetzt
nic ht die Ausfüllung des Meldevordruckes für den Ehegatten.
In die Meldung müssen auch die — ehelichen und unehelichen
— Kinder jeden Alters aufgenommen werden. Für Kinder über
16 Jahre ist außerdem ein besonderer Meldevordruck auszufüllen.
Vorhandene Ausweispapiere und sonstige Unterlagen sind ein-
zusehen.
3. Die Meldungen haben die Ortspolizeibehörden und
die Gen darm erie für die in ihrem Dienstbereich wohnenden
oder aufhältlichen Personen zu erstatten. Bescheinigungen über
die erfolgte Meldung sind nicht auszustellen. Die Meldungen sind
der zuständigen Kriminalpolizeistelle einzusenden.
4. Die Kriminalpolizeistellen prüfen die Meldungen,
Auswertung
veranlassen erforderlichenfalls Ergänzungen, werten sie für ihre KP.-Stelle u.
durch die
Zwecke aus und senden sie an die zuständige Kriminalpolizeileitstelle
KPL.-Stelle
weiter. Die Kriminalpolizeileitstellen verfahren entspre-
chend und leiten die Meldungen an das Reichskriminal-
polizeiamt - Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeuner-
unwesens - weiter.
II. Personenfeststellung und Feststellung der Staatsangehörigkeit.
1. Die Ortspolizeibehörden und die Gendarmerie
Tätigkeit der
Ortspolizei-
treffen alle erforderlichen Maßnahmen, soweit sie dazu im Stande sind.
behörde u.
a) Sie prüfen alle Angaben zur Person und Staatsangehörigkeit an
Gendarmerie
Hand etwa vorhandener Ausweispapiere, standesamtlicher oder
sonstiger amtlicher Eintragungen und Unterlagen (Personalien-
prüfung).
b) Sie ermitteln ferner zuverlässige Erkennungszeugen, also An-
gehörige oder sonstige, vornehmlich beamtete Personen, welche
die festzustellende Person aus der Familie oder Sippe heraus
kennen (Personenfeststellung).
c) Sie tragen die ausgewerteten Urkunden und die Angaben der
Erkennungszeugen auf dem Meldevordruck RKP. 172 (vgl.
S. 254 5 u. 6) ein. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei zigeune-
rischen Menschen in jeder Beziehung größte Vorsicht und größ-
tes Mißtrauen angebracht ist. Bei Ausweispapieren ist stets
zu prüfen, ob sie nicht etwa gefälscht oder verfälscht sind.
Ergänzung 1941.
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Auf den Ausweispapieren angebrachte Fingerabdrücke sind mit
dem entsprechend abzunehmenden Fingerabdruck tunlichst zu
vergleichen. Besteht der Verdacht, daß Ausweispapiere inhalt-
lich falsch oder unecht sind, sind sie stets — nötigenfalls unter
Einleitung eines Strafverfahrens - abzunehmen.
d) Alle über 6 Jahre alten Personen sind erkennungsdienstlich
zu behandeln, sofern nicht aus den berechtigt geführten Aus-
weispapieren, z. B. in Preußen: Bescheinigung auf Vordruck
RKP. 24, Bayern, Baden: Personalblatt u. dgl., sowie neuerdings
Bescheinigung gemäß Erlaß A I 3 (3) und B IV der Ausfüh-
rungsanweisung (S. 254 7) einwandfrei ersichtlich ist, daß die
erkennungsdienstliche Behandlung schon erfolgt ist.
Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung
sind ferner Fingerabdrücke nach Vordruck RKP. Nr. 11/11a in
dreifacher Ausfertigung zu nehmen. Auch bei gleichzeitig er-
statteter Meldung auf Vordruck RKP. Nr. 172 sind die Finger-
abdruckblätter genauestens auszufüllen.
Sofern die Ortspolizeibehörden und Dienststellen der Gen-
darmerie über fotografisches Gerät verfügen und eine Lichtbild-
aufnahme nach den Umständen tunlich ist, sind auch Licht-
bilder — ebenfalls in dreifacher Ausfertigung - herzustellen.
Es genügt indessen, wenn Lichtbilder von Personen über
16 Jahren hergestellt werden.
e) Das erkennungsdienstliche Material ist in der Regel gleichzeitig
mit der. Meldung (B I) der zuständigen Kriminalpolizeistelle
zu übersenden.
Tätigkeit der
2. Die Kriminalpolizeistellen haben das ihnen über
KP.-Stelle
Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart umherziehende
Personen zugesandte Material (Meldung auf Vordruck RKP. 172
und erkennungsdienstliches Material) auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit zu überprüfen und vorhandene Vorgänge über die er-
faßte Person auszuwerten. Erforderlichenfalls sind der Vordruck
RKP. Nr. 172 sowie die Fingerabdruckblätter entsprechend zu er-
gänzen. Alsdann ist das gesamte Material, nachdem es auch für
die Zwecke der Kriminalpolizeistelle entsprechend ausgewertet ist,
an die Kriminalpolizeileitstelle weiterzuleiten.
Tätigkeit der
3. Die Kriminalpolizeileitstellen haben ein Zehn-
KPL.-Stelle
fingerabdruckblatt in ihre Sammlung einzulegen und die beiden
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übrigen sowie die Meldung auf Vordruck RKP. 172 an das Reichs-
kriminalpolizeiamt - Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeu-
nerunwesens — zu übersenden.
Im übrigen haben sie das Personenfeststellungsverfahren nach
den hierfür geltenden Bestimmungen durchzuführen. Handelt es
sich um einen besonders schwierigen Fall der Personenfeststellung
— grundsätzlich bei Rückfragen im Ausland — ist das gesamte
vorhandene Material an das Reichskriminalpolizeiamt abzugeben.
Erforderlichenfalls ist polizeiliche Vorbeugungshaft zum Zwecke
der Personenfeststellung zu verhängen (vgl. RdErl. d. RF uChdDt-
Pol. v. 8. 12. 1938 - RMBliV. S. 2105 - A I 1 (2) und RdErl. d.
RuPrMdI. v. 14. 12. 1937 betr. Vorbeugende Verbrechensbekämp-
fung durch die Polizei — nicht veröffentlicht - A II 1f).
4. Das Reichskriminalpolizeiamt entscheidet end-
Tätigkeit
gültig über das Ergebnis jedes Personenfeststellungsverfahrens;
d. RKPA.
das gleiche gilt hinsichtlich der Feststellung der Staatsangehörigkeit.
In besonders schwierigen Fällen soll das Reichskriminalpolizei-
amt. - Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens
auch die Durchführung des Personenfeststellungsverfahrens
selbst vornehmen.
III. Rassebiologische Untersuchung.
Die Durchführung der an Zigeunern, Zigeunermischlingen und
Tätigkeit
nach Zigeunerart umherziehenden Personen vorzunehmenden rasse-
d. RKPA.
biologischen Untersuchung wird vom Reichskriminalpolizeiamt ver-
anlaßt. Es stellt die Rassezugehörigkeit nach Einholung einer gut-
achtlichen Aeußerung der rassehygienischen und bevölkerungsbiolo-
gischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes fest. Den Mit-
arbeitern dieser Stelle ist jede erwünschte Auskunft zu erteilen
sowie polizeilicher Schutz und Unterstützung bei der Durchführung
ihrer Aufgaben zu gewähren — vgl. auch RdErl. v. 8. 12. 1938
A I 3 (2).
IV. Bescheinigung.
Die in Abschnitt A I 3 (3) des RdErl. vorgesehene Bescheini- Tätigkeit
gung stellt das Reichskriminalpolizeiamt nach Muster A-C S.2547 aus.
d. RKPA.
Zu der Bescheinigung wird ein dauerhaftes, unzerreißbares
Papier, und zwar für reinrassige Zigeuner in brauner Farbe (S.2547 A),
Ergänzung 1941.
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für Zigeunermischlinge in gleicher Farbe mit einem hellblauen
Querstreifen (S. 2547 B), für Nichtzigeuner, aber nach Zigeunerart
umherziehende Personen in grauer Farbe (S. 2547 C) verwendet.
Jede Bescheinigung erhält eine Nummer. Die Reichszentrale
zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens führt über die ausgestellten
und zur Aushändigung versandten Bescheinigungen eine Kontrolliste.
Die Bescheinigung ist über die zuständige Kriminalpolizeileit-
stelle, die sich der Vermittlung der Kriminalpolizeistelle bedienen
Aushän-
kann, der Ortspolizeibehörde oder Gendarmeriestelle, in deren
digung durch
die Ortspol.-
Amtsbereich sich die betr. Person befindet, zwecks Aushändigung
behörde u.
Gendarmerie
an sie zu übersenden. Vor der Aushändigung der Bescheinigung
ist sie mit dem Abdruck des rechten Zeigefingers des Inhabers
zu versehen. Ueber die Aushändigung hat der Zigeuner eine Quit-
tung zu leisten, auf die gleichfalls der Abdruck des rechten Zeige-
fingers zu setzen ist. Die Quittung hat folgenden Wortlaut:
den
19.
Heute ist mir von der Ortspolizeibehörde — Gendarmeriestelle
— in
die Bescheinigung des Reichskriminal-
polizeiamtes Nr.
ausgehändigt worden.
(Unterschrift)
Mit der Aushändigung der Bescheinigung wer-
den alle früheren Zigeunerausweispapiere un-
gültig. Sie sind den betreffenden Personen ab-
zunehmen und zusammen mit der Quittung an die
Kriminalpolizeistelle einzusenden. Die Quittung ist
an das Reichskriminalpolizeiamt - Reichszentrale zur Bekämp-
fung des Zigeunerunwesens - zu leiten. Einsprüche gegen die
rassische Einordnung sind dem Reichskriminalpolizeiamt mit sämt-
lichen Unterlagen über die Abstammungsverhältnisse zuzuleiten.
C. Überwachung.
I. Wandern und Lagern in Horden.
Die in Abschn. B 2-3 des Erlasses (S. 210 4 - 5) getroffene Vorschrift
über die Zuteilung von Lagerplätzen für Zigeuner, Zigeunermisch-
linge und nach Zigeunerart umherziehende Personen durch die
Ortspolizeibehörde bezweckt, das planlose Wandern zu verhindern.
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Es sind leicht bewachbare, übersichtliche Lagerplätze anzuweisen.
Ortspolizei-
Als Zeitdauer für das Lagern im Freien sind regelmäßig nur 1-2 Gendarmerie
behörde u.
Nächte festzusetzen.
Die auf der Ortspolizeibehörde zu führenden Lagerverzeichnisse
müssen folgende Spalten enthalten:
Laufende Nr., Zuname, Vornamen, Geburtstag und -ort aller
über 16 Jahre alten Personen, Reiseweg (woher gekommen,
wohin abgewandert), Art der hinterlegten Ausweispapiere,
Raum für Kontrollvermerke und besondere Bemerkungen.
II. Laufende Kontrolle.
Wo immer Zigeuner, Zigeunermischlinge oder nach Zigeuner- Ortspolizei-
art umherziehende Personen betroffen werden, sind sie einer
behörde u.
Gendarmerie
eingehenden Prüfung zu unterziehen. Kann an Hand mitgeführter
Ausweispapiere die Person nicht einwandfrei festgestellt werden
oder können gar keine Ausweispapiere vorgewiesen werden, so
ist die erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen und im
übrigen wie bei der Erfassung zu verfahren (S. 210 11 - 12).
Bei der Durchführung von Kontrollen ist besonders darauf
zu achten, ob entführte Minderjährige, gesuchte Personen oder
Gegenstände mitgeführt werden, die durch strafbare Handlungen
erlangt sind. In derartigen Fällen oder wenn Gefährdung der All-
gemeinheit durch asoziales 'Verhalten im Sinne der Ziffer A I 9
des Erlasses vorliegt, ist sofortige Mitteilung an die zuständige
Kriminalpolizeistelle zu machen, damit diese unverzüglich das Wei-
tere veranlassen kann.
III. Behandlung krimineller Personen.
1. Vorbeugende Tätigkeit.
Gegen Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach Zigeunerart um-
KP.-Stelle u.
herziehende Personen sind bei Anlegung eines besonders strengen
Umständen
Vorschlag
Maßstabes polizeiliche Vorbeugungsmaßnahmen anzuwenden. Zur
durch Orts-
polizei-
Verhängung der Vorbeugungshaft müssen die Voraussetzungen
behörde
der Bestimmungen in Ziffer A II 1e des RdErl. v. 14. 12. 1937
sowie der Richtlinien des Reichskriminallpolizeiamtes v. 4. 4. 1938
(S. 18 A II 1e) vorliegen. Nicht als Asoziale im Sinne dieser Vor-
schriften sind diejenigen Personen anzusehen, die lediglich von Ort
zu Ort ziehend mit ihrem Hausierhandel, Pferdehandel, Musizieren
usw. ihren Lebensunterhalt fristen, dagegen ist durch dem RdErl.
Ergänzung 1941.



21018
RSHA. V (RKPA.) Nr. 60º1/474 1939 v. 20. 11. 1939 der Begriff
asozial ausgedehnt worden auf Zigeunerinnen, die wegen Wahr-
sagens bestraft sind oder die in begründetem Verdacht des Wahr-
sagens stehen oder gestanden haben.
2. Verfolgende Tätigkeit bei Straftaten.
Ortspolizei-
In allenFällen,in denenstrafbareHandlungen vor Zigeunern,
behörde u.
Gendarmerie
Zigeunermischlingen oder nach Zigeunerart umherzie'genden Per-
sonen festgestellt oder vermutet werden, ist der zuständigen Krimi-
nalpolizeistelle gemäß der „Allgemeinen Dienstanweisung für den
kriminalpolizeilichen Meldedienst und Erkennungsdienst“ unter Be-
nutzung der RKP.-Vordrucke 13 und 14 Nachricht zu geben. Die
Meldungen sind von der Kriminalpolizeistelle nach Prüfung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit an die Kriminalpolizeileitstelle wei-
terzuleiten.
IV. Richtlinien über die Erteilung von Ausweispapieren aller Art.
Kreispolizei-
Die Prüfung der Erteilung oder Versagung von Ausweispapieren
behöörde
aller Art hat nach einem einheitlichen strengen Maßstab zu ge-
schehen. Ausschlaggebend für die Entscheidung muß in erster
Linie die Rassezugehörigkeit sein.
Bei unbestraften Zigeunern wird der mildeste, bei vorbestraften,
insbesondere auch bei Mischlingen, der schärfste Maßstab anzu-
legen sein. Den wiederholt Vorbestraften wird in der Regel ein
Wandergewerbeschein oder die Erlaubnis zum Führen eines Kraft-
fahrzeuges zu versagen sein.
Wandergewerbescheine sind grundsätzlich zu versagen, wenn
sie als Deckmantel zur Begehung strafbarer Handlungen, insbe-
sondere der typischen Zigeunerdelikte, in denen das Brauchtum
der Zigeuner eine besondere Rolle spielt (wie Betteln, Wahrsagen,
Gesundbeten), dienen können.
Liegt begründeter Anlaß zur Zurücknahme eines erteilten
Wandergewerbescheines vor, so ist er dem Inhaber abzunehmen
und der Kriminalpolizeistelle mit entsprechendem Bericht einzusenden.
D. Ausländische Zigeuner.
1. Aufenthaltsverbot.
Kreispolizei-
Aufenthaltsverbote gegen ausländische Zigeuner, Zigeuner-
behörde
mischlinge oder nach Zigeunerart umherziehende Personen sind
auszusprechen, wenn sie praktisch durchführbar erscheinen. Bei
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Personen, deren Staatsangehörigkeit urkundlich nicht nachgewiesen

ist, sowie bei Staatenlosen werden sie in der Regel nicht möglich

sein; jedoch sind die Bestimmungen über Ausweisungshaft, Aus-

länderpolizeiVdg. vom 22. 8. 1938 RGBl. I S. 1053 § 7 Abs. 4, 5

und Dienstanweisung hierzu Ziff. 18 zu beachten.

2. Verkehr mit dem Internationalen Büro der JKPK.

Die nach RdErl. d. RuPrMdI. v. 5. 6. 1936 (RMBliV. S. 783) RKPA.

an das Internationale Büro der IKPK. zu erstattenden Meldungen

werden vom Reichskriminalpolizeiamt - Reichszentrale zur Be-

kämpfung des Zigeunerunwesens - durchgeführt.
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XVIII. Die Neuordnung der

Weiblichen Kriminalpolizei.

Die Organisation der Weiblichen Kriminalpolizei wurde durch

den Erlaß vom 24. 11. 1937 (RMBliV. S. 1828, Mitteilungsblatt A

S. 22) auf eine neue Grundlage gestellt.

I. Organisation.

(1) Bei den Kriminalpol.-Leitstellen, den Kriminalpol.-Stellen

und, soweit ein Bedürfnis besteht, bei den Kriminalabteilungen der

staatl. Pol.-Verwaltungen sind Sonderdienststellen „Weibl. Krimi-

nalpolizei" unter der Leitung von weibl. Kriminalbeamten einzu-

richten. Die Dienststelle „Weibl. Kriminalpolizei“ untersteht un-

mittelbar dem Leiter der Reichskriminalpol.-Behörde (vgl. RdErl.

v. 16. 7. 1937, RMBliV. S.1152, Mitteilungsblatt A S.7).

(2) Beim Reichskriminalpol.-Amt ist ein Referat „Weibl.

Kriminalpolizei" zu errichten.

II. Aufgaben.

(3) Die „Weibl. Kriminalpolizei“ erfüllt als Glied der staatl.

Kriminalpol. grundsätzlich nur kriminalpolizeiliche Aufgaben. Sie

ist das Bindeglied zwischen der Polizei und den Einrichtungen der

Fürsorge, leistet aber keine Fürsorgearbeit. Auf Anfordern kann

sie auch für die Geh. Staatspol. und die Ordnungspol. tätig

werden.

(4) Der „Weibl. Kriminalpolizei“ obliegt:

a) die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen,

b) die Erfassung kriminell und sexuell gefährdeter Kinder und

weibl. Minderjähriger im Rahmen der allgemeinen vorbeugen-

den Tätigkeit der Kriminalpol.,

c) die Einleitung der erzieherischen oder fürsorgerischen Betreu-

ung hilfsbedürftiger Personen, die innerhalb des Arbeitsbereichs
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der Kriminalpol. bekannt werden, durch Ueberweisung an die
Einrichtungen der Fürsorge.
(5) Sie ist insbesondere zuständig für:
a) die Bearbeitunq von Anzeigen gegen strafmündige Kinder und
weibl. Jugendliche, soweit nicht im begründeten Einzelfall die
Bearbeitung in einer Spezialdienststelle der männl. Kriminal-
pol. erforderlich erscheint,
b) die Bearbeitung von Anzeigen gegen weibl. Minderjährige und
weibl. Volljährige in Ausnahmefällen z. B. nach Eigenart der
Persönlichkeit - körperliche oder psychische Krankheit, Ver-
zweiflungszustand, Erziehungsbedürftigkeit —
c) die Mitwirkung bei allen Strafsachen durch Vernehmung von
Kindern, weibl. Jugendlichen und Minderjährigen, in Aus-
nahmefällen (vgl. Abs. 5b) auch von weibl. Volljährigen als
Verletzte oder Zeugen,
d) den Streifendienst und die Ermittlungen zur Erfassung von
sexuell und kriminell gefährdeten Kindern, weibl. Jugendlichen
und weibl. Minderjährigen,
e)
die Mitwirkung bei der vorbeugenden Tätigkeit der Kriminal-
pol gegen weibl. Personen.
III. Schlußbestimmungen.
(6) Das Reichskriminalpolizeiamt erläßt die fachlichen Ausf.-
Anweisungen zu diesem RdErl.
(7) Ueber Einstellung, Laufbahn und Ausbildung der „Weibl.
Kriminalpolizei“ erfolgt Sonderregelung.
(8) Die Bestimmungen der VfdP. Nr. 36 über „Verwendung“
und „Einordnung“ der weibl. Kriminalbeamten sowie die ent-
sprechenden Vorschriften der außerpreuß. Länder treten außer
Kraft.
Die nach Absatz 2 des Erlasses vorgesehenen Ausführungsan-
weisungen wurden vom Reichskriminalpolizeiamt unter dem
19. 5. 1938 herausgegeben. Sie bestimmen folgendes:
Ausführungsanweisungen.
Wie in alle Bereiche des völkisch-staatlichen Lebens zum
Nutzen des Volksganzen die Frau zur Gestaltung fraulicher Son-
deraufgaben mit einbezogen wird, so soll nach dem Willen des
Ergänzung 1941.
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Reichsführers  und Chefs der Deutschen Polizei auch die Krimi-

nalpolizei nicht auf die Mitarbeit der Frau verzichten, sondern

die ihrer Wesensart entspringenden Wirkungsmöglichkeiten derErfül-

lung aller der Kriminalpolizei von der nationalsozialistischen Staatsfüh-

rung gestellten Aufgaben nutzbar machen. Hier aber wird sie die

kriminalpolizeiliche Arbeit des Mannes in erster Linie überall dort

zu ergänzen haben, wo in ihrem Bereiche Kinder und Jugendliche

auftauchen. Darüber hinaus ist sie innerhalb der Kriminalpolizei

stets dann heranzuziehen, wenn bei weiblichen Minderjährigen

und Frauen besondere soziale Verhältnisse oder in der Person

begründete Besonderheiten den Einsatz einer Frau mit volkspflege-

rischer Schulung zweckmäßig erscheinen lassen.

A. Organisation.

(zu I 1 und 2 des Erlasses)

KP(L)I. Reichskriminalpolizeibehörden.

Stellen

Die „Weibliche Kriminalpolizei“ bildet innerhalb der Kriminal-

polizeileitstelle und Kriminalpolizeistelle eine besondere Dienststelle

unter weiblicher Leitung. Diese Sonderdienststelle ist ohne Zwischen-

schaltung eines Inspektions- oder Dienststellenleiters unmittelbar dem

Leiter der Kriminalpolizeileitstelle oder Kriminalpolizeistelle zu un-

terstellen. Besteht bei Kriminalabteilungen weibliche Kriminalpolizei,

ist sinngemäß zu verfahren.

Die Leitung der Sonderdienststelle WKP. wird in der Regel

einer Kriminalkommissarin übertragen. Soweit dieses nicht ge-

schehen kann, ist der mit der Leitung beauftragten Beamtin die

Durchführung ihrer Aufgaben als „leitende Beamtin“ zu ermöglichen,

z. B. durch Hinzuziehung zu Besprechungen über grundsätzliche

Angelegenheiten, Dienststellenleiter-Besprechungen u. dgl.

RKPa.I. Reichskriminalpolizeiamt.

Dem Referat WKP. im Reichskriminalpolizeiamt obliegt die

Ueberwachung und Förderung der Arbeit der WKP. im Rahmen der

geltenden Bestimmungen. Insbesondere wird sie sich erstrecken auf:

a) Organisation, Einsatz und Verwendung der WKP.

b) Erforschung und Verbesserung der Arbeitsmethoden, Fortbil-

dung, Schulung der Beamtinnen.

c) Mitwirkung bei allen grundsätzlichen Vereinbarungen über die

Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Einrichtungen
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der öffentlichen Jugendhilfe und der Fürsorge, soweit es sich
um Regelungen handelt, die den der WKP. zugewiesenen Per-
sonenkreis betreffen
d) Ueberwachung der jugendlichen Nachkommen von Berufs- und
Gewohnheitsverbrechern.
B. Aufgaben.
esiloaisnin
(zu 3 des Erlasses)
I. Allgemeines.
Beamtinnen der WKP. werden überall dort zur Erfüllung
kriminalpolizeilicher Aufgaben eingesetzt, wo sich für sie als
Frau besondere Aufgaben ergeben (vgl. Einleitung). Damit ist
es unvereinbar, die Beamtinnen mit detektivartigen Ermittlungen
und Ueberlistungen von Verbrechern nach Art von Vigilantinnen
zu beauftragen.
Ebenso scheidet für sie auch eine rein fürsorgerische Tätig-
keit aus, für die andere Behörden oder Einrichtungen zuständig
sind (Jugend- und Wohlfahrtsämter, NS-Volkswohlfahrt, Hitler-
Jugend u. a.).
Der Erlaß sieht vor, daß die Beamtinnen auch für die Geheime
Staatspolizei und die Ordnungspolizei im Rahmen ihrer allgemeinen
Aufgaben tätig werden können. Die Anforderung von Beamtinnen
hat in der Regel beim Chef oder Leiter der Kriminalpolizeibehörde
zu erfolgen.
Darüber hinaus kann die WKP. aber auch von sich aus An-
regungen, die sie auf Grund von Erfahrungen oder Einzelwahr-
nehmungen bei Erfüllung ihrer Aufgaben gemacht hat, über den
Chef oder Leiter der Kriminalpolizeibehörde an die Dienststellen
der Geheimen Staatspolizei und Ordnungspolizei weitergeben.
II. Ausrüstung.
Die Beamtinnen der WKP. versehen ihren Dienst in Zivil-
kleidung.
Sie führen keine Waffen. Trotzdem ist ihre Unterweisung in
der Handhabung von Waffen zur Vermeidung von Unfällen er-
forderlich. Wenn die Beamtinnen bei ihrer Arbeit - z. B. einer
Durchsuchung - auf eine Waffe stoßen, müssen sie in der Lage
sein zu beurteilen, ob diese geladen oder gesichert ist. Sie haben
daher mindestens einmal im Jahr an einfachen Schießübungen —
Ergänzung 1941.
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Pistolenschießen — teilzunehmen. Dafür sind Dienstwaffen zur

Verfügung zu stellen.

III. Dienstbetrieb.

Für die Dienststelle WKP. gelten im Allgemeinen sinngemäß

alle Verfügungen und Anordnungen, die den inneren Dienstbetrieb

der Kriminalpolizei regeln. Sonderbestimmungen kommen nur in-

soweit für sie in Frage, als die Eigenart ihres Aufgabengebietes

solche erforderlich machen (z. B. Dienstbereitschaften, Mitwirkung

bei Sonderaktionen u. dgl.).

Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen hat sie

folgendes zu beachten:

Die Vernehmungen erfordern besondere Sorgfalt, weil Aus-

sagen von Kindern und jungen Menschen, vor allem wenn sie

sich in den Entwicklungsjahren befinden, kritischer zu bewerten

sind als die erwachsener Personen.

Die Bearbeitung von Straffällen, in denen Kinder oder Jugend-

liche als Beschuldigte oder Zeugen eine Rolle spielen, muß so

schnell wie möglich in Angriff genommen werden, um zu vermei-

den, daß das Erlebte in der Erinnerung der Kinder und Jugendlichen

verblaßt und sie in unerwünschter Weise beeinflußt werden, so

daß sie Erlebtes und Besprochenes nicht mehr zu unterscheiden

vermögen.

Die polizeilichen Vorladungen von Kindern bis zu 14 Jahren

sind stets — die von Jugendlichen je nach Lage des Falles —

an die Erziehungsberechtigten zu richten, denen anheimzustellen

ist, ihre Kinder zu begleiten.

Vorgeladene Kinder und Jugendliche dürfen keinesfalls un-

nötig auf ihre Vernehmung warten, damit nicht noch kurz davor

absichtlich oder unabsichtlich Unsicherheit in das Erinnerungsbild

ihrer Wahrnehmungen hineingetragen werden kann. Sie sind zweck-

mäßig von vornherein von den Erwachsenen, die in gleicher Sache

vorgeladen sind, zu trennen und bis zum Beginn ihrer Verneh-

mung mit Spielsachen, Bilderbüchern, Zeitschriften u. ä. abzu-

lenken und zu beschäftigen.

Zu den Vernehmungen sind die Erziehungsberechtigten oder

andere an der Erziehung interessierte Personen (z. B. Lehrer,

Vertreter der öffentlichen Jugendhilfe u. ä.) in der Regel nicht
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hineinzuziehen, da die Kinder und Jugendlichen bei der An-

wesenheit Dritter - vor allem Respektspersonen - häufig mit

der Aussage zurückhalten. Dem berechtigten Interesse der Oben-

genannten an der Kenntnis der Sachlage ist auf Wunsch durch

nachträgliche Bekanntgabe des Ergebnisses der Vernehmung —

Rücksprache - stattzugeben, soweit das mit den kriminalistischen

Belangen vereinbar ist.

Für die Vernehmungen kindlicher Zeugen spielen Altersgren-

zen keine Rolle, auch die Aussagen kleinster Kinder können wert-

voll sein.

Im Interesse der Wahrheitsfindung muß eine wiederholte Be-

fragung der kindlichen und jugendlichen Zeugen möglichst vermie-

den werden. Darum ist die erste Vernehmung sorgfältig vorzube-

reiten und tunlichst erschöpfend zu gestalten. Bevor mit der Er-

örterung des Sachverhalts begonnen wird, sind die Kinder und

Jugendlichen durch geeignete Befragung nach harmlosen Erlebnissen

so zum Sprechen zu bringen, daß auch über ihre geistigen Fähig-

keiten (Merkfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, Fantasie u. dgl.) ein

Eindruck gewonnen wird. Bei Sittlichkeitsfällen ist darauf zu

achten, die Vernehmungen nicht weiter als unbedingt notwendig

auszudehnen, ohne dabei die Gründlichkeit der Erörterung des

Tatbestandes zu beeinträchtigen. Die Jugendlichen dürfen keines-

falls angeregt werden, über das tatsächlich erforderliche Maß

hinaus sich gedanklich mit den Dingen zu beschäftigen.

Die Niederschrift über die Aussage von Kindern (bis zu

14 Jahren) hat im allgemeinen wie die jeder anderen Vernehmung

zu erfolgen, jedoch ist von der Unterschrift der Kinder abzusehen.

Die vernehmende Beamtin bürgt mit ihrer Unterschrift allein für

die Richtigkeit der Niederschrift über die gemachten Aussagen.

In einfachen Fällen genügt ein Bericht über die Aussage.

In einem ergänzenden Aktenvermerk sind die Wahrnehmungen

über das Verhalten der Jugendlichen und über den von ihnen ge-

wonnenen Eindruck niederzulegen.

Gegenüberstellungen von Kindern und weiblichen jugendlichen

Zeugen mit einem Beschuldigten haben — sofern sie sich nicht

überhaupt vermeiden lassen — grundsätzlich von Beamten der

männlichen und weiblichen Dienststellen gemeinsam zu erfolgen.

Ergänzung 1941.
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Durch Vereinbarungen mit geeigneten Aerzten (Aerztinnen)
Gerichtsärzten, Fürsorgeärzten, Krankenhäusern - ist dafür
Sorge zu tragen, daß die der Klärung eines kriminalpolizeilichen
Ermittlungsverfahrens dienenden gynäkologischen (§ 81a
StrPO.) und gegebenenfalls psychiatrischen Unter-
su c h un g en an Kindern und Jugendlichen jederzeit möglich sind.
Zur Prüfung der Glaubwürdigkeit, die bei Kindern und Jugend-
lichen mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen ist, werden in der
Regel noch Ermittlungen über die persönlichen und häuslichen Ver-
hältnisse, die Führung, den Ruf, das Verhalten der Jugendlichen in
der Schule, der Arbeitsstelle usw. erforderlich sein. Hierbei ist
enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe geboten*).
Für den Dienstverkehr der WKP. mit dem ihr sonst zugewie-
senen Personenkreis gelten die allgemeinen Dienstanweisungen der
Kriminalpolizeibehörden.
C. Zuständigkeiten
bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.
(zu 4a, 5a, b, c, des Erlasses).
Die Zuständigkeit der WKP. bei der Aufklärung strafbarer
Handlungen gliedert sich in:
I. Selbständige Bearbeitung von Anzeigen.
II. Mitwirkung allgemeiner Art bei der Bearbeitung kriminal-
polizeilicher Fälle.
III. Mitwirkung bei Sonderfällen.
I. Selbständige Bearbeitung von Anzeigen.
Die selbständige Bearbeitung einer Anzeige umfaßt die Er-
örterung des Falles bis zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft.
Dabei hat die WKP., wenn kriminalpolizeiliche Erfahrungen
- allgemeiner Art, oder aus ähnlich gelagerten Fällen — für
die Erörterung von Bedeutung sein können, sich von vornherein
mit den in Frage kommenden Dienststellen der Kriminalpolizei ins
Benehmen zu setzen. Auf alle Fälle sind Vorgänge, die für eine
Spezialdienststelle von Interesse sein können, dieser nach Abschluß
der Bearbeitung zur Kenntnisnahme zuzuleiten.
) Eine erschöpfende Darlegung der bei der Vernehmung von Kindern und
Jugendlichen zu beachtenden Gesichtspunkte geht über den Rahmen dieser Ausfüh-
rungsanweisungen hinaus.
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Die WKP. ist grundsätzlich zuständig für die selbständige Be-
arbeitung von Anzeigen in allen Ermittlungsverfahren gegen:
a) strafunmündige Kinder bis zu 14 Jahren.
Erscheinen diese Anzeigen zunächst auch in strafrechtlicher
Hinsicht unbedeutend, so ist der Einsatz kriminalpolizeilicher Kräfte
zu ihrer Aufklärung aber notwendig, um zu prüfen, ob an den Straf-
taten Erwachsene als mittelbare Täter, Anstifter oder Hehler be-
teiligt sind.
Ferner ist die Bearbeitung der Anzeigen gegen strafunmündige
Kinder durch polizeilich und volkspflegerisch geschulte Kräfte so
sachgemäß zu gestalten, daß die Begegnung des Kindes mit der
Polizei von erzieherischer Wirkung, d. h. geeignet ist, das Kind
vor der Begehung weiterer Straftaten zu bewahren. Die Bearbei-
tung dieser Anzeigen erhält dadurch den Wert vorbeugender kri-
minalpolizeilicher Maßnahmen.
In Sittlichkeitsfällen, in denen Knaben vom 12. Lebensjahre
ab beschuldigt sind, soll die männliche Kriminalpolizei mitwirken,
da Knaben dieses Alters sich erfahrungsgemäß in geschlechtlichen
Dingen dem Manne gegenüber zwangsloser aussprechen.
Die Vorgänge in Ermittlungssachen gegen strafunmündige Kin-
der verbleiben bei der Dienststelle WKP. zwecks Sammlung und
Auswertung. Erfordern besondere Umstände dennoch die Abgabe
der Vorgänge an eine andere Behörde, z. B. die Staatsanwaltschaft,
sind auf jeden Fall Durchschläge zurückzubehalten;
b) weibliche Jugendliche bis zu 18 Jahren.
Bei Bearbeitung dieser Straffälle sind zur Vorbereitung der
gerichtlichen Urteilsfindung im Sinne des § 3 Jugendgerichtsgesetz
v. 16. 2. 1923 (RGBl. I S. 135) neben der Erforschung der Tat-
umstände eingehende Ermittlungen über die geistige und seelische
Entwicklung des Jugendlichen anzustellen, die auch Anhaltspunkte
dafür zu ergeben haben, ob Erziehungsmaßregeln gemäß § 5 Jugend-
gerichtsgesetz erforderlich sind.
Die Erforschung der Täterpersönlichkeit wird durch die Er-
mittlungen der Jugendgerichtshilfe (§ 3 Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz v. 9. 7. 1922 RGBl. I S. 633, §§ 22, 31, 42 Jugendgerichts-
gesetz v. 16. 2. 1923 (RGBl. I S. 135) ergänzt (s. auch Abschnitt E).
Auf die allgemeine Verfügung des Reichsjustizministers v. 21. 5. 1935
Ergänzung 1941.
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— Mitteilung in Strafsachen Nr. 8 (IIIa 18 355/35) § 14 Mitteilungen
an Jugendschutzbehörden in Strafsachen gegen Minderjährige
-
wird hingewiesen.
Sind Kinder und weibliche Jugendliche an größeren Straftaten
Erwachsener beteiligt und würde die Abtrennung der Jugendsachen
die Gesamtaufklärungsarbeit gefährden, oder ist aus besonderen
Gründen die Bearbeitung der Straftat bei einer Spezialdienststelle
der männlichen Kriminalpolizei zweckmäßig, so kann eine Beamtin
der WKP. vorübergehend an die für die Bearbeitung zuständige
Dienststelle abgeordnet werden, z. B. bei Todesermittlungssachen,
Brandermittlungssachen u. a. m.;
c) weibliche Minderjährige.
(Halberwachsene im Alter von 18-21 Jahren.)
Bei den Minderjährigen - Halberwachsenen im Alter von
18-21 Jahren - handelt es sich um Menschen, die weder nach
der Seite der Jugendlichen, noch nach der der Erwachsenen hin
einheitlich zu erfassen sind, weil sich die Entwicklung vom Jugend-
lichen zum Erwachsenen beim einzelnen Menschen verschieden
vollzieht*).
Deshalb wird immer dann die Zuständigkeit der WKP. gegeben
sein, wenn es sich um noch nicht vorbestrafte oder unerheblich
vorbestrafte Minderjährige handelt;
d) volljährigeweiblichePersonen
Die WKP. ist mit der Bearbeitung von Straffällen gegen weib-
liche volljährige Personen zu betrauen, wenn
der geistige oder körperliche Zustand der Beschuldigten es
angebracht erscheinen läßt, z. B. bei Schwangerschaft, Geistes-
störung, Verzweiflungszustand (Kindestötung § 217, Selbst-
mordversuch in Verbindung mit Mord (Totschlag) oder Mord-
(Totschlags-)versuch an Kindern §§ 211, 212) oder es sich
um Straffälle handelt, bei denen das Kind im Mittelpunkt steht
und Erziehungsfragen zu berücksichtigen sind, für deren Erör-
terung sich die sozialpflegerisch geschulte Frau besonders
) „Erfahrungsgemäß ist aber nicht selten bei Minderjährigen zwischen 18 und
21 Jahren die noch unvollkommene seelische Entwicklung und unzureichende Wider-
standskraft gegen Verführung die Ursache ihrer Straffälligkeit. Solche Minderjährige
bedürfen auch im Strafverfahren einer möglichst wirksamen erzieherischen Behandlung."
Reichsminister Dr. Frank — Bekanntmachung vom 12. 9. 1933
-
II 497 II
(Bayr. Staatsanz. vom 14. 9. 1933).
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eignet, z. B. Kindesmißhandlung § 223b, Kindesaussetzung
§ 221 RStrGB. Siehe auch Allgemeine Verfügung d. RJM.
v. 9. 8. 1937 betr. Jugendschutzkammern Nr. 262 Jugendschutz
(32 30 III a4 904) Deutsche Justiz S. 1206.
Da es sich hier häufig um sozial besonders gelagerte Fälle
handelt, werden bei ihrer Bearbeitung unter Umständen die Ge-
sichtspunkte der Gnadenordnung vom 6. 2. 1935 - Deutsche
Justiz 1935 S. 203 §§ 21, 25 —, bezüglich eines späteren Gnaden-
erweises zu erörtern sein.
II. Mitwirkung allgemeiner Art.
Die WKP. hat in Strafsachen, die zur Zuständigkeit an-
derer kriminalpolizeilicher Dienststellen gehören,
mitzuwirken, soweit Personen des ihr zugewiesenen Kreises als
Geschädigte, Zeugen u. dgl. beteiligt sind:
a) Kin der (bis zu 14 Jahren):
in allen Strafsachen, mit Ausnahme der Knaben vom 12. Lebens-
jahr ab in Sittlichkeitsfällen, da Knaben dieses Alters sich
erfahrungsgemäß in geschlechtlichen Dingen dem Manne gegen-
über zwangloser aussprechen;
b) weibliche Jugendliche (14-18 Jahre):
in allen Strafsachen;
c) weibliche Minderjährige (18-21 Jahre):
in allen Sittlichkeitsfällen, darunter auch Abtreibung § 218,
Kuppelei § 180, 181, Zuhälterei § 181a RStrGB., Rassenschande,
Vergehen gegen das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten vom 18. 2. 1926 (RGBl. I S. 61), § 3616
des RStrGB., soweit es sich um erstmalig Aufgegriffene handelt;
d) volljährige weibliche Personen:
In solchen Fällen, in denen den Umständen nach die Ver-
nehmung durch eine Frau zweckmäßig erscheint (bettläge-
rige Erkrankung, Heimaufenthalt, psychische Erkrankung).
Vgl. auch I d —.
III. Mitwirkung bei Sonderfällen.
a) Körperliche Durchsuchungen von weiblichen Per-
sonen erfolgen nach der allgemeinen örtlichen Regelung. Die
WKP. kann sie dann vornehmen, wenn sie ohnehin an der
Bearbeitung des Straffalles selbst beteiligt ist, oder wenn die
Ergänzung 1941.
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Besonderheit des Falles die Durchsuchung durch eine Beam-

tin erfordert.

b) Mit T ransporten ist die WKP. nur dann zu betrauen, wenn

eine weibliche Gefangene im Einzeltransport einer ständigen

Ueberwachung bedarf und eine andere weibliche Begleitung

nicht zur Verfügung steht.

c) Selbstmordversuche:

Für die Bearbeitung der der Kriminalpolizei gemeldeten Selbst-

mordversuche von Kindern, weiblichen Jugendlichen und Min-

derjährigen ist die WKP. zuständig. Notwendige Vernehmungen

von Frauen, die einen Selbstmordversuch begangen haben, ge-

hören gleichfalls zur Zuständigkeit der WKP.

dGnaden- bzw. Strafzumessungssachen:

Soweit Gnaden- und Strafzumessungssachen von der Kriminal-

polizei bearbeitet werden, gehören Fälle weiblicher Personen

:

in der Regel zur Zuständigkeit der WKP.

D. Vorbeugende Tätigkeit

(zu 4b und 5d, e des Erlasses)

I. Allgemeines.

Der Erlaß betr. vorbeugende Verbrechensbekämpfung des

Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 14. Dezember

1937 Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37 - 2098 — nicht veröffentlicht —

bringt zum Ausdruck, daß die Kriminalpolizei in immer stärkerem

Maße vorbeugende, d. h. verbrechensverhütende Aufgaben

zu erfüllen hat.

Diese vorbeugende Maßnahmen werden um so erfolgreicher

sein, je früher sie einsetzen.

Daher wird bei der vorbeugenden Tätigkeit der Krimi-

nalpolizei das Augenmerk auch auf Kinder, Jugendliche und Minder-

jährige zu richten sein, um sie vor Kriminalität, Abgleiten in die

Prostitution und anderen Schäden zu bewahren, die sich aus Ver-

anlagung, Schwierigkeiten im Entwicklungsalter und Umweltein-

flüssen ergeben.

Insbesondere hat die WKP. im nationalsozialistischen Staat

eine erhöhte Verpflichtung, die Erziehungsaufgaben an der Jugend

erfüllen zu helfen.
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Sie wird im Einzelnen dort einzusetzen haben:

1. wo die Machtmittel des Elternhauses und der Jugendhilfe

(Jugendamt, NS-Volkswohlfahrt, Hitler-Jugend u. a.) nicht aus-

reichen, sondern die Exekutivgewalt der Polizei zur Durchführung

der Erziehungsaufgaben erforderlich ist,

2. wo Kinder, weibliche Jugendliche oder weibliche Minder-

jährige wegen einer ihnen drohenden Gefahr des polizeilichen

Schutzes bedürfen, und wenn andere zuständige *Stellen nicht er-

reichbar sind.

Den Ersuchen geschiedener oder getrennt lebender Eheleute

um Beistand zwecks anderweitiger Unterbringung ihrer Kinder ist

nur dann zu entsprechen, wenn für diese die zu 2. genannten

Voraussetzungen gegeben sind, anderenfalls ist den Antragstellern

anheim zu geben, die Hilfe des Jugendamtes oder des Vormund-

schaftsgerichts anzurufen. Eine Einmischung in privatrechtliche

Familienstreitigkeiten muß auch von der WKP. grundsätzlich ver-

mieden werden; entscheidend ist allein der Gesichtspunkt, ob im

Interesse des nationalsozialistischen Gemeinwohls polizeiliche

Maßnahmen erforderlich sind.

II. Durchführung.

a) Eigene Maßnahmen:

E3

1. Einleitung einer erzieherischen Betreuung.

Alle der WKP. gelegentlich der Aufklärung von Straftaten

bekannt werdenden kriminell und sexuell gefährdeten Kinder, weib-

lichen Jugendlichen und Minderjährigen sind den zuständigen Für-

sorgestellen (Jugendamt, NSV-Jugendhilfe, Hitlerjugend) zur er-

zieherischen Betreuung zu melden. Siehe auch §§ 13 und 14d. All-

gemeinen Verfügung des Reichsjustizministers vom 21. 5. 1935 Nr.8

(III a 18 355/35) — Mitteilungen in Strafsachen - (vgl. Abschn. E).

2. Ueberwachungsdienst.

Der Ueberwachungsdienst ist durch planmäßige Streifen je

nach den örtlichen Verhältnissen auf Bahnhöfen, in Vergnügungs-

stätten, Parkanlagen, Hafenvierteln, auf Rummelplätzen u. ä. durch-

zuführen. Dabei hat die WKP.:

aa) zu fahn d en nach gefährdeten und entlaufenen Kindern,

weiblichen Jugendlichen und Minderjährigen, die ihr von

Ergänzung 1941.
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Eltern, Erziehungsberechtigten oder den Einrichtungen der

Jugendhilfe gemeldet werden,

bb) mitzuwirken bei der Erledigung von Vermißtenanzeigen

und Fahndungsausschreiben betr. weibliche „Minderjährige

in Fürsorgeerziehung“,

cc) aufzugreifen: Kinder, weibliche Jugendliche und Minder-

jährige, die offensichtlich kriminell, sexuell oder körperlich

so gefährdet sind, daß sie sofortigen polizeilichen Zugriffs

bedürfen.

Werden in den vorgenannten Fällen Kinder, weibliche Jugend-

liche und weibliche Minderjährige aufgegriffen, hat die WKP.

nur vorläufige Maßnahmen zu treffen. Die Abgabe an die für die

Erziehung oder Betreuung zuständigen Stellen muß unverzüglich

erfolgen (s. Abschnitt E).

Die Streifen sind möglichst von zwei Beamtinnen auszufüh-

ren; sie können, sofern dies zweckmäßig erscheint, auch gemeinsam

mit Beamten anderer Dienststellen durchgeführt werden.

Ergibt sich bei der Erledigung einer Aufgabe im Außendienst,

daß die Zuständigkeit einer anderen Dienststelle der Sicherheits-

polizei gegeben ist, hat die WKP. die zunächst erforderlichen

Maßnahmen durchzuführen und die zuständigen Dienststellen un-

verzüglich zu verständigen.

Dasselbe gilt sinngemäß für die Aufgaben der WKP., die sich

mit denen der Ordnungspolizei überschneiden, z. B. Beobachtungen

von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz vom 2. 5. 1938

(RGBl. I S. 437), gegen Bestimmungen aus der Reichsgewerbe-

ordnung (Auftreten von Kindern in Varietés und auf Rummel-

plätzen, im Straßenhandel), gegen das Lichtspielgesetz v. 16. 2. 1934

(RGBl. I S. 95), das Gaststättengesetz vom 28. 4. 1930 (RGBI. I

S. 146), gegen die Paßbestimmungen usw.

b) Mitwirkung:

Bei der vorbeugenden Tätigkeit der Kriminalpolizei gegen

Berufsverbrecherinnen und asoziale Frauen hat die WKP. mit-

zuwirken, wenn der Einsatz einer Frau erforderlich erscheint, z. B.

bei der nächtlichen Kontrolle einer weiblichen Person oder bei

der Einschaltung der NSV., zur Betreuung der Angehörigen.
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c) Anregungen:

Die vorbeugende Tätigkeit der WKP. soll sich nicht nur auf

eigene Maßnahmen gegen einzelne Personen beschränken, sondern

sie soll darüber hinaus die Ursachen der Gefährdung erforschen

und Anregungen und Vorschläge für ihre Beseitigung geben.

E. Zusammenarbeit mit Einrichtungen der öffentlichen

Jugendhilfe, Fürsorgestellen, Schulen.

(4 c des Erlasses)

Der WKP. sind von den Dienststellen der Kriminalpolizei alle

Fälle zu melden, in denen Erziehungspflichtige in Strafverfahren

verwickelt sind, sofern in ihrem Haushalt Kinder und minder-

jährige weibliche Personen gefährdet sind. Darüber hinaus sind

auch minderjährige männliche Personen, gleichgültig ob sie selbst

kriminell, oder durch das Verhalten anderer gefährdet sind, der

WKP. zu melden. Tauchen im Bereiche der gesamten Kriminal-

polizei fürsorgebedürftige erwachsene Personen auf, so sind auch

diese der WKP. zu melden.

In den vorgenannten Fällen hat die WKP. dann das Weitere

zu veranlassen, insbesondere sie zur Betreuung an die Einrich-

tungen der Fürsorge weiterzuleiten.

In erster Linie kommen hier in Frage: Ju g en dämter, ein-

schließlich der Jugendgerichtshilfe, deren Aufgabengebiet im Reichs-

jugendwohlfahrtsgesetz vom 9. 7. 1922 (RGBl. I S. 633) und

Jugendgerichtsgesetz vom 16. 2. 1923 (RGBl. I S. 135) gesetzlich

geregelt ist,

Wohlfahrtsämter, Fürsorgeämter,

und insbesondere auch die

Einrichtungen der nationalsozialistischen

Volks w ohl fah rt (NS.-Jugendhilfe, gerichtliche Ermitt-

lungshilfe, Bahnhofsdienst, Hilfswerk „Mutter und Kind“ u. a.)

und des

Deutschen Frauenwerks.

Eine wesentliche Erleichterung wird die Arbeit der WKP.

überall dort erfahren, wo Pflegeämter oder sonstige Einrich-

tungen der Gefährdetenfürsorge bestehen, die in besonderem Maße

auf die Fürsorge für sexuell Gefährdete und die Zusammenarbeit

mit der Polizei eingestellt sind. (Rückbeförderung von ortsfremden

Ergänzung 1941.
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Mädchen in die Heimat, Arbeits- und Unterkommensbeschaffung,
Einleitung von Maßnahmen auf Grund des Gesetzes zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses.)
Mit den genannten Einrichtungen der Fürsorge hat die WKP.
ständige Fühlung zu halten und anzustreben, das bei ihnen vor-
handene Erfahrungsmaterial für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit nutz-
bar zu machen. Die Art der Zusammenarbeit und des Austausches
von Material ist mit diesen Fürsorgestellen zu vereinbaren.
Transporte, Unterbringungen oder dgl., die sich aus der Zu-
sammenarbeit mit den Fürsorgestellen ergeben, sind nur ausnahms-
weise von der WKP. auszuführen, d. h. nur dann, wenn dabei ein
polizeilicher Einsatz erforderlich ist. Erledigung von Zuführungs-
ersuchen der Gesundheitsbehörden auf Grund des Reichsgesetzes
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gehören nicht zur
Zuständigkeit der WKP.
Werden polizeiliche Unterbringungen von Kindern und Jugend-
lichen (Minderjährigen) notwendig, so sind diese nicht in das
Polizeigefängnis einzuweisen. Mit den zuständigen Fürsorgestellen
ist zu vereinbaren, daß polizeilich erfaßte Kinder, Jugendliche
und Minderjährige jederzeit in geeigneten Heimen Aufnahme finden*).
Bei der Erfassung und Ueberführung von „Minderjährigen in
Fürsorgeerziehung“ beschränkt sich die Mitarbeit der WKP. auf
solche Minderjährige, die im Streifendienst von ihr ergriffen werden.
Die polizeiliche Unterstützung der Fürsorgestellen bei der
Ueberführung von „Minderjährigen in Fürsorgeerziehung“ in die
zu ihrer Unterbringung bestimmte Familie oder Anstalt hat nur
dann von Beamtinnen der WKP. zu erfolgen, wenn die Machtmittel
der Fürsorge dazu nicht ausreichen und der Einsatz einer mit
Exekutivgewalt ausgestatteten Frau genügt. Ist Widerstand zu er-
warten, der nur durch körperliche Gewaltsanwendung überwunden wer-
den kann, so verbleibt es bei der Zuständigkeit der männlichen Polizei.
Bei der polizeilichen Unterstützung der Fürsorgestellen zur
Durchführung vormundschaftsgerichtlicher Beschlüsse (z. B. ander-
weitige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus ge-
schiedenen Ehen) ist sinngemäß zu verfahren.
 *) „Zur Unterbringung von Minderjährigen, die zur vorläufigen Fürsorgeerziehung
überwiesen sind, dürfen Gefängnisse, auch Polizeigefängnisse, nicht benutzt werden. Es
wird Sache der örtlichen Jugendämter sein, für eine anderweitige geeignete Bewahrung
Sorge zu tragen.“ Preuß. Ausführungsanweisung (Nr. 8 Volkswohlfahrt v. 15. 4. 1924)
zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und zum Preuß. Ausführungsgesetz v. 29. 3. 1924.
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b
Die Ueberprüfung von Jugendamtsanträgen beim Vormund-
schaftsgericht (Fürsorgeerziehung, Sorgerechtsentziehung) gehört
grundsätzlich nicht zu den Aufgaben der WKP., es sei denn, daß
kriminalpolizeiliche Belange dabei berührt werden.
Bei der Zusammenarbeit mit der Hitler- Jugend sind die
bisher darüber ergangenen Bestimmungen zu beachten, insbeson-
dere über:
„Vermißte Angehörige der nationalsozialistischen Jugendver-
bände“
Anordnung des LKPA. 8414/4. 34 vom 14. November 1934.
„Bekämpfung des Bettelunwesens innerhalb der Hitler-Jugend“
Anordnung des LKPA. 50º/3. 35 vom 4. November 1935.
„Rücktransport bettelnder Angehöriger der Hitler-Jugend“
Anordnung des LKPA. 50º6/3. 35 vom 18. November 1935.
„Mitteilung in Strafsachen an die Hitler-Jugend“
Anordnung des RKPA. 2722/2. 37 vom 12. August 1937.
Auch mit den Schulen ist eine Zusammenarbeit zu pflegen. Die
Lehrkräfte werden aus der — mitunter mehrjährigen - Kenntnis
ihrer Schüler und Schülerinnen und deren häuslicher Verhältnisse
oft in der Lage sein, wertvolle Beiträge zur Förderung der kriminal-
polizeilichen Arbeit zu leisten. Das wird besonders der Fall sein,
wenn die Glaubwürdigkeit jugendlicher Zeugen zu prüfen ist oder
strafbare Handlungen von Schülern und Schülerinnen zu klären sind.
„Schulschwänzer“ vorzuführen, gehört nicht zu den Aufgaben
der Kriminalpolizei. Infolgedessen hat die Mitwirkung der WKP.
sich auf solche Fälle zu beschränken, wo wegen besonderer Ge-
fährdung ein Einschreiten der WKP. dringend erforderlich erscheint.
Schlußbemerkung.
Die vorstehenden Bestimmungen übertragen der WKP. im
Rahmen der kriminalpolizeilichen Aufgaben ein wesentliches Ar-
beitsgebiet.
Ich erwarte, daß sie unter der verantwortlichen Führung durch
die Leiter der Kriminalpolizeibehörden als Teil der Kriminalpolizei
nach den ihr gegebenen Gesichtspunkten helfend und erziehend
an der heranwachsenden Jugend arbeitet, dem Schutz der Ge-
meinschaft dient und mit ganzer Kraft in steter Einsatzbereitschaft
zu der Verwirklichung des Grundsatzes beiträgt, daß die Polizei im
nationalsozialistischen Staat Freund und Helfer des Volkes sein will.
Ergänzung 1941.
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XIX. Die Bekämpfung der

-

1s8

Jugendkriminalität.

Zum Schutz der Jugend und zur Bekämpfung der Jugend-

kriminalität sind verschiedene Bestimmungen - auch vorbeugen-

den Charakters — erlassen worden, auf die näher eingegangen

werden soll:

A. Jugendlichen-Kartei und Statistik der Sonderdienststellen

weibliche Kriminalpolizei.

Der nicht veröffentlichte Erlaß betr. vorbeugende Verbrechens-

bekämpfung des Reichs- und Preuß. Ministers des Innern vom

14. 12. 1937 - Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37 — 2098 — und die dazu

ergangenen Richtlinien des RKPA. bringen zum Ausdruck, daß

die Kriminalpolizei in immer stärkerem Maße verbrechensverhütende

Aufgaben zu erfüllen hat.

In der Erkenntnis, daß der Bekämpfung der Jugendkriminali-

tät im Rahmen der vorbeugenden Arbeit der Kriminalpolizei be-

sondere Bedeutung zukommt, muß die Kriminalpolizei ihr Augen-

merk mehr denn je auch schon auf Kinder, Jugendliche und Minder-

jährige richten. Sie muß versuchen, sich laufend einen Ueberblick

über Art und Umfang der Kriminalität Strafunmündiger und Jugend-

licher zu verschaffen, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen im

Interesse der Jugendlichen und der Volksgemeinschaft ergreifen

zu können.

Jugend-

Zur Erfassung der kriminalpolizeilich bekannt gewordenen Kin-

lichenkartei

der, Jugendlichen und Minderjährigen, sei es als Beschuldigte,

Verletzte oder Zeugen, wurde schon seit längerer Zeit bei einer

Anzahl von Sonderdienststellen WKP. eine Kartei (Jugendlichen-

Kartei) geführt, die sich gut bewährt hat. An Hand einer solchen

Kartei ist eine sichere und einfache Verfolgung der Entwicklung

des heranwachsenden Menschen und eine rechtzeitige Einleitung

vorbeugender Maßnahmen möglich. Außerdem ist sie geeignet, Unter-

lagen, für eine statistische Auswertung zu schaffen.



Im Zuge der Vereinheitlichung der Kriminalpolizei erschien
eine einheitliche Führung der Jugendlichen-Kartei zweckmäßig und
notwendig. Daher wurde die Führung einer solchen nach einheit-
lichem Muster - vorläufig für die Sonderdienststellen WKP.
am 13. 12. 1938 vom RKPA. angeordnet. Zugleich wurde auch die
Führung einer Statistik verfügt. Die Anordnung vom 13. 12. 1938*)
besagt folgendes:
I.
Das bei der Kriminalpolizei über Kinder und Jugendliche ent-
stehende Aktenmaterial kann für spätere Persönlichkeitsbeurteilungen
und für kriminalbiologische Zwecke von erheblichem Wert sein.
Junge Menschen kommen oft auch wegen belangloser Vor-
kommnisse mit der Polizei in Berührung, ohne daß zunächst ihre
weitere Entwicklung beurteilt werden kann. Erfahrungsgemäß droht
ein Teil von ihnen zur Kriminalität oder Asozialität (Prostitution)
herabzusinken. Das trifft nicht allein auf die „Beschuldigten“
zu, sondern unter Umständen auch auf die jungen Menschen, die als
„Verletzte“, „Gefährdete“, „Zeugen“ oder „Vermißte“ bekannt
werden.
Es ist nicht zweckmäßig, für alle diese zunächst kleinen und
belanglosen Fälle krimpol. Personenakten (Strafakten) anzulegen,
zumal das Verhalten dieser jungen unentwickelten Menschen anders
zu bewerten ist als das der Erwachsenen. Aus diesem Grunde ist
Sammel-
schon in den Ausführungsanweisungen des RKPA. vom 19. Mai 1938
akten von
Jugendlichen
(s. Ziff. C I a letzter Absatz) angeordnet, die Vorgänge in Ermitt-
lungssachen gegen strafunmündige Kinder bei der WKP. zu sammeln.
Zu diesen WKP.-Sammelakten sollen auch Vorgänge abgelegt wer-
den über jugendliche Personen (bis zu 18 Jahren), an denen ein
strafprozessuales Interesse nicht besteht (z. B. Vermißtenvorgänge,
Gefährdungsvorgänge,) oder Durchschriften von Vernehmungen,
überhaupt jedes bei der WKP. entstehende Material über Strafun-
mündige und Jugendliche. Dieses schließt nicht aus, daß in Fällen
schwerer Kriminalität für Jugendliche und selbst für Strafunmün-
dige kriminalpol. Personenakten angelegt werden, denen dann das
etwa bei den WKP.-Sammelakten bereits vorhandene Material
beizufügen ist.
)Vgl. Mitteilungsblatt B Seite 55.
UGUNaDLGCpEn
Ergänzung 1941.
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Die bei der WKP. so entstandenen Sammelakten sind in einer
Jugendlichen-Kartei zu erfassen. Diese Kartei steht allen Dienst-
stellen zur Verfügung; sie soll zugleich eine einfache und sichere
Verfolgung der Entwicklung des jungen Menschen ermöglichen und
damit auch die rechtzeitige Einleitung erforderlicher Maßnahmen
im Sinne einer vorbeugenden Verbrechensbekämpfung.
Die Jugendlichen-Kartei wird nur bei den Sonderdienststellen
WKP geführt. Soweit bereits entsprechende Karteien bestehen, sind
sie nach Muster I S.2541 weiterzuführen. Für jedes in dem anfallenden
Material genannte Kind oder jede jugendliche Person ist eine Karte
anzulegen. Das gilt auch für die Fälle, in denen Vorgänge nach den
Ausf.Anw. v. 19. 5. 1938 Ziff. E, Abs. 1, der WKP. zugeleitet werden.
Die Karten haben Größe DIN A 6, Muster und Beschriftung s.S. 2541
nach Muster I, die Karten für weibliche Personen erhalten eine rote
Kopfleiste. Die einzelnen Karten sind abcelich oder phonetisch nach
den Personennamen und innerhalb der Personennamen nach den
Geburtsdaten einzuordnen.
Kennzeich-
Haben Strafunmündige oder Jugendliche eine ganz besonders
nung der
Karten schwere Straftat begangen, oder liegt eine Häufung von mittleren
Straftaten vor, die die Annahme rechtfertigt, daß eine Anlage
zu kriminellem Handeln wahrscheinlich ist, so ist die Karte durch
einen gelben Reiter zu kennzeichnen. Außerdem sollen, unabhängig
davon, ob die Annahme einer kriminellen Anlage gegeben ist oder
nicht, die Karten der Judenkinder mit violetten, die der Zigeuner-
kinder mit schwarzen Reitern gekennzeichnet werden.
Damit das bei der WKP. vorhandene Material auch anderen
kriminalpol. Dienststellen uneingeschränkt und ohne Verzögerung
nutzbar gemacht wird, ist ab 1. Januar 1939 über jede Person,
die erst m alig in die Jugendlichen Kartei aufgenommen wird,
in die Kartei oder die entsprechende örtliche Einrichtung des
Nachweises für kriminalpol. Personenakten (Strafakten) ein Hin-
weis: „Vorgänge bei der weiblichen Kriminalpolizei“ einzulegen.
Die entsprechende Karte (Muster II S. 254 1) hat die WKP. auszu-
füllen. Die Aufschrift: „Nur für den inneren Dienstbetrieb“ soll
darauf hinweisen, daß das vorhandene Material nur für den inneren
kriminalpol. Dienstbetrieb auszuwerten ist. Soweit bereits Material
vorhanden, ist entsprechend zu verfahren.
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II.
Übersendung
Ueber die Strafunmündigen und Jugendlichen, deren Kartei-
an RKPA.
karten mit gelben Reitern gekennzeichnet sind, ist dem RKPA.
zwecks Ueberwachung ihrer Entwicklung ein Bericht nach Muster
(S. 254 ²) zu übersenden.
Die Meldung der bis jetzt bekannten Strafunmündigen und
Jugendlichen dieser Art hat bis zum 15. Januar 1939 und alsdann
laufend zu erfolgen.
III.
Um einen laufenden Ueberblick über Art und Umfang der
Sonder-
statistik
Kriminalität Strafunmündiger und weiblicher Jugendlicher, soweit
sie von der WKP. erfaßt werden zu gewinnen, haben die Sonder-
dienststellen WKP. eine Statistik zu führen. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Unterlagen für allgemeine prak-
tische Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität zu
schaffen.
Ferner soll die Statistik einen Ueberblick über die von der
WKP. im Sinne einer vorbeugenden krimpol. Tätigkeit erfaßten Kin-
der, Jugendlichen und Minderjährigen geben.
Die Statistik ist ab 1. Januar 1939 nach Muster (S.254 ³ u. ) zu
führen. Sie ist vierteljährlich dem RKPA. einzusenden, und zwar
erstmalig bis 20. April 1939 und alsdann laufend bis zum 20. des
auf ein volles Vierteljahr folgenden Monats.
IV.
Die Kriminalpolizeibehörden, bei denen Sonderdienststellen WKP.
nicht bestehen, erhalten dieses Rundschreiben nachrichtlich.
Die Beschaffung der Vordrucke obliegt den einzelnen Stellen.
B. Bekämpfung der Jugendkriminalität.
Die kriminalbiologische Forschung der letzten Jahre hat aus-
reichende Beweise dafür erbracht, daß sich verbrecherische Anlagen
in erheblichem Umfange vererben. Die Erfahrungen der kriminal-
polizeilichen Praxis haben weiter ergeben, daß Berufs- und Gewohn-
heitsverbrecher in den meisten Fällen bereits eine Frühkriminalität
aufzuweisen haben. Schließlich zeigen die im RKPA. kriminal-
biologisch durchforschten Fälle, in welcher Weise Kinder der
Ergänzung 1941.
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Verleitung zum Verbrechen durch einen entsprechend veranlagten
Elternteil unterliegen können.
Bei der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Poli-
zei haben diese Erscheinungen bisher noch nicht ausreichende Be-
rücksichtigung gefunden. Sie bedarf daher, um zu einer vollen
Auswirkung zu gelangen, einer Erweiterung. Diese Erweiterung muß
darin bestehen, daß die Kriminalpolizei die Möglichkeit erhält, auf
die Entwicklung erblich kriminell belasteter Kinder und Jugendlicher,
insbesondere der Nachkommen von Berufs- und Gewohnheitsver-
brechern, in einer dem Grundsatz der Vorbeugung Rechnung tragen-
den Weise, Einfluß zu nehmen. Das läge nicht zuletzt auch im
Interesse der gefährdeten Kinder und Jugendlichen selbst.
Welche Maßnahmen in diesem Zusammenhange in Betracht
kommen, gibt der nachfolgende Erlaß des RMdI. vom 24. 5. 1939
(RMBliV. S. 1181, Mitteilungsblatt A S. 161) an.
Reichszen-
(1) Im Rahmen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung
trale zur Be-
kämpfung
durch die Pol. wird mit dem 1. 7. 1939 beim Reichskriminalpolizei-
der Jugend-
amt eine „Reichszentralstelle zur Bekämpfung der Jugendkriminali-
kriminalität
tät" eingerichtet.
(2) Die Aufgabe der Reichszentralstelle ist die kriminalpolizei-
liche Ueberwachung von Kindern und Jugendlichen, die erblich
kriminell belastet erscheinen.
(3) Zu erfassen in diesem Sinne sind in erster Linie die Nach-
kommen der Pol. als Berufs- und Gewohnheitsverbrecher bekann-
ten Personen.
(4) Als Maßnahmen kommen in Betracht:
a) die laufende Prüfung der Lebensverhältnisse erblich kriminell
belasteter Kinder und Jugendlicher;
b) die Herbeiführung der Unterbringung in geeigneten Familien
oder in Fürsorgeerziehung durch die Jugendämter bei drohen-
der Verwahrlosung;
c) die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel nach Maßgabe des
RdErl. v. 14. 12. 1937 - Pol. S-Kr. 3 Nr. 1682/37-2098
(nicht veröffentlicht), wenn die zu b) angeordneten Erzie-
hungsmaßnahmen versagt haben oder nach gutachtlicher Aeu-
ßerung der gem. RJWG. v. 9. 12. 1922 (RGBl. I S. 633) zu-
ständigen Behörden erfolglos erscheinen.
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(5) Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen sind im engsten Ein-

vernehmen mit den Jugendämtern zu treffen. Die Jugendämter

sind ihrerseits gehalten, die einschlägigen Maßnahmen der Krim.-

Pol. weitestgehend zu unterstützen. In besonderen Fällen ist meine

Entscheidung einzuholen.

(6) Es muß unter allen Umständen gewährleistet bleiben, daß

die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die nicht im

Sinne der vorstehenden Grundsätze gefährdet erscheinen, sich un-

gestört vollziehen kann.

(7) Dem Wesen des Aufgabengebietes entsprechend ist mit der

Durchführung in besonderem Maße die weibliche Kriminalpolizei

zu beauftragen.

(8) Die vom Reichskriminalpolizeiamt zu diesem RdErl. her-

ausgehenden Richtlinien sind mir zur Genehmigung vorzulegen*).

) Die Richtlinien liegen z. Zt. noch nicht vor.

Ergänzung 1941.
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(Behörde)
Iab.Rv.
Anzeige über eine vermißte Person
D_
gu1
geborene..
(Drt, Straße).
wohnhoft,
ertattet nachftehende Anzeige:
1. Familienname (bei Frauen anc Geburtsnome) de Bermißten:
Bornamen (Rufname unterstreichen):
Stand und Gewerbe):
Geboren am .n
nf
Kreis
6taat.
Glaubensbekenninis (auch frühere):
Familienstand: ledig — verheiratet - verwitwet — gefchieden
Legter Ansenthalt (Wohnung): —
Bor- n. Familienname des Baters:
Bor- . Familienname der Mutter:
In welchemn Berhältnis steht Bermißter zum Angelgenden?
(bel Sngendliche)
Strafzeichen de Bermißten:
2. Tag und Stunde des Berschwindens.
Wann, wo, von wem zuleßt gesehen?
3. Muimaßliche Gründe des Ber-
schwindens:
Familiengmiftigkeiten,
(Mighandlungen
durch Chegatten, Cltern ufw.)?
Hang
su
Hiederlichem Lebenswandel
Trunklucht, Quartalstrinker?
wandel Ansenthalt bei fogen. Berhältnis,
Cheliche Untrene, unfittlicher Lebens
Bergnügungsreie mit folchem?
Oemerbsunzucht, frühzeitige Entmiclung
bei Mäbchen?
Clternhaus - schweht irgendein Berfahren
Furcht vor Strafe - Geriht, Schule,
gegen d... Vermniste... (u. a. audh . B.
wegen Entgichung der Unterhaltsplicht?
Akteneicen?
1i0 A4
210X207 809
Furcht vor Schande.   außereheliche
4feislg
Scmangerichaft?
RSB.2
Berbrudk
Lein:  B. Schächteriehrling. Bächerlehrling. Bugmacherin, koufmännicer Cehrling (Hut, Papier, Konsektionsbrance)
Kriminol-Milenldhe wad -Dragie Beriog - Beriog Der Sriminalfia Berlin X 5e



Selbstmord? (Getsteskrandhelt, unhellbare
Grankheit, Berfolgungs, Berarmungswahn-
finn, Schwermut, Liebesgram, Lebensüberdrug.
Arbeltslofigheit, Crwerbsunfähigkelt, Be-md
gensverluste, Ruln?). Hat Vermiste .. Selbst.
mordabsichten gedusert, wann, mo, zu wem?
Unglücksfall? (Gebrechlicheft, jugendliches
Alter, Krankheit, Bisdsinn?
Berbrechen? (Entführung, Berborgenhalten
ober fonstiges Berbrechen wider Sittlichhelt.
perfönlice Freiheit oder Leben?)
Hat Vermiste. oermutic größere Geld.
jumme bei sich?
Hat 
et
Miets Belösigungsculden ader
dgl. hinterlassen? Bei wem?
Hat
le
e
 avt  
grögere Nelfe ju unternchmen gednßert und
Borbereitungen und welcher
Art hierzu gelroffen? (Paß, Fahrkorten,
Piäne, Karten, Rellegebranchsgegenstände de-
Shaft, Ausküntte in Reilebüros, Bahnhden
eingeholt?)
4. War Bermißte schon früher einmal
ober öfter verjchwunden, wann, wie lange.
damals aufgehalten?
fle
5. Vermögens, Crwerbs, Arbeits- und
fonstige bemerkensmerte perfönliche Berhät.
nisse de Bermiften?
Legte Arbeitstellen?
Welcher Landesuerficerungoanstalt gehärte
t
an? Legte Karte wo ausgeftellt?
6. Angehörige hier und außerhalb mit ge
nauer Bohnungsangabe?
Anhang, Berhehr (insbejondere wetblicher).
in Lohalen aller Art, mit befreundelen Be
eufs. oder Bereinsgenofien?
TaTS
Wer kann fonft üder
ihn
Tie
Uushunst geben?
Lebensgewohnhelten, abfondertiche Eigen-
Lézaften de.. Vermisten?
7. Lihtbitd de.. Vermißten (beigefügt. in
Aussicht gestellt, nicht vorhanden?
Wird Abbildung und Beröffentlichung tn den
amichen Blättern, in der Pefe gewünsh?
Wer trägt die Kosten für Beröffentidung
des Bildes?
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8. If bereits anderweltig Anzeige erstattet
und mo?
It Nahjroge gehalten tu Gasthäufern.
Krankenhänlern uf.?
Mi welchem Erfolg?
 S   6
Wird, somelt es geseglid zuläifig ist.
azrangswee Zurüdführung.
b) shonendes Anhalten uad Zuführung (u
wem?).
e) telegraphische Benachrihtigung (wefien?)
gweds Abholung (durch men?) gema?
d) Wer trügt die Koften der Zuführung?
Ih verpflichte mich, oon der Nüdkehr d.. Bermißten, fowie allen mir über d.... en
Berbleib zugehenden Nachrichten umgehend Anzeige zu erstatten.
Mir ist bekannigegeben worden, daß mir durch die Unterlassung einer Rachtragsanzeige
über die Rüdkehr oder das Wiederauffinden
der
des
Bermißten oder über das Bekanntwerden
sines
ihres
     d   
der Berwaltungsgebührenordnung) für befondere polizeiliche Erörterungen und Ermittlungen
Kosten in Höhe von 1 bis 50 RM erwachsen köunen.
0.
g.
UL
geschloffen:
Perfonenbeschreibung:
(Die gutreffenden Ungaben find zu unterstrelchen!)
Scheinbares Alter:
Größe: (in cm).
Geftalt (tark, unterieg idlon, Schwächd, Budel, breitculrig, rehe, Hnke Sculter hhet).
Nopfform: (Nreisel, Rauten, Pgramidenform, doppeit eingebogen unfmmetriid, vieredig, oval, rechtechig. hohe Forin,
breite Form).
Nopshaar: Farbe (hell, mittel. dunkelblond, braun, (chwarg, rot, grau, grangemisht, welß)
Wuchs (dicht, dünn, glatt, wellig. gelodht, kraus, sruppig).
Form (lang. kurg, Scheitel rechts, links, in der Mitte, ungescheltelt, bintenlbergekdmmt, dürfenförmig hochstehend).
Befonderheiten (lehr dich, eht dünn, sruppig. völlige Kablhet. Stirnglae, Wirbelglage, durcgehende Glaße.
Perüe, Haarbhel von verchiedener Farbe, auffalige
Pagenkopf, Haarshonf, Kituskopf. Flapperhopi, Rolle.
Haarkrankhell
Bubikopl. Herrenschnitt.
Bari:
Farbe (hell, mittel, dunkelblond, braun, schmarg, rot, gran, graugentischt, welß).
Form und Fülle (glatt rafiert, Michbart, lang oder kurzgeshnittener Schnurrbart, spiger oder unbeschnittener Boll-
bar, Badkenbart mit ausrafiertem Kinn, Kinnbar, Ohrbärtchen, Fliege, Krausbar mit rafierter Dberlippe.
Geficht: Farbe (auffallend bleich, gebräunt, gelb, rot, fommersprofsig. pieklig, Pockennarben)
Form (rund, oval, edkig, vorstehende Badenknochen, ungleiches, (chiejes Geficht).
Fülle (lehr voll, eingefallen, Wangengrübehen, auffallende Falten [wo?).
Sin: (eh hoh fehr nidrg zurüduwehend, fenkrehorspingend.
Angen: Farbe (blau, grau, gelb, hellbraun, dunkelbraun, ichmargbraun).
Befonderheiten (verschiedenfarbig, Glogaugen, tiefliegend, schielend, herabhängendes Sbertid, Fränenjüeke, rechtes
linkes Auge fehlend, blind, Glasauge, nernöses Swinkern,
Brille, Kneifer, Eingias links oder rechts
kurzichtig. weitjichtg).
Augenbrauen: Farbe (wenn vom Kopfhaar abwelchend, gefärbt).
Form und Fülle (schräg nach oben, unten, waagerecht, bogenförmig, geradlinig, mellenförmig. gufammengeracfen
schief nac einarts oder auswärs, bufeig. ipärlid.
Naje:
Müdken (eingebogen, geradlinig, ausgebogen, minklig. gebogen, welitg).
Befonderheiten (Borfprung, fehr groß, sehr kiein, jehr did, fehr fpig aufgeftüpt, jápei nach rehts oder luhs).
sark sichtbare oder verdedte Nafencheidemand, Adlernase, Krinkernae.
Dhren: (sehr groß, sehr kiein, sehr schmal, dreledkig, nierecig, rund, oval, abstehend).
Befonderhelten des Dhriäppchens (gwidkeiförmig, rechtminklig, bogenfürnig, ganz angemaden, darciod, fehlent).
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Mund:
 a         o   
Hasenscharie)
3ähne:
(ouaen w ge hr vo, üdea aaen go e en  geke, moeene
Schneldegähne, Süllungen, Krenen, bünflices Gebid.
Kiun:
(storh gurüdmechend oder vorpringend, senkreh, vig breit, Dopehhinn, geipaenes Kinn, Grüben)
Arme: (iehr lang. iehr kurs fehr behaart, Feilen des redhten oder linben Armes, Gteishen, Berhrlppelwng)
Hände:
(iehr groß. fehr kiein, fehr behaart, gepflegt, abgeardeitet, Kehhen der rechien oder linhen Haud. Sseifhen,
Berkrüppelung oder Fellen cinzeiner [welcher? Finger).
Beine: (fehr lang. fehr knrz. Fehien des liuken oder rechten Beines, X. oder O-Beine, Berhrüppetungen)
Füße: (lehr groß. sehr hiein, ouftälige Blatthe. Kehlen des Hinben ader rechien Fubes, ringener jwricher) Nehen
Berkrüppelurg
Gang und Halung (wenn befonders ouffallend):
Sprache: (Mundort, Iremde Sprache, Rotternd, Iipeiad, cuffaltend tiel oder hohe Stinme. Lnmm)
Tätowierungen: (Mas ftellen ie dar?)
(Die Gileder, an denen a folche befinden, belonders euffhren; bebhreiden sad Lage. Ennge. Bat Narbr und
dem dargeseiten Bide).
C    e c c c
(Borzen, Marben, Ceberlece, Muttermaie, dhbare Nronheien mad onden s Mugr Balleude Eigeheen)
Behleidung: (Mähere Angaben über Form, Stolfart und Sarbe).
(mänaliche)
(weibiiche)
Kopbededhung:
Kopbededung:
Veberzicher.
Nodr:
Sacheli:
Jecheli:
Sodhenbleid:
Beste:
xOa
Öberbeinzteid:
Roch:
Ünterbeinhleid:
Bisje:
Bäsche:
Unterrod:
Mäsdezeiden:
Unterwdlche:
Krogen:
Mälchezelchen:
Srowatte:
Strümple:
Etrümpfe:
Strumpfbänder
Stlefel oder Jonfige Iubekedung
Gchuhe oder Jontge Fußbehteidang:
Firmenbezeichung in den Kteldern:
Firmenezeicunng in den Keldern:
I Meldung nen, abgetrogen nu.?.
I Kiridung nen, abgezagen wim.?.
Mitgeführte Schmucjachen snd Gebrancogegentände:
Bemerhungen:
Auigenommen am:
durch:
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(Bezeihnung der Behörbe)
am
Egt-Mt.
Egb.-Nr.
Tgb-Nr.
trsóriftlid
Ueschriftlid
Uescheiftlich
b Keiminalpolizeistelle
an die Kriminalpolizeileitstelle
on das Neichshriminalpolizeiamt
Machrichtensammelstelle für Bermigte
(Relchszentralef.Bermigteu.unbek.Tote)
in
und unbekannte Tote)
in Berlin C.2, Werdericher Mark
in
weitergesandt. Die Nachricht ist mit dem
   B
weitergefandt.
bieligen Kartenmaterial ohne Erfolg
ueu wic -nit —beantag.
verglidhen. Narte ist angelegt.
. am
19
am
19
(Stame)
(Name)_
(Name)
mags
) bet eine ocmifte
männliche
-Person b) über eine anfgefundene Leiche
mäufithen
weibliche
weiblichen
Geschlechts
Kurzer Taibestand:
zu a Bermißt in
seit dem.
Vor- und Zuname (bei Frauen auch Geburtsname)
(Oel, Reels, Veolog)
(90 95 0
Beruf:*)
Geb. am.
u
Kreis.
Glaubensbekenntnis (auch frühere):.
Ledig - Berheiratet — Berritwet - Geschieden.
Defteand
Legter Aufenthalt:
Mutmaßlicher Grund des Berschwindens:
Name der Eltern oder Angehbrigen:
u Aufgefunden in
bzw. des Ehegatten
am
Whr
Bermuttiche Todesursache:
Botgefundene Berlehungen:
Vermutlicher Eintritt des Tobes:
Anscheinendes Atter:
Welchem Beruf vermutlich angehörend
Bemereung: Bhotographiert?
Dahiyloskopiert?
Personenbeschreibung:
(Die zulreffenden Angaben find zu unterftreichent)
Gcheinbares Alter:
Größe fin cm)-
Getalf (fark, unterfeg, Fhlonk, shwächld, Buchel, Geetchuig, ceche, linhe Schulter bher.
Nopore:(Kre Mante Pobenr, doppet engbogen umei, vierd a rected bohe For
Grelle Form).
Kopfbaar:Farbe: (hett, mitt, dunkelbiond, braun, scharg. cot, grau, graugemish, welß.
Fo on u See re i Me une, ienee, bree hoe.
Wuchs (dicht, dünn, glalt, wellig, gelodet, krous, Fruppig).
Befonderheten fehe dich. sehedünn, Mruppig. völlige Kahlheit, Stirnglahe, Wirbelglage, durchgehende Glaße Perüke,
Hanrbüscel won verschiedener Farbe, auffallge Haarkrankhet. - Bubikopf. Herrenschnltt, Pagenhopl. Haar
Shopt. Tituskopt. Flapperkopt. Rolle).
Bart: Farbe (hell, miltel, dankelbiond, brauu, schary. rot, grau, grangemisch, weiß).
Foru und Putle (glatt eafiert, Miichbart, lang oder lutzgeschnittener Schnurbart, spiher oder unbeschnttenerBobart,
Badenbart mt auraferten Sin Sibar hbaten Seg, Krausbart mt ralerter Dbee.
7V*g
Geficht: Farhe (auffattend blelds. gebräunt, gelb, rot, Tommersprofig. pidlig, Pochennarben).
(20)(197 m)
Foem (rund, oval, edkig, vorstchende Bachendnochen, unglelches schiefes Gescht).
2leltig
Fülle (lehe voll, eingefalen, Bangengrübchen, oufaltende Falten (wo?).
Corbad
B.3
 Genaue Angabe der Berufsart. Bet Jugenblichen denügt nicht die Angabe Lehrling". fondern es muß anch die Berufsart ersicht-
Lich fein; . S. Schlähteriehing, Badereheling, Pumacerin, haufmannischer Cehing (ut, Papier, Konehtionsbeanche).
Eciminal-Wteniat und -eapa Werog - Werlag bee Rriminalpik Gecin N 54
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Stirn: (feht hod. sehe utebria. zurüduweichend, fenkrecht, vorspringend).
Angen: Farbe (blau, grau, geb, helfbraun, dunhelbraun, shmarzbraun).
Befonderhellen (oershiedenfarbig. Glogaugen, teftiegend, (hlelend, herabhangenbes Dert, Kranendde, rechtes, linhes
Aefee,  Ga e we Ca  e  we.
Augenbrauen: Farbe (wenn vom Nopfhaar abrwelhend, gefärbt).
Form und Fülle (hräg mad oben, unten, wangerecht, bogenförmig. gerabttu weklenförmtg. sufammengemacen, khtef
nac elnwürts oder auswärts, buschig, ipärlich.
Rafe: Rüden (eingebogen, geradlinig, auogebogen, winklig gebogen, wetig).
Vesonderheiten (Vorsprung, sehr gros. sehr hlein, fehr dick, sehr spi anfgesttpe, schtet (nach cechts ober linko Kort
sichtbare ober verdedte Majenscheidemand, Ablernale, Trinkernase.
Ohren: (jehr groß. fehr klein, fehe schmal, dreiechig, oiereckig, rund, oval, ablehend).
Befondereen des Dheppcens (idelor, recin bognrm gan angwaen, duct fehen.
Mund: (eh hen eh gos, dre, shmal, eh wusige Lippen, far oreheude Der, Unteop, efe Mud,
Hafenscharte).
Zähne: (auffallend weiß. gelb, schrmärgidh, volfständig, ildkenhaft, auffollend grog oder Bietn, ichedg gestell, corstehende
Shneidezähne, Fallungen, Kronen, künflices Geblg).
Kin: (stazh zurlchvelhend oder vorspringend, fenkreht, foig. breit, Doppeinn, gepaltens Kn, Grübhen.
Arme: (eh lang, shr kurg, Sehr behaart, Fehlen des recten oder linken Ares. Stelthat, Gerhrüppeung.
Bände eh go seh hin, seh behar, gepg, abgeabee, Fehen der rehen er en HandSelhe Ber
krüppelung oder Fehlen eingeiner (welcer?l Finger).
Beine; (fehr lang, fehe kurg. Fehlen des finhen oder redhen Beines, X- oder O-Betnz, Gerhrüpoelngen).
Füße: (fehr groß. fehr Giein, auffäige Pattfüße, Fehlen des inhen oder rechlen Fußea cingeine r fweldher? Behen, Berhrüppelung)
Gang und Halfung des Vermißten (wenn befonders auffallend):
Sprache deg Vermißten: (Mundart, fremde Sprache, stotternd, lipeinb, audfatlend dieße oder bohe Sttmme, Rumm).
Tätowierungen: (Bas Rellen sie dar?)
 Gi be  e e f eee a C Br e  
dargestellten Bide.
Beitere besondere Kennzeichen: (Form und Lage genan angeben?)
(Warzen, Marden, Ceberfede, Muttermale, idbare Kranheien und endere s Ba lallende Engehetten
Bekleidung: (Nähere Angaben dber Form, Stoffart und Farbe).
(manuliche)
(welb(ithe)
Kopbededung:
Nopfbededtung:
Ueberzlcher
Manted:
Nod:
Sacett:
Jadett:
Sochenkield:-
Wefte:
Kleld:-
Dberbeinkleld:
Nod:-
Unterbeinkleid:
Sluse:
Wäe:
Unterrod:
Bädezeichen:
Untermäsche:
Rragen:
Wäschezeichen:
Krawatte:
Strümple:
Strümple:
Strumpbänder:
Stiefel ober fonftige Fugbeklelbung:
Schuhe oder fonsige Fugbelleldung:
Firmenbezeichnung in den Nieibern:
Firmenbezeidhung in den Kietdern:
S Kieibung neu, abgetragen ufm.?
3 Kieibung ven, abgetrogen uf.?
Mitgeführte Schmudfachen und Gebranchsgegensänbe:
Water
Amtsbezeldnung: -
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Guchvermerk (G)
für das Strafregiter
Familienname (bei Frauen Geburisname):
Bornamen (Rufname gu umterstreichen).
Tag:-
Gemeinde.
Landgeridisbezirk:
Geburis.
evtl. Stadtteil
angaben
Monot:
Straße:
Land:
Sahr:-
Berwaltungsbezirk:
Familienstand:
ledig
verheiratet
verwitwet
geschieden
Vor- und Familien- (Geburts-) Name
des (bm. früheren) Ehegatten:
Des Baters Vor- und Familienname.
  o d 
Wohnort:-
Verwaltungsbezirk:
Straße und Hausaummer:
Gegebf. legter Aufenthaltsort:
Stand (Beruf, Gewerbe):
evtl Stand des Chemannes:
Staatsangehörigkeit:
  d      
Die vorstehend bezeichnete Person wird seit dem 
vermißi
Mitteilende Behörde:
um qun G
Aktenzeichen:.
Unterschrift und Dienstfiegel:
Auskunft des Strafregisters
Die gefuchte Berson if nach Mitteilung de
durcà
am
Aktenzeichen
regen
aus Grund von
8u
  d d    d    a m 
Strafregister.
Unterjhrif und Dienstsiegel:
Din B5
(250×176 m)
Bordrnd
3 feitig
RMB.4
Kriminal-Wisenidhol vnd -Progie Becng - Bertog De Krotsolina", Berlin 9 54.
Gedruckt auf eosinrotem Papier



219Befondere Kenngeichen:Wäjchegcidhen:Icgdes Berschwindens:der Erstattungder Angeige:Tätomierungen:Bor- undGeboren am:Suname:in:Stand oderBohnung:Ropsbebedung:Überzieher oderMantel:Gewerbe:Rok:Sacett:Größe:Nafe:Jadkett:Jackenkleid:Gestalt:Ohren:Beste:Kieid:Kopiform:Mund:Oberbeinklelb:Rodk:Forbe:Bise:Daot-Fülle:3äbne:Farbe:Unterbelnkleld:Unterrod:Bart-Form:KinnFarbe:Wäsche:Hünde undUnterwdsche:Gesidts Form:Füße:Kragen:Strümple:Stirn:Beine:Krawatte:Strumpfbänder:Stieiel ober SonftigeAngenGang undFugbekleidungSaltung:Firmenbezeichnung in denAugen-  Farbe:Sprache:Kieidern:brauen / FormMitgeführte Schmudjadhen und Gebraudhsgegenftände:Behörde:Aktenzrichen:Din A 5 (14N×210 mm)DRBLBerbena KK. r. S      -   q Besondere Kenuzeicheu:Wäschezeichen:Tag der Auffindung:m■nnii■weiblichFätowierungen:(Xdputrefenes frelden)Bermutlicher StandFundort:oder Gewerbe:Verunglüchte Perfon:UnterbringungsortUngefähres Alter:Kopfbebechung:Überzieher oberMantel:Bröße:Augen-  Farbe:brauenFormRod:Jadett:GestalteNafe:Jadelt:Sadenkfrib:Kopsform:Ohren:Weste:Kield:Haar-Farbe:Mund:Überbeinkleid:Nod:güleBuse:Bart-Form:Farbe:3ãhne:Unterbeinkleld:Unterrock:Gesldhts Form:Farbe:Kinm:Bäche:Unterwäsche:Stim:Hände undKragen:Strümpfe:Füße:Framatte:Strumpsbänder:Angen:Beine:Sticfel ober SonstigeFußbekleidungFirmenbezeichnung in denRieibern:Behörde:Mitgeführte Schmudfachen und Gebrauchsgegenstände:Aktenzeichen.Dia As (148×210mm)786GUacbewd RKP. 9tr. 5bErininat-Wgentdet e -Bregs Werieg - Gerag Der Reinnatpe, Bertn 954Ergänzung 1941.
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egeidanng br Balabe
am.
18
Nachtrag
(agebud-Rr. ober Wtpride
es et
a) gu der am.
überfandien Anzeige aber d_ Bermifie
Name:
Vornamen:
geb.:
:
Kreis:
b) über die am.
tn
aufgefundene Leiche
mannlicen
Geschlechts:
weiblichen
u a) Die Nahrichi Ader d- Vermizte ift dahin zu ergänzen, daß
Die Nachriht hat sich erledigt, denn d Vermißte ist zurückgekehrt — ifi in
ermittell - ift in.
als Leiche aufgefunden worden.
Es liegt vor: natürlicher Tod, Verbrechen, Unglücksfall, Selbfimord wegen.
zu b Die Nachricht aber die anfgefundene Leihe ift dahin zu erganzen, daß
Die Nachrichi hai fich erledigt, denn die Leiche if als die d.
geb
tn
-festgestellt worden.
An die Kriminalpolizeiftells
0 S
2fel
in
(lateri)
Kriminalpolizeistelle
Kriminalpolizeiseitstelse
(Nachrichtensammelfielle für
Iga-Ne
Vermigie und unbekannte Tote)
am
-61
Igb.-R
Urichriftich
am
19—
der Gtaattichen Kriminalpoliel
Kriminalpolizeileitsietle
Uichrig
(Nachrichtenfammelftelle für
dem Reichstriminatpolizeiamt
Vermifie und unbekanute Tote)
Reihszentrale für Vermifte und
unbebannte Tote)
in
a
in Berlin C 2
-
weitergefandi
a
Werdersher Markt
weitergejandi.
(listeritris)
serieat
Krimiaa-Wigedt anb -Pragie Berieg - Becag den  Ariminalipr Berle N 54
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Kriminalpolizei- leit -stelle

Postkarte

zu

An die

Staatsanwaltschaft

(Registerbehörde)

Kriminal-Wissenschaft u. -Praxis Verlag —

Verlag der „Kriminalistik“ Berlin N 54.

2

Kriminalpolizei — leit - stelle

am

19...

Tagebuch - Nr.

Der Suchvermerk vom

über

d.

seit

vermißt

gemeldete

am

zu

geboren, ist erledigt.

ist

D...Gesuchte

befindet sich

(Unterschrift)

Vordruck RKP. 7

Din A 6 (105 <148 mm)

2 seitig
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(Behörde)
Tgb.-Nr.
Niederschrift
über die Aaffindung eines unbehannten Toten
männsichen
Geschiehts.
weiblichen
Nurzer Tatbestand:
Genaue Bezeichnung der Fundstelle:
Zeit der Auffindung:
Wer hat
den
Tote gefunden:
die
Vermutliche Lodesursache:
Borgefundene Berlegungen:
Vermutlicher Cintritt des Todes:
Seftrand
Photographiert?
Daktyloskopiert?
Personenbeschreibung:
(Die zutreffenden Angaben find zu untersrelchent)
Scheinbares Alter:
Größe: (in cm).
Gestakt (tark, unterfeht, schiank, schwächlld, Budel, brelschultrig, rechte, linhe Schulter höher).
Kopfform: (Kreifel, Kauten, Poramidenform, doppelt eingebogen unfymmetris, vieredhig, oval, rechtechig, hohe Form,
breite Form).
Nopfhaar: Narbe (hell, mittei- dunkelblond, braun, schwarg, rot, gran, graugemisht, weiß).
Wuchs (dicht, dünn, glatt, welllg. gelodht, kraus, sruppig).
Form (lang, hurg, Scheltet rechte, links, in der Mitte, ungescheitelt, bintenübergekämmt, bürstenförmig hochsehend.
Belonderheen (fehr dict, lehr dünn, struppig, völlige Mahhet Stenglabe, Wirbelglae durcgehende Glape.
Perüche, Hanrbüshel von verfchledener Farde, aufallige Haarktankhelt.
Pagenkop, Haarscopf. Titushopf. Flapperkont, Rolle).
Bublkopl. Herrenschnlit,
Bart:
Farbe (hell, mittel, dunkelblond, braun, schwarg, rot, grau, graugemisht, weiß).
Form und Fülle (glatt rafiert, Michbart, lang oder kurgeschnittener Schnurrbar, spther oder unbeschnittener Voll-
bart, Badkenbart mit austafiertem Sinn, Kinnbart, Shrbärtchen, Fllege, Krausbart mit raflerker Dberllppe.
Gesicht:
Farbe (auffallend bleich. gebräunt, gelb, rot, fommersproflig. pldhlg, Pockennarben).
Form (rund, oval, edig. vorstehende Backenknochen, unglelches, (chiefes Gesicht).
Fulle (ehr voll, eingefalen, Wangengrübchen, auffallende Falten wo?.
Stirn: (fehr hodh, sehr niedrig. zurüumeichend, senkrechtvorpringend).
Augen: Farbe (blau. gran, gelb, hellbraun, dunhelbraun, Shwarzbraun).
Befonderhelten (verschiedenfarbig. Glogaugen, tefliegend. Schlelend, herabhängendes Dberild, Kränensädhe, rechtes,
linkes Auge fehlend, blind, Glasauge, Brile, Kneler, Cinglas [links oder rechts kurgichtig, weltfictg.
Augenbrauen: Farbe (wenn vom Kopfhaar abweichend, gefärbt).
Ferm snd Fülle (chräg nach oben, unten, ragered, bogenförmig, geroblinig, wellenförmig. gufammengemadsen,
schlel nach elnwaris oder auswärs, buschig. spärld.
Maje:
Müden (eingebogen, geradlinig, ausgebogen, winhlig, gebogen, wellig).
Befonberheiten (Borfprung. sehr grof. fehr hiein, sehe didh, sehr fpib, aufgestülpt, shief nach rechts oder linhs
sarh sictbare oder verdete Maencheidemand, Adlernase, Krinkernaje.
9Le A 4
Ohren:
(sehr groß, sehr kiein, fehr schmal, breieckig, wieredhig, rund, oval, abstehend).
710×297 mm
(q e a     s a maa
Bordrud
2 feltig
RSP9. 8
Kriminal-Wiffenichalt und - Peagis Serieg — Werng der Mriminalaa Geclin 9t 54
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Mund:
(ehr ületn, seh groh. breite Ihmale, fehr wulftige Lippen, Barh wortchende Dber, Auterilppe. shefer Mund,
Hofenscharte).
3ähne:
(ouffalend wez. gelb, sdmdrzd, volsündig, lühenhaft, aufelend groh oder dien, shrüg gestel vortehende
Shneldezähne, Füllungen, Kronen, hünstliches Gebiß)
Kinn:
(starh gurüdmeichend oder vorfpringend, enhreht, pig. dret, Doppelhtnn, geipaltenes Kin Grlbhen
Arme:
(lehr lang. lehr kurg. sehr behoart. Fehlen des rechten oder linken Armes, Steisheit Berhrüppelung)
Hände:
    a   a      o 
Berhrüppelung oder Fehlen einzeiner (melcher? Finger).
Beine:
(iehr lang, lehr kurz. Fehlen deo linken oder rechten Beines. X. oder O-Beine, Berhrüppelungen).
Füße:
 a a a a     a    e 
Berhrüppelung).
Fätowierungen: (Was stellen fie dar?)
(Die Gliedet, an denen d foldhe befinden beloners aufführen: bebrelben nad Lage, Cünge Brette, Parde und
dem dorgesteliten Bitde)
Wettere befonbere Keunzeichen. (Formn und Lage genau angeben?)
Borea, Rorben Cberlee, Muttermae dbar Mrenheiten  eder  Auge faende Cinelheens
Behlelbung: (Mäheve Sagaben über Fore. Stoffart und Farbe)
(münnliche)
(melblae)
Kopfbededung.
Kopsbedechung
Leberzicher:
Mantel
Rod:
Sakett
Sadeti
Jackenkleld.
Weste:
gleld:
Dberbeinhletd
Rod:
Unterbelukleid
Blufe:
Wäsche:
Unterrod:
Wäjchezeichen
Untermdice
Nragen:
Wäsdezeichen.
Kramafle:
Strümple:
Strümple.
Strumpfbänder:
Stiefel oder soustige Fugbehleidung:
Scuhe oder fontge Fugbehleibung
Firmenbezeichnung in den Mietbern:
Firmenbezeicuung in den Reidern.
S Kieldung nen, abgetrogen ujm.?.
S Kiridung mes, abgetragen um.?.
Mitgeführte Schnudsachen und Gebrauchsgegenfländet
Bemerkungen:
Aufgenommen am
durch
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Kleiderkarte

 D 

in

anfgefundenem unbekannten Eeiche

männlichen

weiblichen

Befchlechts

Befttand.

Anweifung: Von jedem Kleidungsfiädk der Geiche ist eine Probe in Größe eines großen Vierecks zu eninehmen,

Din A+

210x297 mm

auf der Karte zu befeftigen und darüber in dem fieinen Raum anzugeben, von welchem Siüd die Probe

Vordrnd

ftammt. Wäfche oder Firmenzeichen find auf diefe Weife ftets ficherzuftellen

KP. 9

v     o - Sop s qu e

Auf Karton gedruckt.
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(Abfeudenbe Vezbee)

Tgb.-Nr.

Sofort!

Mitteilung

über Festnahme reisender (internationaler und interlokaler)

Taschen= usw. Diebe.

wurde hier wegen — vollendeten — verfuchten — anscheinend

beabfichtigten — Laschen — Kassenschalter — Gepäck-Diebstahs festgenommen).

Name

Bornamen

geb. am

zu

Kreis - Gouvernement

Glaubensbekenntnis (auch früheres)

Staatsangehörigkeit

Seftrand

Stand

Wohnung

Spigname (eoti. falscher Name)

Bater.

Mutter

Kurze Schilderung der Straftat

unter Hervorhebung befonderer Merkmale der Arbeitsweise

(Sieher, Dedker, Tätigkeitsfeld usw.)

Als Mittäter - Anhang — ist bekannt geworden — wird verdächtigt:

Diz A4

210×(297 mm

Ber

2(eiig

P.10

) Michtzutreffendes durchstreichen

Kriminal-Wfjenjdes un -Pragis Berig - Weriag ber Kriainaliia Werfls 954

15
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Im Laufe der Untersuchung bekanntgemordene — oon dem Festgenommenen angeblich erlittene Borstrafen:
Nachgeriefener — Angeblicher — Aufenthalt in den ießten 6 Monaten:
Personenbefchreibung:
14 Mund: (klein. mittel, groß. dünne Lippen, auf-
(Dir gutrelfenden Wngaben Sind gu unterdeien
geworfene Lippen).
1 Größe:
m
cm
(ehr kein, kein, mittel. groß. sehr groß)
15 Zähne: (vollftändig. lückenhaft, auffallend groß
oder klein. schräg gestellt, falsches Gebiß oben
2 Anscheinendes Alter:
oder unten)
3 Gestalt: (stark, untersegt. schlank, schwächlich)
16 Kinn: (spiß. breit, Doppelkinn, Grübchen)
4 Shulterneigung: (schräg. waagerecht).
17 Hände und Füße: (wenn befonders groß oder klein)
5 Haar: (Farbe hell. mittels, dunkelbiond. braun.
Schrarg. rot. grau, graugemischt, weiß).
18. Gang und Haltung: (wenn befonders auffallend)
6 Haartracht:
19 Sprache: (Mundart. fremde Sprache, stotternd
lispeind, auffallend tiefe oder helle Stimme)
7 Bart: (Farbe hell, mittel, dunkelbond. braun,
schwarg rot. grau, graugemischt, meiß).
20 Befondere Kennzeichen: (ins Auge fallende Eigen
Form
heiten: Narben, Leberflecke, Muttermale, X. oder
Fülle:
D.Beine. Berkrüppelungen, Tätowierungen usw)
8 Gesicht: (Farbe, Form, Fülle).
9 Stirn: (iehr hodh. sehr niedrig. zurückweichend.
senkrecht, vorspringend)
10 Augen: (blau, grau, gelb. hell, dunkel, schwarz.
braun).
11 Augenbrauen: (Farbe. wenn oom Kopfhaar ab-
weichend. gefärbt).
Form: ichräg nach oben, unten, waagerecht, bogen-
U.
förmig. geradlinig, wellenförmig. zufammengewach
fen, schief nach einwärts, auswärts, busdhig. spärlich
An das
12 Nafe: (ktein, mittel, groß, dick, schmal, breit, ein-
gebogen, geradlinig, ausgebogen, winklig gebogen.
Neichskriminalpolizeiamt
wellig. Stumpl. Adlernafe).
- Reichszentrale zur Bekämpfung der Taschendiebe —
13 Dhren: (klein, mittel, grok. abstehend. anliegend.
durchlocht).
Berlin C2
Werderscher Markt
Antagen: )
Fingerabdruckblätter
2)
Lichtbilder.
Unterichrift
av
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(Wlüfenbende Wedebe)
-61
Sernprednummer:
Juständige Kriminalpolizeistelle:
Igb.-Mr.:-
Meldung Nr.
A. Bekannter Zäter.
Der umzandete Zeil if oon der KV-Gtelle ausjuflen.
Kaffe-
— llegt auch unter Nlaffe —
Jahreszahi-
Straftat:-
1. Name und Bornamen (Mufnamen untersreichen):
2. Beruf:
- 3. Geburtstag:-
4. Geburtsort:
_Rrels:
5. Familienstand:
( ea  ee)
6. Staatsangehörigkeit:
7. Glaubensbekeuntnis:
8. Mofse:
(auch feüheres)
9. Eitern und deren Wohnort:
10. Wefentliche Vorftrafen:
Perfonenbefchreibung:
Deftrand
1 Scheinbares Ailter:
7. Bart:
2. Größe:
8. Augen:-
3. Gestalt:
9. Nose:-
4. Gefichtsform:
10. Dhren:
5. Gefidhtsfarbe:-
11. 3ähne:
6. Haaze:
12. Mundart:
Sictbare Kenngelchen und Kieidung:
Spik- oder belgelegter Name:
Sateendes vedn
Legte behannte Wohnung oder Aufenthalt:
St der Täter sestgenommen?.
-Wann?
-Wo?
In welches Gerictsgefängnis eingellefert?
Selt wann befand fich der Fesgenommene auf frelem Fuß?
Wo hat er fich in diejer Zeit nachrueisilch aufgehalten?
Tatgenosfen?.
Fingeraborücke, Lidtbilder, Handschriftprobe, Latortspuren und fonstige Bemelstüde (weldhe?) find — nicht — genommen
vorhanden, gefichert (Michtgutreffendes durchtreicen).
Bo find sie verblieben?
Beschreibung der Arbeitsweise des Berbrechers.
1. Katzeit*) (Tag und Stunde):
Dim A 4
2. Katort*):
(210×(297 mm)
3. Gefchädigter:
999. 13
  e t   d maa  a 
Rriminat-Wilefdalt wnb -Bragts Betiag - Weciag ber Rrimiaelinia* Brrtin N 54
15 *
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4 Urt der Borbereltungen:

5. Berwendete Werkzeuge: — Sichergestellt?

6. Kechnifche Fertigheiten und Cigenarten

7 Angemendte Kniffe:

8 Perfönliche oder [adhliche Vorfpiegelungen (Dechnamen)

9. Bevorzugung bestimmter Gegenstände:

10. Beuorzugung bestimmter Ortlidhelten und Gelegenhelten

11 Berwertung des angeeigneten Guteo:

12. Tatgenoffen, Beglinstiger, Hehler:

13 a) 3ft der Käter zu den refenden Verbrechern zu rednen? Weun ja, warum?

b) Sit er zu den internationalen Berbrechern ju rechnen? Barum?

4 Sonft Bemerhensmertes und kurge zufammenhängende Sdhilderung der Katauoführungen (gestohlene Sachen?

Berurfachter Shaden?

Seftrand

Ausfchreiben im „Dentschen Sriminalpolizeibiatt" is - micht — veranlaßt. (Kiauutefendes Breigen)

Angeigr abgegeben am

an

du Uktengeichen

An die

Staatl. Kriminalpolizei

Kriminalpolizei — leit — stelle

Entjenbung pon Beamien mird - nidht -beantragi. Nädste

Seq u

Neichskriminalpolizeiamt

Eifenbahnstation ist

in

(Unterschrift)
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am
61
(Wüfendende Brhöede)
Bustänbige Nriminaipolizetstelle:
Fernfprechnummer.-
Tgb.-Nt.:-
Meldung Nr.
B. Unbekannter Täter.
 a      g
Klasse.
- liegt auch unter Klaffe —
Sahreszahl
Straftat:
Berfonenbefchreibung:
1. Alter:
7. Bart:
2. Größe:
8. Augen:
3. Gestalt:
9. Nafe:
4. Gejichtsform:
10. Dhren:
5. Gelidtsfarbe:
11. 3ähne:
Seftrand
6. Hpre:
12. Mundert:
Gidhtbare Kennzeichen und Kieidung:
(utrelendes unterdee)
Spih. oder beigelegter Name:
  d  a e    
Wo find sie verblieben?
Sind vom unbehannten Fäter Handschristproben vorhanden? Wo find fie verblieben?
Beschreibung der Arbeitsweise des Berbrechers.
1. Katzeit*) (Tag und Stunde):
2. Tatort*):
3. Geschädigter:
4. Art der Vorbereitungen:
5. Bermendete Werhzeuge: — Sichergestelit?
(210×297 mm)
Din A4
e 
95B.14
*) Hier sind Besonderheiten zu vermerken, z. B. Sonntagnachmittag, alleinstehende Billen usw
     -    



PLa

230

6. Kechulsche Fertigkeiten:

7. Ungemandte Kuiffe:

8. Berföntiche oder Sachliche Boriplegelungen (Dechnamen).

9. Bevorgugung beftimmter Gegenftände:

10. Bevorzugung beltimmter Ortlichelten und Gelegenhelien:

11. Verpadhung und Beriwertung des angeeigncien Gutes:

12. Was if über eiwaige Zaigenofien, Begünfiger und Hehler beuannt?

13. a) Iit der Täter musmaßiich zu den rellenden Berbrechern zu rechnen? Warum?

b) 3ft er ais internattonaler Berbremer angusehen? Warumn?

14. Weiche Mahnahmen find ergrifsen worden?

15. 3ft über das Auftreten eines ähnlichen Käters bereits etwas bekannt?

16. Sonst Bemerkenswertes und kurze zusammenhängende Schilderung der Katausführung:

(Besteht etna Verdach, daß die Let vorgetult it? Weshadd? Getohlene Sachen? Berurfacher Schaben?)

Deftrand

Aunfchreiben im Deutschen Kriminalpolizelbtatt ift — nicht — verantagt. Nigguteendes leicen)

Ungeige abgegeben am

an

du Aktengeichen.

Un die

Stgatl. Kriminalpolizei

Kriminalpolizei — leit — stelie

Entfenduna von Beamten wird - nidht — beantragt. Nädste

Reichskriminalpolizeiamt

Cifenbahnstation ist

An dos

in

(Unterfchrift)
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(Wbfenbende Bebiebe)

Meldung. Nr.

Fernsorehnumnmer.

, am

Tgb.Nr

An

die Gtaati Kriminalpolizei

- Kriminalpolizci - leit - felle —

in

Fesigenommen wurde am.

_hier - in

der

angebliche

die

wegen

Es werden folgende Angaben gemacht — verweigert - über:

a) Perfon und lezie Wohnung:

b) Namen der Eliern oder Angehörigen und deren Wohnung:

D0 A0

(148×210 mm)

5

2feltig

       d 

angefertigt. Ferner

Beschreibung

des

der

Beanslandeten (befondere Kennzeichen):

Deftcand

Sonft Bemerkensweries (Mundart u. a.).

Verbleib

des

der

Fesigenommenen:.

Von dem Ergebnis der geiroffenen Fefiftellungen wird Kenninis gegeben werden.

(linter, Amering

     -    
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Spitzname:

(Raum für Beschreibung des Merkmals)

Familienname:

Vornamen:.

Name:..

Geb. Tag und Ort:

Geburtstag:

Ort:

Verbrechergattung:

Verbrechergattung:...

Vordruck RKP. 19

Vordruck RKP. 20

Din A 6 (105 ×148 mm)

Din A 6 (105×148 mm)

Kriminal-Wissenschaft u. -Praxis Verlag —

Kriminal-Wissenschaft u. -Praxis Verlag

Verlag der „Kriminalistik“ Berlin N 54.

Verlag der „Kriminalistik“ Berlin N 54.

.

D4Napeca
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19...
19....
Nr.:
Monogramm:
Monogramm:
Buchstaben (Zahl):
Namen:
Anfangs-Buchst.:
Gold. Herren — Damen - Trau -
Namen:
Siegel — Brillant - Marquis - Schlan-
Gold. Herren - Damenuhr
genring — Uhrketten — Halsketten —
Remontoir — Schlüssel — mit Schlagwerk
Löffel — Brosche - Armband - Herz
Jagd - einf. - doppelte Kapsel—Anker
Medaillon — Manschettenknöpfe — Kreuz
Zylinder
Krawattennadel - Uhrgehänge - Ohr-
Reparatur-Nr.:
ringe — Kollier
Wert:...
Wert:..
Besondere Merkmale:
Besondere Merkmale:
.……
Vordruck RKP. 221
 R
DinA6 (105×148 mm)
Din A 6 (105×148 mm)
2 seitig
2 eitig
Herren-, Damen-, Kinder-, Renn-Fahrrad.
19....
Marke:
Nr.:
Wert: 8.M
Gemälde.
(deufliche Zablen!)
Rahmen: schwarz, gelb, blau, rot, grün, mit.
Streifen
Felgen: schwarz, gelb, blau, rot, grün, Nickel, Chrom,
Oel — Aquarell - Radierung - Kunst-
Bereifung: schwarz, grau, rot, weiß, Ballon, Halbbalion,
mit
Streifen, Hoiz, Stahl
druck
—
Stahlstich — Kupferstich
Marke:
Schutzbleche: schwarz, gelb,
Streifen
Pastell — Kohle — Bleistift-Zeichnung
Lenkstange: auf-,abwärts gebogen,gerade, vorgebaut, verstellbar
mit
Griffe: Zelluloid, Gummi, Papier, Isolierband, Kork, Holz,
Farbe: schwarz, rot, weiß, gelb, braun,
Gobelin:
Glocke: gewöibt, flach, Doppelklang, Radiauf,
Aufschuift:
Zeichen:
Schutznetz: (Farbe)
Beschreibung des Rahmens:
Kettenschutz: ja/nein,
BusondereKennzeichen:(Stern,Reparaturen,SchweiBstellen usw.)
Gold:
Holz:
Sattel: Touren-, Damen-, Rennsattel, mit Doppelfeder
Darsteliung:
Farbe: schwarz, braun, gelb, rot, Marke:
Satteltasche: schwarz, braun, geib, rot, Marke:
Freilauf,Leerlauf,starreNabe,Marke:Torpedo.NSU.Rotax,Komet
Form: drei, recht-eckig, walzenförmig
Pedale:mit-ohne Gummieinlagen,Vollgummi,Rennhaken,Riemen
Besondere Merkmale:
Vorderradbremse: Vorder-, Finterrad-Felgenbremse, Bowden-
zug, Rücktritt
Beleuchtung: Dynamo Marke:
Scheinwerfer Marke:
Gepäckträger: hinten, vorn, mit — ohne Feder
mit Batterie, Karbid, schwarz, vernickelt, verchromt
Pumpe: Hand-, Fuß-, Halter-, schwarz, vernickelt
Zatreffendes unterstreichen)
Vordruck RKP. 224
Dm A0 (105X148 mm) 2 sctig
Vordreck RXP. 22*
Din A 6 (105 ×148 mm)
2 seitig
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19.
Glas-, Porzellan-Gegenstände,
Kraftrad.
von hohem Wert
Fahrgestell-Nr.
Zeichen:
Motor-Nr.
Fabrikat:
Marke.
Baujahr
Bezeichnung des Gegenstandes:
.
Zylinder
Getriebe
Kupplung
Beschreibung:
..
Tachometer
Beleuchtung
………
Bereifung......
..
Soziussitz
Besondere Merkmale:
Werkzeugtaschen
Erkennungszeichen
Wert
Vordruck RKP. 225
Vordruck RKP. 22 6 a
Din A 6 (105× 148 mm)
Din A 6 (105×148mm)
2 seitig
2 seitig
-
19....
Kraftrad.
Kraftrad.
Motor-Nr.
Erkennungszeichen
Fahrgestell-Nr.
Motor-Nr.
Erkennungszeichen
Fahrgestell-Nr.
Marke
Marke
Zylinder
Zylinder
Getriebe
Getriebe:
Kupplung
Kupplung
Tachometer
Tachometer
Beleuchtung
Beleuchtung
Bereifung
Bereifung
Soziussitz
Soziussitz
Werkzeugtaschen
Werkzeugtaschen
Stärke
Stärke
………
Wert
Wert
Vordruck RKP.22 6b
Vordruck RKP.22 6c
Din A 6 (105 X148 mm)
Din A 6 (105 ×148 mm)
2 seitig
2 seitig



235Kraftwagen.19....Kraftwagen.Erkennungszeichen:Motornummer:.Motornummer:Fabriknummer:.Fabriknummer:Marke:Marke:Stärke:Stärke:....Erkennungszeichen:Phaeton:Phantom:Sportkupee:....Sportkupee:Kabriolett:Kabriolett:Landaulett:......Landaulett:Kupee:Kupee:Limousine:Limousine:Innensteuerlimousine:Innensteuerlimousine:Polsterung:…Polsterung:Magnet:Magnet:Lichtanlage:Lichtanlage:Bereifung:...Bereifung:...Kühler:-......Kühler:Sitze: ..Wert:Wert:CrVordruck RKP. 227bDin A 6 (105 ×148 mm)Din A 6 (105 ×148 mm)2 seitig2 seitig19....Kraftwagen.19.Kraftwagen.Fabriknummer:Marke:Motornummen:Marke:Fabriknummer:Stärke:Stärke:Erkennungszeichen:.…………Erkennungszeichen:Phaeton:Phaeton:Sportkupee:Sportkupee:Kabriolett:..Kabriolett:Landaulett:Landaulett:Kupee:Kupee:Limousine:Limousine:Innensteuerlimousine:Innensteuerlimousine:Polsterung:Polsterung:Magnet.Magnet:Lichtanlage:Lichtanlage:Bereifung:..Bereifung:.Kühler:Kühler:Sitze: .Sitze:Wert:Wert:.Vordruck RKP. 227cVordruck RKP. 227dDin A 6 (105×148 mm)Din A 6 (105×148 mm)2 seitig2 seitig
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19...
19...
Kunstgegenstände.
Lexika, wissenschaftl. Werke.
Firma:
Firma:
Zeichen:
Bezeichnung des Gegenstandes:
-...
Titel bzw.:
Material: Bronze — Kupfer — Messing —
Marmor:
Inhalt:
Beschreibung:
Band:.
Besondere Merkmale
Besondere Merkmale:
Vordruck RKP. 228
Vordruck RKP. 229
Din A6 (105×148 mm)
Din A 6 (105×148 mm)
2 seitig
2 seitig
19.....
19....
Maschinen.
Motore.
Nr.:
Nr.:
Zeichen.
Zeichen:
Name:
Name:...
Firma:
Firma:
Elektro - Fahrstuhl
 - Gleichstrom
Schreibmaschinen -. Registrierkassen
Drehstrom-Motore:
Nähmaschinen — Rechenmaschinen — Ver-
Wert:.
vielfältigungsmaschinen — Diktiermaschinen
— Heftmaschinen
Besondere Merkmale:
Wert:
Besondere Merkmale:
Vordruck RKP. 2210
Vordruck RKP. 22 11
Din A 6 (105× 148 mm)
DinA 6 (105×148 mm)
2 seitig
2 seitig
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19..
19.
Paletot.
Musikinstrumente.
Firma:
Monogramm:
Firma:
Name:
Zeichen:
Herren — Damen - Sommer — Herbst -
Zeichen:
Winter — Mantel — Ueberzieher — Ulster,
rauh oder glatt
Farbe:
kariert —
Stempel:
gestreift — meliert.
Piano - Stutzflügel - Konzertflügel —
Kragen: Stoff — Sammet — Pelz — Spiegel
Futter:
Stoff — Seide — Clot — Serge
Streichinstrument:
Farbe:
Knöpfe: ein- zweireihig. Stoff — Horn -
Blasinstrument:
Steinnuß.
Aufhänger: Kette - Stoff - Leder.
Taschen: waagerecht — senkrecht— schräg
..
Besondere Merkmale:
Aktentasche.
Aermelaufschläge: mit — ohne —
Schlitze: wieviel?
Wert:
Besondere Merkmale:
d r
Vordruck RKP. 2213
Din A 6 (105X148 mm)
Din A 6 (105 ×148 mm)
2 seitig
2 seitig
19....
Pelz-Garnituren.
Pelz.
Firma:
Boa - Kragen - Muffen — Decken
Art des Felles:
- Felle —
Monogramm:
Firma:
Name:
Art des Felles:
Zeichen:
Name:
Herren - Geh — Reise-Pelze - Damen-
Zeichen:
pelze
Herren — Damen — Knaben— Mädchen-
Ueberzug:
Farbe:
( Farbe:
Stoff:
Futter:
Stoff:
Kragen:
Knöpfe:
Köpfe:
Aufhänger: Kette - Stoff — Leder —
Schwänze:
Pfoten:
Taschen: gerade - schräg - senkrecht
Aufhänger: Kette — Stoff — Leder —
Besondere Merkmale:
Aermelaufschläge:
Besondere Merkmale:
Wert:
Vordruck RKP. 2214
Vordruck RKP. 2215
Din A 6 (105 × 148 mm)
Din A 6 (105 X148 mm)
2 seitig
2 seitig
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19.
Photographenapparate.
Platingegenstände.
Firma:
Nr.:
Name:
Zeichen (Stempel):
Namen:
Zeichen bzw. Stempel:
Monogramm:
Besondere Merkmale:
Nr.:
Kamera:
Objektiv:
Uhren — Colliers — Ketten — Armbänder
Stativ:
Ringe
Broschen - Tiegel
Schalen - Platten
Wert:
-
Besondere Merkmale:
Wert:
Vordruck RKP. 2216
Vordruck RKP. 2217
Din A 6 (105 ×148 mm)
Din A 6 (105 ×148 mm)
2 seitig
2 seitig
19..
Silbersachen.
Silberuhren.
Monogramm:
Buchstaben (Zahl):
Nr.:
Namen:
Silb. Serviettenring — Brosche - Eß-
Monogramm:
löffel — Teelöffel - Gabel  Messer
Anfangs-Buchst.:
- Suppenlöffel - Besteck — Zigarren-
Namen:
Zigaretten-Etui - Tabakdose - Arm-
band — Sparbüchse — Becher — Spa-
Silber — Stahl - Nickel — Herren -
— Damenuhr - Remontoir — Schlüssel
zierstock - Schirm mit silb. Krücke —
Handtaschen - Kannen - Tablett -
— mit Schlagwerk - Jagd — einfache
doppelte Kapsel' — Anker - Zylinder
Kaffee- und Teekannen - Fischgabeln
und -Messer - Aufschnittgabeln und
Reparatur-Nr.:
-Messer - Zuckerzangen - Schöpflöffel
Wert: .
Wert:
Besondere Merkmale:
Besondere Merkmale:
Vordruck RKP. 22 18
d Rr
Din A 6 (105 × 148 mm)
Din A 6 (105 × 148 mm)
2 seitig
2 seitig
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19..
19....
Wäsche bzw. Betten.
Waffen.
Firma:
Fabrikmarke:
Monogramm:
Name:
Nr.:
Zeichen:
Tisch - Bett - Herren - Damen
Name:
Kinder-Leibwäsche — Leinen — Da-
mast — Trikot — Bade — Parade
—
Zeichen:
Stuben — Küchenhandtücher — Taschen-
tücher
Farbe:..
Militär — Jagd-Gewehre - Revolver
Inhalt — Federn — Daunen — weiß —
Pistole — Teschings - Säbel — Seiten-
grau. Oberbett - Unterbett - Kissen
gewehr - Dolche - Hirschfänger
Farbe des Inletts:
Wert:
Besondere Merkmale:
Besondere Merkmale:
Vordruck RKP. 2220
Vordruck RKP. 2221
Din A 6 (105×148 mm)
Din A 6 (105×148 mm)
2 seitig
2 seitig
19.
19.
Werkzeuge.
Firma:
Zeichen:
Firma:...
Zeichen:
Name:
Name:..
Nr.:
Nr.:
Beile - Hammer - Zangen — Zirkel —
Meißel - Feilen - Hobel - Kluppe:
Besondere Merkmale:
Besondere Merkmale:
Wert:
Vordruck RKP. 2222
Vordruck RKP. 2223
DinA 6 (105× 148 mm)
Din A 6 (105 X148mm)
2 seitig
2 seitig
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Gestohlen am

19.

Geschädigt:

Rückseite

für alle Verlustkarten

Tatort:

außer Nr. 6a b c und

Tagebuch-Nr.

Nr. 7a b c d

Dienststelle:

Kriminal-Wissenschaft u. -Praxis Verlag —

Verlag der „Kriminalistik“ Berlin N 54.

Gestohlen am

19....

Geschädigt:

Tatort:

Rückseite

Tagebuch-Nr.:

für Nr. 6a b c und

Nr. 7a b c d

Dienststelle:

Besondere Merkmale:

Kriminal-Wissenschaft u. -Praxis Verlag —

Verlag der „Kriminalistik“ Berlin N 54.
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Postkarte

.........

An das

Reichskriminalpolizeiamt

Deutsches Kriminalpolizeiblatt -

Berlin C2

Vordruck RKP. 25

Din A 6 (105×148mm)

2 seitig

Werderscher Markt

Kriminal-Wissenschaft u.-Praxis-Verlag ---

Verlag der „Kriminalistik" Berlin N 54.

Aktenzeichen:

Ort und Datum:

Erledigtes Ausschreiben.

Nr. u. Seite des Fahn-

dungsbuches, des Krim.-

C

Das Aus-

Pol.-Blattes oder der

Zuname

Vorname

schreiben ist

Aufenthaltsermittlungsliste

und -Ort

erlassen am

2

;

Art der Erledigung:

Unterschrift:.

Behörde:.

Amtsbezeichnung:

16



Berichtigung.
Bekanntmachung über Vermisste
u.unbekannte Tote.
Achtung!Bei Nachreichung des Verdrucks
RKP 29 alter Art ist anzugeben,ob im
DtKPBl ein Vermisstenausschreiben er=
gangen und in welcher Ausgabe es ver=
öffentlicht ist.
Für Personen die zweifellos tot z.B.
ertrunken sind,ist der Druck von Such=
karten,daher auch die Nachreichung des
Vordrucks RKP 29 entbehrlich.
gestellt worden.")
 feits
Worbrud
RB29
Name:
Vornamen:
(bel Feonn au felbeee Ramea)
(Maamen anergreen
Beruf:
Bater: *)
Geburtstag und -ort:
Mutter: *)
Straftat (Strafzeit):
Liegt Berbrechen dor?.
Erfuchende Behörde:
Aktengeichen:
) Nur del Untragen um Aufuahme in die Aufenthaltsermitungeliste ausfüllen!
Deftzan
Peefonenbeschreibung: Größe:
Gestalt: stark, unterse■t, schiank, schwächlich.
Haarfarbe:
Augen:-
Mundart:
Befondere Kennzeichen:.
Sonstiges*): Vorfidht bei Festnahmet Schußwaffe: ja — nein.
Reifender Täter*): ja - nein
Zigeuner*): ja — nein.
Weitere Bemerkungen: (a. B. Simuliert, Ausbrecher ufw.).
Planmä■ige Aberwachung*): + — WoNa - 
Beobachtung*): BS - BF
Nchutreffendes streiden
Keminat-lenhet un -Prags Werog - Wetag ber Krimip Wera  5e
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(aetag ae Drmi

Igb.-Mr.

Falschgeldsache.

Nur det Berdacht des Vorltegens einer strasbaren Handlung oder bei Festnahme ausfüllen.)

A. Meldung über Anhaltung von Falschstücken.

I. Ausgabeort:

Nächste Eisenbahnstation:

11. Art der Fälschung:

1. Falsche Scheine:

(Es find stets anzugeben:

Anzahi, Notenart, Nennwert, Seriennummer, Kontrollnummer. Ausgabedatum

gegebf. Falschscheinklasse.)

Reichsbanhnoten, Nentenbanhscheine, ausländische Noten)

Sejtranb

2. Falsche Münzen:

1. Nennwert:.

2. Nummer der Keihsfalschmünzfammlung der Statsmünze (RFS.-Nr.)

II. Art der Berausgabung:

1. Einzahlung in Berkehrsmitteln oder beim Einkauf in Geschäften oder fonst bei Privat.

personen oder

   a      a     

Sigarrengelchäft ufm.)

2. Handelt es sich a) um Abschiebung oder b) um gewerbsmäßigen Bertrieb)?

(210X(297 mm)

Din A

Darbrud

4 Seitig

RRP. 31

Michtzuteffendes streichen!

Erininal-Wifeadaft an Gragis Weciag - Bertag Der Rriminalfi Betin N 54.

16*
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IV. Gegen wen richtet fich der Berbacht? Mittäter?

(Name, gegebf. Spihname, Geburtstag. ort, MWohnung)

V. 1. Perfonenbefhreibung der des gemerbsmäßigen Bertriebes verdädhtigen oder unbekannt ent

kommenen Personen. (Sind Lichtbider vorhanden, beifügen; Angaben über Größe, Augen.

Haarferbe, Bart, Kieidung. Dialekt. befondere Merkmale usw.)



245

a       

ber, Kaufmann oder?)

3. Sind die Berdächtigen wegen Münzverbrechens oder Urkundenfäishung bereits vorbestraft?

Sind Aktenzeichen bekannt?

d  da d    d 

anwaltschaft)

B. Welche Perfonen find feftgenommen? (Personalien, Sacbericht).

Anlagen.

Fingerabdrucblätter in doppeiter und Lichtbider in dreifacher Ausführung sind — nicht -

beigefügt.

C. Bemerkungen der absendenden Dienstsielle.

(Falls Entsendung eines Beamten der Kriminalpolizeistelle beantragt wird. find Gründe

angugeben, die diese Entsendung notwendig oder aussichtsreich erscheinen lasen.
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Igb.Nr.

cm

O

Der Staatl. Kriminalpolizei - Kriminalpolizeiftelle,

in

übersandt.

3. 21

(Falls Entfendung eines Beamten der Kriminalpolizeileitstelle beantragt wird, find Gründe

anzugeben, die diefe Entsendung notwendig oder ausfichtsreich erscheinen laffen.)

Igb-Nr.

am

Der Staat. Kriminalpolizei — Kriminalpolizeileitfielle,

in

überjandt.

3. 21.

E. Bemerkungen der Kriminalpolizeileitstelle:

(Falls Entjendung eines Beamten des Reichskriminalpolizeiamts beantragt wird, sind

Gründe anzugeben, die diese Entsendung notwendig oder ausfichtsreih erscheinen lafsen.)

Igb.Nr...

am

19

Dem Reichskriminalpolizeiami

— Reichszentrale zur Bekämpfung von Geldfälschungen -

Berlin

übersandt.

R6

Bemerkungen des Reichskriminalpolizeiamtes:
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(Absendende Behörde)

am

Gefchäfiozeihen:.

Un dae

Deusches Friminalpolizeiblatt

in Berlin C2

Werderscher Morht

Zeh bite um Aufnahme der umfiehenden Perfonendefchreibung in das Deuische

Friminalpolizeiblatt.

(Untesfschriff)

210X297 mm

Din A4

Borte

2 Selig

RNB. 34

Grinint Waeneh und  Deapie Derag — Berog bet Magueal Bertin 254
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Merkmale unbekannter Toten und vermißter Personen.
a) Zote: T
1. Männlich oder reiblich:
2. Ungefähres Alter:
3. Wann und ro gefunden:
4. Todesart:
5. Bermutliche Seit des Eintritts des Todes:
b) Bermißte: V
L. Familien, Rufname, Beruf:
2. Geburkslag. -Drt, -Kreis:
3. Wohnung (Ort und Strage):
4. Bermißt seit:
5. Mutmaßlicher Grund des Berschwindens:
c) Beschreibung:
1. Größe (nach Maß oder bei Bermißten gegebf. nach
Schäjung):
2. Gestalt) (stark, unterseht, schlank, schwächlich):
3. Haare (Farbe [heliblond, mittelblond, dunkelblond.
braun. schwarg. rot, weis. graugemischt, graul,
Fülle, Form):
4. Bart (Farbe. Fülle, Form):
5. Gefichtsform (voll, länglich, knochig usw.) und -Farbe:
6. Augen (Farbe fblau, grau, geib, hellbraun, dunkelbraun,
schwarzbraun, Besonderheiten):
7. Zähne (gefund oder fehlerhaft. Sahnreparaturen?Welche?
Wo?:
8. Kennzeihen (Male, Narben, Tätowierungen, Ber-
Richtung:
stümmelungen usi. nach Lage, Gröhe. Form und
9. Sprache:
10. Gang:
d) Kieidung mit weiteren Angaben über Stoffart, Farbe
(Muster). Form und Firmenbezeichnung:
1. Kopfbedeckung:
2. Dberkleiduna (Mantei, Anzug. Rock, Bluse ufw.):
3. Uuterkleidung (Bäsche (Zeichen?l. Strümpfe ufw.):
4. Fußbehleidung (Hersteller oder fonstige Kennzeichen):
5. Sonitiges' (Uhren. Schmucsachen) nach Form, Ari,
Fabrikmarke, Nummer, Reparaturzeichen usw.:
a      ae     
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(Einfendende Behörde)
Geschäftszeichen:
Anzeige abgegeben am
an
in
Antenzeichen d. StA.:
An das
Un die
Staatl. Kriminalpolizei
Reichskriminalpolizeiamt
Kriminalpolizei — leit — stelle
Reichszentrale zur Behämpfung
von Rauschgiftvergehen
in_
in BerlinC.2
Werderscher Markt
Befrifft: Nahricht über einen Berstoß gegen das Dpiumgeseß vom 10. 12. 1929 in der Faffung vom
22. 5. 1933 und 9. 1. 1934 (9GBl. I S. 215/29. S. 287/33 und S. 22/34) fovie die Aus
führungsverorbnungen.
A. Allgemeines
    p
2 a) Welches Betäubungsmittel?..
b Fabrikmarke, Menge, Form?
3. Berbleib des Betäubungsmittels?.
(Pl, Teeten, pu)
Seftrand
4. Name, Borname u. Wohnung des Tüters:
Geburtstag und -ort:
Kreis usio.:
Familienstand (led., verh., verw., gesch.):
Beruf:
Staatsangehörigkeit:
Glaubensbekenntnis:
(aud friberen)
Personeubefchreibung
(nur in den Füllen Bi bis V)
Scheinbares Alter:
Bart:-
Größe:
Augen:-
Gestalt:
Nase: -
Gesichtsform:.
Dhren: -
Gesichtsfarbe:.
3ähne:
Haare:
Mundart:
Sichtbare Kennzeichen:
Spiß- oder beigelegter Name:
Ist der Täter festgenommen?
(Sutreendes untecfreithen)
In welches Gerichtsgefängnis eingeliefert?
Mittäter?.
Fingerabdrüce, Lichtbilder, Handschriftenprobe find — nicht genommen - vorhanden. (maumene daderisez
Din A4
Wo find sie verblieben?
210X297 mm
2 fellig
5. Sind ausländische Pol.-Behörden bereits benachrichtigt und welche?
RNP. 35
Borbrid
6. Kommt Reichsverweifung in Frage?
Krisinnl-Wijfenfcheft unb -Pragia Werlag - Bering der „Siciminaltpia", Bertia St 54
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B. Art der Bergehen

1. Rauschgifischmnggel:

1. a Schmuggel von Deutschland nach

b) Schmuggel aus

. noch Deutschland

c) Shmuggel durch Deutschland aus

_nach

2. Sst Berpacungsmaterial fichergestellt?

11. Schleichhandel:

1. Wo (in Lokalen, auf Straken ufiv.)?

2. Bezugsquelle?

I1I. Betrng mit angeblihen Betäubungsmitteln:

1. Welches angebliche Rauschgift wurde angeboten?

2. Welche Fabrikmarken find gefälscht?

3. Hat veriegte Firma Strafantrag gestellt?

IV. Diebstahi, Unterschlagung:

Wo (Apotheke. Drogerie ufw.)?

V. Rezeptfäischung:

1. Fälschung oder Berfäihung von Rezepten?

2. Waren Rezepte gestohlen, selbst angefertigt oder in Druckerei hergestelli?

VI. Bergehen gegen die Berschreibungsverordnung vom 19. 12. 30 (RGBi. 1 6. 635 f)

1. Wiederholungsfall?

2. Sst einstweilige Unterbringung gem § 126a StBD. angeordnet?

3. Ist gerichtliche Unterbringung gem. §§ 42b oder c StGB. beabfichtigt?

4. Sn welcher Anftalt ist Süchtiger untergebracht?

C. Kurze Schilderung des Tatbestandes

(unter Beifügung von Lichtbildern der Täter fowie der gefälshten Marken, der Berpacung uiw.)

(Unterchrifi)
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19

(Behörde)

Meldung

1. Vor- und Zuname:

2. Geburtsdatum und =ort:

3. Beruf:

4. Wohnort und Wohnung:

5. Staatsangehörigkeit:

6. Jude:

7. Drt und Zeit des Selbstmordes oderSelbstmordversuches*):

S

8. Art der Ausführung:

9. Grund des Selbstmordes oder Selbstmordversuches*):

An die

Staatliche

Kriminalpolizei

Din A 5

(148×210mm)

Kriminalpolizeistelle

1 seitig

Vordruck

in-

RKP.41

*) Nichtzutreffendes sireichen

Kriminal-Wissenschaft und -Praxis Verlag — Verlag der „Kriminalistik" Berlin N 54

Ergänzung 1941.
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Postkarte

Din A 6 (105×148 mm)

Vordruck RKP. 42

Kriminal-Wissenschaft und -Praxis Verlag

Verlag der „Kriminalistik" Berlin N 54

Ergänzungsmeldung

zur Meldung vom

19

Der

(Vorname)..

(3uname).

Die

geb. am....

in..

ihm

ist am...

an den Folgen des von

verübten

ihr

Selbstmordversuchs gestorben.

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)



942503Kriminalpolizeistelle:Monat:GründeBis zu14 bis 1818 bis 25über 25Sos-rpirtschaflicheunhellbareKrankheitSchwermut ob.NervenleidenLiebeshummerSelbitmordart14 Sah.NotlageFurcht vorFamilienzriftigkeftenJahreJahreSahregefamtStrafeSonjtigeGründeten= männlidDa-da-da-da-da.convonconnoncon5a-1BAEbeBE8Eb) = weiblidSu-De BEbe.den-ngSu-Ju-dendendenBA. SelbsimordeLeuchtgasvergiftunga)6)Andere Arten der Ber-a)gltung6)Erhängen und Er.adrosselnErtrönkencErschießengeÜberfahreniasseng0Sturz aus der Höhea))Berlegungen durchgShnilt oder Stich2Undere Atena))Summe:a)b)B. SetbstmordversucheLeuchtgasergiftungge d  aagifung0)6)Erhängen und Er.adrosselnErtränkenoeErschießena)6),Überfahrenlassena)b)Sturz aus der Höhea)6)Berlegung durcha)Schnitt oder Stich6)Andere Artena)6)Summe:a)6)Dis A 4 (210×297 mm)Bordrud NSeP. 43Kriminat-Wifferidef unt Pragis Veriag — Vertog Dce Kriatnafipe" Bertia 9 54Ergänzung 1941.
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(Bebberbr)
Kgb.-9r.:
Befcheeibung des Rades.
 91 8%   
(Midtgutreffendes durchtrelden.)
L. Herren, Damen-, Kinder, Rean-Sahrrad.
2 Morke
Nr..
Rahmen: Idmarg, gelb, biau, rot, grn mi
e:em,
Strelsen
4. Feigen: Ichmarg. gelb, blou, rot, grün
alt
Strelfen, Holg, Stabi
5. Bereljung: Scwars. gran, roi, weiß.
Ballon, Deld-Balion, Marhe:
6. Shugbieche: Ichiwarg, geib
mil-
Streiien
Sejtranò
Lenfangeo bmdrs grbogen gerade, orgeba ereba Bummierg
8. Griffe: Zelluloid, Gummi, Papler, Siollerbond.
Farde fhmarz, rot, melß
9 Glodhe. gewsibi, Noch. Doppelklang. Redlaul.
mu Auffchrift
10. Sattel: Touren. Demen, Renn-Sattel, mil Doppelfeder
Jarbe- ihmora, braun, gelb, rot, Morhe
11. Salteltajce: Schwars, bruun, gelb, rot,
Form drei-, reci-ecig, malzenförmig.
Marke:
Inhalt:
13. Koischüzer: Hola. Metall, Jorbe.
(148X(210 mm)
Tin A 3
14. Frellauf, Cerlou, Marre Nade, Marke: Zorpedo, NEu, Rotay, Komet, Cenirig
2ell
Borbrud
15. Kettenshuß;
Scugnet
RSB.59
) Streiden fallo nichtguireten
16 Bremfen: Vorderrabbremse, Vorder, Hinterrad-Deigendremie. Bowdenzug. Rüdirint
17 Beleuchiung: Dnnamo Warke:
Sgeinwerle Marke
mit Botterie, Kordid, Shwarg, vernidelt, derchrom
18 Küstrahler: redhio, links der Gabel, am Schugbirch. eiektr. weiher Untergrund
19 Pumpe: Hand, Fub. Halter, ihwara. vrnicel.
20 Gepädhiräger: hinien, vorn, mi: — ohne Feder
21 Befondere Kenngeichen: (insbel. con Reparaturen, Shweibftellen ufro.)
Wert: RM
11
3uftand:
Berfichert dei:.
22 Mome, Mohnori, Ciraße u. Saus-Ns. des Gejchäbigien:
23. Zatort und Zatjeit:
Fundort u. Fundgeit:
a10 ut
(lateridit
Staatliche Kriminalpolizei*)
Kriminalpolizei—leit-ftelle
in
) Streichen. fallo Vordrnch ols Muloge zu MND 14 vermendes wird
   e o -   q e e
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Fattag

Tatort:

K.-Leit-

u Zeit:

stelle:

Name:

Vornam:

Beruf:

Geburtstag:

Geburtsort:

Wohnhaft:

Festgenommen am:

in:

Motiv der Tat: Gewinnsucht - Leidenschaft - Not

Art des Wilderns:

Waffe, Schlingen, Blendlaterne, Frettieren, Tag- oder Nachtzeit, Wildart:

Mittäter:

Die Farbe der Vordrucke RKP. 127 und 128 ist grün.

Hehler oder Verwendung des Wildes:

Benutzt Täter Fahrzeug?:

Macht Täter bei Festnahme von Waffe Gebrauch?:

Ist der Täter ein unverbesserlicher Wilddieb?:

Wird polizeiliche Vorbeugungshaft empfohlen?:

Aktenzeichen:

RKP. Nr. 127. Din A 5 (148X210) (Vorderseite)

Tatausführung: Wenden!

Tatausführung:

Vorstrafen:

…………

……………

……

.

.…

….…

(Rückseite)
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Tatort:
K. Leitstelle:
193
193
K. Leitstelle:
Täter:...
Täter:.....
Geb. am:
zu:
Geb. am:
zu:
Wohnhaft:
Wohnhaft:
Wildart:
Wildart:
Waffe, Schlinge usw.:
Waffe, Schlinge usw.:
Mittäter:
Mittäter:
Hehler:
Hehler:
Bemerkungen:
Bemerkungen:
Gewerbsm. W.:
Gewerbsm. W.:
Gelegenheits-W.:
Gelegenheits-W.:
Aktenzeichen: .....
Aktenzeichen:
Vordruck Nr. 1281
Vordruck Nr. 1281I
Din A 6 (105×148 mm)
Din A 6 (105 × 148 mm)
Name:
193
Vorname:
Stand:
2
Geb. am:
zu:
Tatort:
Waffe, Schlinge usw.:
Wildart:
Mittäter:
Hehler:
Bemerkungen:
Gewerbsm. W.:
Gelegenheits-W.:
Aktenzeichen:
Vordruck RKP. 128III
Din A 6 (105 × 148 mm)



96a
254
1 | 2 |3 |4 |5.|6 |7 | 8 |9 |10|11|12 |13 | 14|15
Kriminalpolizei-leit-stelle
Aktenzeichen
Straftat
Bearbeitende Dienststelle
Ausgefertigt
..19..
Liegt auch als
. Name und Vorname
(Rufname unterstreichen)
geboren
in
2. Beruf
3. Staatsangeh.
4. Glaubensbekenntnis (auch früheres)
5. Eltern
6. Familienstand: ledig, verw., gesch., verh. mit
Personenbeschreibung
Scheinbares Alter
Gesichtsfarbe
Nase
Grösse
Haare
Ohren
Gestalt
Bart
Zähne
Gesichtsform
Augen
Mundart
Sichtbare Kennzeichen und Kleidung
Spitz- oder beigelegter Name
Letzte bekannte Wohnung oder Aufenthalt
Wann festgenommen
19
wo?
In welches Gefängnis eingeliefert
wann?
19
Genossen, Begünstiger, Hehler
RKP. 130
Din A 5 (148X210)
Rückseite!
Beschreibung der Arbeitsweise des Verbrechers:
Tatzeit*)
Tatort *)
Geschädigter
Art des angeeigneten Gutes
)Hier Besonderheiten vermerken, z. B. Sonntag nachmittag, alleinstehende Villa
Kurze zusammenhängende Schilderung der Tatausführung
unter Angabe der Art der Vorbereitung — verwendete Werkzeuge — technische Fertigkeiten und
Eigenarten — angewandte Kniffe — persönliche und sachliche Vorspiegelungen (charakt. Deck-
namen — Vorliebe für bestimmte Gegenstände — bevorzugte Ortlichkeiten und Gelegenheiten —
Verwertung des angeeigneten Gutes
Kopf bei Fuß gedruckt, d. h. Rückseite ist lesbar, ohne die Karte aus dem Kasten nehmen zu müssen
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Vorderseite Muster I
Rückseite Muster I
Kriminalpolizei(leit)stelle:
Datum Tagebuch Nr.
Art des
) B. 3.
Borgangs B. G.Bm.
Name:
Vorname:
Geburtstag:.
Rasse:.
Geburtsort:
Wohnung:.
Bolks=höhere=Hilfs=Schule
WKP-Sammelakten:
Bemerkungen':
Krim. pol. Personenakten:
Datum Tagebuch Nr.
Art des
*) B. 3.
Borgangs B. G. Bm.
*) B=Beschuldigter, 3=Zeuge,
Din A 6
(105x148)
BBerleßter, GGefährdet, BmBermißt.
NKP. Nr. 166
Muster II Name:
Bornamen:
(Rufname unterstreichen)
Geboren am
in.
Borgänge
bei der
weiblichen Kriminalpolizei
Nur für den inneren Dienstbetrieb.
Din C 7
(84×114 mm)
SON
RKP. 177
1 seitig
Ergänzung 1941.
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Muster III
Staatliche Kriminalpolizei
den...
.19.
Kriminalpolizei - leit — stelle
Meldung
über ein kriminell gefährdetes Kind.
Name:
Vorname:
Geb. Dat.:
Geb. Drt:
Wohnung:
Chelich geb.
Rel. b. d.
Rasse
Zwilling?
unehelich
Geburt?
Bater:
Mutter:
Name:
Borname:
Geb. Dat. =Drt:
Der Polizei bekannt?
Geseßlicher Bertreter:
Zuständiges Jugendamt:
Eingeleitete oder angeordnete
Erziehungsmaßnahmen?
An welcher Stelle?
Entwicklung des Nindes: (Elternhaus,
Schule, Heimunterbringung)
Kurze Schilderung der bisherigen
kriminellen Borgänge: (Berbleib
der Vorgänge? — Akt. 3. —)
(210×297 mm)
Din A 4
1 seitig
Bordruck
RKP. 175
Kriminal-Wiffenschaft und =Praxis Verlag — Berlag der „Kriminaliftik“ Berlin N 54
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Sirturieaizofies - Erit - Belle:

2003 00 330 735

Statistik der weiblihen Kriminalpolizei

über Strafunmündige, Ingendlhe und Minderjährige.

Monete:.

19-

Aberweisungen an die Einrichtungen der öffentlichen Sngenbhtife:

)Fürsorgebehörden:

b) NS.Bolkswohlfahrt:

c) ondere Fürforgeßtellen:

 Sitler-Sugend:

Deftrand

e) von den vorläufig feftgenommenen bzm. in pol. Bermahrung ge

u   

Rinder:

Sugendliche: 

Minderjährige:

Anmerbung:

u               

liden und Minderjübrien gu zäblen, die bei der weblchen Kriminalpole felbsandig (2 oder mit

wirkend (3-7) bearbeitet worden sind.

Bel den Uebermeifungen on Stellen der äffentliahen Zugendhiife find dogegen and die Bersonen

berjenigen Fülle zu zählen, die der Wsp. von anderen Dienistellen swechs Meldung gem. Ausk.

Unw. v. 39. 5. 1938 3iff. E. 3, zugelettet merden.

find olle Erjuchen um Ermittlungen nach hilfübedürftigen und geführdesen Kindern, weiblicen Su

geablchen und Minderjährigen zu zähien

    d   

Die pol Kriminalftatiftih für das Dentjche Keich wird durdh dieje Stasifk nicht berührz

(210×299 mm)

Dtm A4

2 feiig

9RSP$3. 170

Borbrnd

Frimingl-Wifjensa unt -pogh Derog - Berieg ber ,Krinotia Beri N Si

Ergänzung 1941.
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3.
5.
6.
7.
Beshuldigte
d. Perfonen
Berlehte, Zeugen
Gefamtzahl
d. Perfonen
Jugendi.
Mindj.
Gefamtzahl
Strafunm.
Strafunm
Sugendi.
Mindj.
Delikte
galle
b.143.
14-18
18-21
b.143.
14—18
18-21
m.
10.
m.
To
m.
B.
m.
10.
m.
8.
B
w.
Mordverfuch in Berb. m.
Selbstmord
Selbstmordverfuch
Kindestötung
Kindesmißhandlung
Körperverlehung
Abtreibung
Inzest (§ 173 SIGB.)
Unzüchtige Handlungen
tpn1026
Berführung
Crhibitionismus
Beltrand
Rasfenschande
Beleidigung
Diebstahi, einfach
Diebstahl, shwer
Unterfchlagung
Betrug
Automatenmifbrauc
Sadbeschädigung
Brandermittlung
Sontige Delihte
Summe:
Davon vorl. Festnahmen
wegen krim. Bergehen:
Ba■i der im Überwachungs.
dienst Aufgegriffenen:
Zahl der in pol. Verwah.
rung Genommenen:
Sonstige Fälle der vor-
beugenden Tätighelt:
rul gusnaga
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Nr.:..

,am...

..19..

Un die

Staatliche Kriminalpolizei

Kriminalpolizei — leit - stelle

in

Betr. Erfassung der Zigeuner, Zigeunermischlinge und nach

Zigeunerart umherziehenden Personen.

Anlagen:

Fingerabdruckblätter,

Lichtbilder.

Gemäß RdErl. d. RFyuChdDtPol. i. RMdI. vom

8.12.1938— RMBliB.1938 Nr.51S.2105-werden gemeldet:

Heftranb

1a) Familienname:

(bei Frauen gegebenenfalls auch Mädchenname)

1b) Zigeunername:.

2. Vornamen:

3. Geburtstag und -ort:

4. Namen, Geburtstag und -ort der Eltern:

5. Beruf:

6. Familienstand:

(ledig, verheiratet— wann und wo getraut — oder in Zigeunerehe lebend)*)

7. Name, Geburtstag und =ort des Ehegatten:

8. Staatsangehörigkeit:

Din A 4

(210 × 297 mm)

22

2 seitig

Vordruck

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

RKP. 172

Kriminal-Wissenschaft und -Praxis Verlag — Verlag der „Kriminalistik" Berlin N 54

Ergänzung 1941.
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9a) Vorhandene Ausweispapiere, Austellungsdatum und aus-
stellende Behörde:
9b) Erkennungszeugen:
10 a)
Wohnung bei Seßhaften (eigenes Haus, Mietwohnung,
Hütte, festgestellter Wohnwagen, Lager):
Str. Nr.:
(Ort)
10b) Ungefährer Wanderbezirk bei Nichtseßhaften:
11.
Bemerkungen
(z. B. Analphabet, Militärverhältnis, Zugehörigkeit zur
Heftranb
NSDAP oder deren Gliederungen)
12.
Kinder: *)
geb. am
in
"
"
39
"
“
“
"
"
"
"
"
"
"
“
"
“
"
”
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"9
"
"
"
*) Kinder über 16 Jahre sind auf besonderem Bordruck zu melden.
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Braun
Sinlage 28
Bejdeinigung A.
pem RE. &. 934ChDol 1. NM3 nom 5 12 38
31G - 1C
(Zu sud Sorname)
geb. cm
tn
i - gili ale - Jigeanez.
Des Perjonentefellungonezahren ift cingeleitet - durchgctübrs - E
- Gic — besigt die druttche Etaetsongehörigteit - di Doatenios.
Diele Besheinigung bat der Inhaber jtezs bei lia zu lühien
Nelchstriminotpolizciamt
Wbbrud d. redten Beigelingezs
Berlin, den
3 %
Din A 6 (105 × 148 mm)
Braun mit
Bejheinigung B_
finlage 2b
hellblanem
Qnerstreisen.
gem. NbEr D. MFuChDrBol i. NMeZ vom & 12 38
Det - Die.
(3u und Borname)
ged. om
gil als Zigeunermijhling
Dos Pezonenfefstellungoverfabren fi eingeleitet - duzehgeiütr —
G
- Eie - desnt die beutihe Erantsangehörigteit — m saatentos
Dielc Bescheinigung hat der Juhaber stets bei sith zu sühren
Weidstriminotpelizeiom
Wbdred d redten Zeigesingers.
im
Betlin, den
Becsoe)
3 2
Dio A 6 (105 × 148 mm)
Grau.
Anlage 2e
Selheinigung C_
pem NEr b. NfuChDiel. i N9n3 vom & 12 58
213 - 105
(Zn. und Berneme)
geb em.
in
i - gils ols - Ridtzigennez.
Das Perlonenteffelungsversahren it eingeleiet - durcgeführt - Er
- Eie - besigi die beutide Etantsangchörigei — du Haateniee
Diele Beiheinigung hot drr Inhober kete bei Rd du lhn
Neidtriminoipoeamt
Wbdrud à redhen Zeigelingers.
Swap
Bezlin, den
Ie moge
3 1
Din A 6 (105 ×148 mm)
Ergänzung 1941.
Bescheinigungen A-C f. Sigeuner
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Falls Nachrags- oder Wiederauffindunaomeldung:

e)

1. Nachricht über den Vermißten-

fall:

An die

2n bie

(Bezeichnung der Behörde)

Personalabteilung· Uberwahung.

Reichsiugendführung

Perfonalamt. Uberwacung·

Gesch. Zeichen:

der Gebietsführung der Hiller-Jugend

in

Berlin NW 40

Datum:

in

Kronprinzenufer10

) Stidigatreffenbes burdfieiden.

Meldung über vermißte Jugendliche:

Vor- und Zuname:

Wohnori u. Straße:

Geburistag u. -Ori:

HJ- (Jungvolk, BDM

Einheif u. Rang:

Lag des Verschwindens:

Lag der Rückehr:

Kurze Beschreibung:

(auchKleidungu. Ausrüftung)

Sachverhalt:

(auch Gründe, vermullicher Weg, lezler Aufenthalt u. fonstige Angaben

die für die Auffindung vou Wichtigkeit sein können.)

(210X(297 mm)

Die t4

Bordrud

s feltig

HJ1

Keiminat-Wilendalt unt -Brar s Vertag - Weriag berRrimimatibik" Weclin 9t 5
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Meldung über homosexuelle Straftaten
An die
Reichsjugenbführung
Iugendlicher
Perfonalamt - Aberwachung
(aufzuführen find alle Beteiligien des Borgangs,
Berlin NW 40
(Bezeichnung der Behörde)
auch strafunmündige Sugendliche)
Nronpringenufer 10
Datum:
Aktenzeichen:
Berfahren gegen (Heuptbeiutsigen:
It die Strastat durch die HJ
oder den HJ-Streifendienft
zur Anzeige gebracht?
ja - nein
Ljb.
Name, Borname, Beruf
Haupttäter (H)
HJ-Formation
Nr.
Wohnort, Straße.
Mittäter (M)
(ug/100@)
Bemerkungen
Geboren am, in, Glaubensbekenntnis
Bezführter (V)
Dienstrang
1
Seftrand
2
3
4
5
6
8
Kurze Schilberung des Sachverhalts auf der Rüdseite.
Boterud
Die A4
HJ 2
210×297 mm
t feitig
Kriminal-Wiffenddal wnb -Geags Derag — Berieg ber Kaninalipa", Berlin 954
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Meldung über Bergehen und
ux
Berbrechen von Sugendlichen
(Uufzuführen sind alle Beteiligien des Borgangs,
(Bezeichnung der Behörde)
auch strafunmündige Sugendliche)
Dotum:
Aktenzeichen:
Berfahren gegen (heuptbriubigter):
Sit die Straftat durch die Hj
oder den Hj-Sireifendieni
zur Anzeige gebracht?
jo - nein
Personenverzeichnis:
Lfb.
Name, Borname, Berai
Haupttäter (H)
HJ.Formation
N.
Wohnori, Straße.
Mittäter (M)
(Befelgidhefu/Benn)
Bemerkungen
Geboren am, in, Glaubensbekenninis
Berführter (V)
Dienstrang
,
Deftranb
2
5
Kurze Schilderung bes Sachverhalts auf der Rüchseite.
Din 
210×297 =:
1 feitig
Borbruc
Mviminel-Wiffentdoft und -Pragis Bereg - Werlog ber .Mrimincllgia", Berlin 9 54
HJ 8
ZL
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Polizeiliche Kriminalstatistik

für das Deutsche Reich

des Vierteljahres 19__
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259
Gefantzabi
Spalte 3), bel
Jälle (aus
der Fälle
Qufgehärte
deren Ausführg
Bon vorn-
Berbredenserten:
3u1
in Spalte 10)
(ohne Fälle
Fälle
Sugen-Suden
berein
monatich
(ohne Fälle
liche
bekannte
ausgeichleben
in Spalte 10)
beteiligt find:
Töter
1
2
3
4 | 5
Kötungsdelibte.
6
§8 211—216 RS108.
Davon Berjuche ..
II.
Rindestötung.
§ 217 REI0B
III.
Körperverlepung mit tödfichem Ausgang.
§8 226-227 und 229 RSI0B.
IV.
Roub und räuberiihe Erpreflung.
§§ 249—252 und 255 9t0
Davon Sandtafchenraub
v.
Scwerer Diebstahi.
5 243 NS1C8
VI.
Einfacher Diebslahi ohne Tajchen- und Ge
pöca-*)Diebsahl.
§ 242 REIOB.
VII.
Tafchen- und Gepäch.*)Diebjtahi.
§ 242 RSIGB.
VIII.
Unterschlagung.
§ 246 NSI0B.
IX.
Betrugsbelihte ohne Glüchsipiel und Ber-
55 263, 266 93108.
ficherungsbetrug.
x.
Sehlerel.
§ 259 9e108
XI.
Branbftiftungen.
$8 265, 306, 308, 309 und 311 98103..
Davon fahriällg (§ 309 NSt0B.) .
XII.
Bergehen gegen das Oplumgeleg v.10.12.1920
unò 9. 1. 1934
XIII.
Sutichheitsdefihte.
ohne ungüchtige Handlungen mit Kindern
55 173, 174, 1750, 176. (1,2), 177 und 183
KSI0B.
...
Davon Crhibitionismus (§ 183 NStGB.)....
XIV
Unzlichtige Handlungen mit Kinbern.
5 176 R10B..
Darunter Erhibitiontften **)
Somoleguelle **)
XV.
Widernatütliche Ungucht,
56 175 und 175a KGI08.
ohne Sodomie.
XVI
e     aq
geleges**e). (Maffenicande) ..
) Diebsahi von nichi bahnamtlic auigegebenem Handgepüca
**) 9ur ausfllien Spalte 6. 7. 8.9 ober 13. 14, 15 m 16.
Dim A 4 210×297 mm 4-felile Wosbend
Polizeiliche Krim. Statifik
17*
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Meldende Bolizeistetle:
Sugendliche
Juden ois
3urüc.
Fälle (zu Spalte 10),
Sugendlidhe
Juden
Ausländer
Ermittelte
ais Täter
Täter
no■träglid
liegende
Bunagnengcagag
Ermittelte
els Täter
als Näter
ols Täter
Käter
(aus Spalte
(aus Spalle
Jugend.
uaqns
Täter (zu
(aus
(aus
6 und 7)
6 und 7)
aufgeklärte
Liche
Spalte 10)
Spalte 13)
(aus
Spalte 13)
Spalten
Gälle
beteiligt find:
6,7 u. 13)
7
8
6
10
11
12
13
14.
15
15
***) Bgl. 9081 1935 1  1:46.
     -    
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Anmerhungen:
1 (2usug aus dem K8Ert. D. NuPrMd3.  20. 12. 1935 11 C I1 8 97r. 381/35 - MBlB. . 1518—):
(2) Ais Jälle" gelten bei der Zählung nur die Vorgänge, del deren Bearbeitung fich bis zur Ubgabe an die Staatsänmalshaft
mindestens ein dringender Berdacht einer ftrafbaren Handlung ergeben hat. Verfuche" zählen als vollendete Handlungen. Nur
bel den Tötungsdelikten wird der Berfuch bejonders berüdkfichtigt.
X tötet in unmittelbarem geitlichen und urfächiichen Zusammenhang mehrere Perfomen - 1 Fall;
Betspiele für die Zählung der „Fälle":
eine Perfon oder mehrere Perfonen - 1 Fall;
I und 2 töten als Teilnchmer im Sinne des SiGB. im unmittelbaren geitlichen und urfüchlichen Susammengange
X tötet, entflieht und tötet auf der Flucht Berfolger - 2 Jälle.
Wird X in mehreren, deutlich voneinander zu unterscheidenden Keiten der Fiucht wlederholt gestelt und tötet da-
dei Berfolger, so ist dies jedesmal ein besonderer Fall.
-e  a s  e          B   (e
gunehmen die Perjonen, die nach der Erften BD. zum Reihsbürgergef. o. 14. 11. 1935 (RGBi. 1 S. 1333) Zuden find oder
als folche geiten *).
(4) „Sugendliche" jind Perfonen im Aiter von 14 bis 18 Zahren im Sinne § 1 des Jugendgeridtsges. o. 16. 2. 1923
(N0B1. 1 3. 135).
(5) Die Statiftik ist bel jeder einzeinen mit der Bearbeitung der einfglägigen Straffälle deauftragien Pol-Stelle (auch Gend.
Posten) zu führen. Dieje meldet die Ergebniffe auf dem Dienstroege jereits bis gum 10.4., 10.7., 10. 10. und 10.1. der zu-
ftändigen Kriminalpolizeistelle.
1l Die _Polizeiliche Kriminaltatistih für das Dentshe Reih" foll ausjgließlih über den Stand der Krimfinaltät Auskunft
geben. Sie it k eine Tätigkeitsftatiftik, fondern eine zahlenmäßige Sufammensteung der tatfächlich vorgekomme.
nen, von der Polizei bearbeiteten Straffäle. Bei ihrer statistishen Crfaffung ist deshalb darauf zu achten, daß Doppelzäh.
Lungen vermieden werden. In Fällen, in denen mchrere Polizeistellen on der Bearbeitung beteltigt find, ift für die Zühlung
die Dienfitelle zuständig, die den ersten Angrifs in diejer Sache unternommen hat. Sie hat auf dem Ahtenstück deutlich
fichtbar zu vermerken, daß der Borgang in die Stotistih aufgenommen worden ift.
Beim Ausfüllen der Querfpalten des Bordrucks für polizeilihe Kriminaltatistik IV, XI und Xill ist in der Gefamt-
 e d     ua sa o d  ae s    
Brandstiftungen (Sp. Xi) muß s. B. die Sahl der fahrläffigen Brandfiftungen enthalten fein. Die Sahl der fahrläjigen
Brandstistungen muß augerdem aber auch noch in der dafür vorgefehenen Spalte aufgeführt merden. Bel den Tätungs.
delikten (Sp. I) werden, wie bei den anderen Deliktsarten, die Berfuche zunächst bei den vollendeten Delikten mitgezählt.
dann aber noch elnmal befonders aufgeführt. Bei den unzüchtigen Handlungen mit Kindern (Sp. XiV) find zuerst alle
Fäile aufzunehmen, auch wenn der Käter Crhibitionist oder Homofezueller ist. Kommen Crhibitionisten oder Homofeguelle
bei dlefem Dellht als Zäter in Frage, fo find daneben auch die Lüngsspalten 6, 7, 8, 9 oder 13, 14, 15 u. 16 auszufülien.
In den Lüngspalten 4 und 5 des Vordrucks find diejenigen aufgehlärten Fälle ju vermerken, bei deren Ausführung
Jugendilche oder Juden ais Täter oder Keinchmer beteiligt waren. Sind in den Spalten 4 und 5 Fälle aufgeführt. fo
 ma e        e   e    e  
12, 14 und 15. Aluslünder (hierunter fallen auch Staateniole) find in Spaite 16 ju erfaffen.
ill Uls ermittelte Käter (Spalte 7 und 13) gelten alle Perfonen, die nadh den polizeilihen Ermitlelungen als Keinehmer
der Straftat imn Sinne des RSiGB. festgestellt morden find, also z. B. micht nur die Fesgenommenen. Sind in Spalte 10
zurüdkliegende, im Laufe der Berichtogeit aufgeklärte Fälle vermerkt, 1o find in Spalte 13 auch die ermittelten Täter auf-
zuführen, da die Aufklärung einer Straftat, ausgenommen, menn fie fingiert ift, begrifflich die Crmittelung des oder der
Tüter erfordert. In den Ausnahmefällen, in demen sich eine Straftat ais fingiert herausgestellt hat, ist dies befonders zu
vermerhen.
8
IV Zur Ausmertung der statiftischen Zufammenstellung werden neben den vierteljährlichen Gefamtzahien der verübten Straffälle
auch die m onatlichen Zahlen benötigt. In der Längsspalte 2 find zunächst die Gejamizahi der in dem betreffenden
Bierteljahr werübten Fülle und daneben die Zahlen für die jewweiligen Monate aufzuführen.
*) „Jude" ist, wer von mindestens 3 der Rasfe nach voljüdischen Großeltern abstammt. Ais soljubisch giit ein
Großeiternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinichast angehört hat.
1. der am 15 9. 1935 der jüdischen Religionsgemeinshaft angchört hat oder nach dielem Seitpunkte in se auf.
Ais Sude gilt auch der von 2 volljüdilchen Großeltern abstammende jüdische Mishling:
2 ber am 15.9. 1935 mit einem Suben verheiratet war oder jich nach diejem Zeitpunkt mit einem folchen ver-
genommen wird;
3 der aus einer Ehe mit einem Suden stammt. der von mindestens 3 der Kaffe nach volljübischen Großeltern ab-
heiratet;
4 der cus dem augerehelichen Berkehr mit einem Zuden stammt, bei dem die Voraussegungen unter 3. oorllegen.
ftammt, die nach dem 15. 9. 1935 gefhlofjen ist:
und nadh dem 31. 7. 1936 geboren ist.
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